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Vorwort 
des Senators

Liebe Leserin, lieber Leser,
im vergangenen Jahr sind mit 14.916 neuen Ausbil-
dungsverträgen in Industrie, Handel, Handwerk, den 
Freien Berufen und den übrigen Bereichen 3,7 Prozent 
mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als 
im ebenfalls erfreulich verlaufenen Jahr 2010. Betrach-
tet man allein die betrieblichen Ausbildungsverhältnis-
se, liegt die Steigerungsrate in Hamburg bei 6,7 Pro-
zent (oder 888 Ausbildungsverträgen) und damit weit 
über dem Bundesdurchschnitt von 3,7 Prozent. Diese 
Zahlen belegen erneut die Attraktivität des Hamburger 
Ausbildungsmarkts. Über diese erfreuliche Entwicklung 
berichtet der vorliegende Ausbildungsreport 2012 der 
Behörde für Schule und Berufsbildung in ausführlicher 
Form.

Der Ausbildungsreport 2012 nimmt auch die Anstren-
gungen der maßgeblichen Akteure zur Verbesserung der 
Ausbildungssituation sowie den Ausblick für Hamburg 
in der nahen Zukunft in den Fokus. 
Der Hamburger Senat will dafür sorgen, dass alle Ju-
gendlichen in Hamburg entweder das Abitur oder einen 
Berufsabschluss machen. Zur Erreichung dieses wichti-
gen politischen Ziels dient die umfassende Reform des 
Übergangssystems von der Schule in den Beruf. Das 
„Hamburger Modell“ gilt bundesweit als das „Refe-
renzmodell“ für die geplanten Reformen am Übergang 
Schule – Beruf. Dies ist Ansporn und Herausforderung 
zugleich. 
Einiges haben wir bereits auf den Weg gebracht: Ham-
burg ist das erste Bundesland, das mit der Jugendbe-
rufsagentur eine verbindlich zusammenarbeitende Be-
ratungs- und Vermittlungsstruktur auf Landesebene 
geschaffen hat. Die Arbeitsagentur Hamburg, Jobcen-
ter team.arbeit.hamburg, die Bezirksverwaltung sowie 

die Behörden für Schule und Berufsbildung bzw. für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integration arbeiten in der 
Jugendberufsagentur zusammen mit dem Ziel, alle 
Hamburger Jugendlichen zu beraten und für einen rei-
bungslosen und nahtlosen Übergang von der allgemein-
bildenden Schule in eine qualifizierte Berufsausbildung 
zu sorgen.

Auch bei einem anderen wichtigen Vorhaben kommt 
Hamburg eine Vorreiterrolle zu. Unter Federführung der 
Behörde für Schule und Berufsbildung sind gemeinsam 
mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Inte-
gration in Hamburg die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen worden, dass alle Menschen mit ei-
ner bislang in Deutschland nicht anerkannten ausländi-
schen Berufsqualifikation künftig einen Rechtsanspruch 
auf ein transparentes und rechtsstaatlich geordnetes 
Anerkennungsverfahren für ihren Berufsabschluss er-
halten. Das hierfür erforderliche Landesgesetz hat die 
Hamburgische Bürgerschaft einhellig – bei wenigen 
Enthaltungen – am 14. Juni 2012 verabschiedet, so-
dass es am 1. August 2012 in Kraft treten konnte. 
Dank des politischen Konsenses und einer qualifizierten 
Vorbereitung auf Arbeitsebene ist Hamburg auch nach 
heutigem Stand das erste und bislang einzige Bundes-
land, das ein Landesanerkennungsgesetz in Kraft ge-
setzt hat. Dieses Gesetz setzt nicht nur ein wichtiges 
integrationspolitisches Signal; es wird einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten können, noch mehr Fachkräfte mit 
einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation an 
Hamburg zu binden. 

Die Zahl der jungen Menschen geht zurück. Das ist für 
den Arbeitsmarkt eine Herausforderung, für viele junge 

Menschen liegt darin aber auch die Chance auf einen 
Ausbildungsplatz. Umso bedeutsamer ist es, dass die 
verantwortlichen Akteure in der Berufsbildung, das sind 
neben den zuständigen Hamburger Fachbehörden v.a. 
die Wirtschaft, die Arbeitsverwaltung, die Kammern 
und Gewerkschaften, alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
die nachwachsende Generation so vorzubereiten, dass 
sie den Herausforderungen der Berufs- und Arbeitswelt 
gewachsen ist. 

Ihr

Ties Rabe
SENATOR FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG
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Stellungnahme des 
Landesausschusses für 
Berufsbildung zum 
Ausbildungsreport 2012 

Der Landesausschuss für Berufsbildung1 erkennt an, 
dass es der Behörde für Schule und Berufsbildung 
trotz der zusätzlichen Anforderungen an die zuständi-
ge Fachabteilung im Zusammenhang mit Jugendbe-
rufsagentur und Anerkennungsgesetz gelungen ist, den 
Ausbildungsreport 2012 in der gewohnt hohen Qualität 
vorzulegen. Der Landesausschuss für Berufsbildung be-
grüßt, dass der Ausbildungsreport wiederum einen Ab-
schnitt über berufsbildungspolitische Fragestellungen 
enthält. Das Thema Ausbildungsvergütung wird mit ih-
ren – in der Fachöffentlichkeit teilweise kaum erörter-
ten – Facetten umfassend behandelt. Auch die Aufbe-
reitung der Frage nach der Regeldauer von anerkannten 
Ausbildungsberufen ist hilfreich für die Meinungsbil-
dung zur Notwendigkeit, Ausbildungsberufe mit einer 
Dauer von dreieinhalb Jahren zu verordnen. 

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich 
die Ausbildungssituation in Hamburg im abgelaufenen 
Berichtsjahr erfreulich entwickelt hat, teilweise so-
gar noch besser als im Bundesdurchschnitt. Besonders 
leistungsstärkere Bewerberinnen und Bewerber um ei-
nen Ausbildungsplatz konnten von dieser Entwicklung 
profitieren. 
Mit insgesamt 14.916 Neueintragungen an Ausbil-
dungsverträgen konnte das beste Ergebnis seit rund 20 
Jahren erzielt und sogar der Höchststand des Rekord-
jahrs 2008 (14.862 Neueintragungen) leicht übertroffen 
werden. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, 
als der Anteil der öffentlich finanzierten Ausbildungs-
plätze gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückging (von 
1.200 auf 846), was Ausweis des hohen betrieblichen 

1 Der Landesausschuss für Berufsbildung (LAB) ist ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Gremium und wird bei der jeweiligen 
Landesregierung errichtet (§ 82 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz 
[BBiG]). Seine Mitglieder werden gemäß § 82 Abs. 2 BBiG von 
der Landesregierung (Senat) für längstens vier Jahre berufen. 
Das Gremium ist drittelparitätisch besetzt, d.h. es setzt sich 
entsprechend der gesetzlichen Regelung zusammen aus je sechs 
Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der obersten 
Landesbehörden. Die Aufgaben des LAB sind ebenfalls im Gesetz 
(in abstrakter Form) geregelt. Danach hat er die Landesregierung 
in den Fragen der Berufsbildung zu beraten, die sich für das Land 
ergeben.

Ausbildungsengagements in Hamburg ist. Aufgrund der 
Dienstleistungsstruktur des Hamburger Markts bildet 
das von der Handelskammer Hamburg betreute Berufs-
spektrum mit rund Zweidritteln erneut das mit Abstand 
größte Segment des Hamburger Ausbildungsmarkts. 
Demgegenüber sind die Neueintritte in die Vollzeitange-
bote der beruflichen Schulen erneut, wenngleich leicht, 
zurückgegangen. 
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Situation der Ausbildungsmärkte in Hamburg und im 
übrigen Deutschland noch nicht ausgeglichen ist. Auch 
wenn wiederum erheblich weniger Jugendliche als im 
Vorjahr in der Übergangsphase von der Schule in den 
Beruf ausbildungsvorbereitende Angebote besuchten, 
ist deren Zahl noch immer zu hoch. Sie wird in den kom-
menden Jahren vermutlich wieder ansteigen, wenn die 
neu installierten verbesserten Beratungs- und Vermitt-
lungsstrukturen zu greifen beginnen und künftig alle 
Jugendlichen erfassen wird, die bislang „verloren ge-
gangen“ sind. Der Landesausschuss für Berufsbildung 
geht daher davon aus, dass die zuständigen Landesbe-
hörden gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung weiterhin 
alles dafür tun werden, die eingeleiteten Reformen am 
Übergang Schule – Beruf mit dem Ziel fortzusetzen, eine 
kohärente Förderstruktur zu erreichen, die den Namen 
Übergangssystem verdient. Leider liegen voraussicht-
lich erst im Herbst 2012 belastbare Zwischenergebnisse 
zu den Reformelementen Vertiefte Berufsorientierung, 
dualisierte Ausbildungsvorbereitung und dem Berufs-
qualifizierungsjahr vor. Der Landesausschuss wird daher 
in einer seiner nächsten Sitzungen auf diesem Themen-
komplex zurückkommen.  
 
Ein weiterer Belastungsfaktor ist der in Deutschland 
jedenfalls branchenspezifisch erkennbare Fachkräf-
temangel, der vor allem in den neuen Bundesländern 
auf die demografische Entwicklung zurückzuführen ist. 
Hamburg ist in der komfortablen Situation, außer in 
den traditionell mit Nachwuchsproblemen kämpfenden 
Branchen bislang von einem Fachkräfte- bzw. Nach-
wuchsmangel weitgehend verschont geblieben zu sein. 
So ist dank des Zustroms von Bewerberinnen und Be-
werbern aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
die Quote der Ausbildungsstarterinnen und -starter in 
Hamburg, die hier nicht ihren Schulabschluss erwor-
ben haben, um 2,0 Prozentpunkte wieder gestiegen, 
der Rückgang aus Mecklenburg-Vorpommern also mehr 
als kompensiert worden. Der doppelte Abiturjahrgang 

2011 in Niedersachsen hat zu dieser Entwicklung eben-
so wenig beigetragen wie im Vorjahr jener in Hamburg. 
Ob die hohe Attraktivität des Hamburger Ausbildungs-
markts auch in Zukunft ausreichen wird, die Nachfrage 
aus dem Umland auf hohem Niveau zu halten, bleibt in-
des abzuwarten. Schließlich ist auch offen, ob der Fach-
kräftebedarf in Hamburg unvermindert anhalten wird, 
da die wirtschaftliche Entwicklung angesichts der eu-
ropäischen und weltwirtschaftlichen Probleme schwer 
einzuschätzen ist. 
Der Landesausschuss für Berufsbildung hält es vor die-
sem Hintergrund für notwendig, die Attraktivität der 
dualen Berufsausbildung in Hamburg für Bewerberin-
nen und Bewerber von innerhalb und außerhalb Ham-
burgs durch gezielte Aktivitäten weiter zu steigern. Die 
in Hamburg erfolgte Erhöhung der Durchlässigkeit der 
dualen Ausbildung hin zu höheren Bildungsabschlüssen 
ist hier ein wichtiger Schritt. Weiterer Handlungsbe-
darf besteht hinsichtlich der hohen Lebenshaltungskos-
ten und der daraus resultierenden schwierigen sozialen 
Lage vieler Auszubildender. Der Landesausschuss für 
Berufsbildung empfiehlt daher, die Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums und weiterer Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote durch ein eigenständiges Auszubilden-
denwerk zu unterstützen.
Der Landesausschuss für Berufsbildung stellt erfreut 
fest, dass sich die Zahl der Berufsanfängerinnen und 
-anfänger mit Migrationshintergrund im Hamburger öf-
fentlichen Dienst innerhalb von fünf Jahren verdreifacht 
hat. Der Landesausschuss für Berufsbildung empfiehlt 
dem Senat, diese Einstellungspolitik fortzusetzen, aber 
auch, das Ausbildungsangebot insgesamt nicht noch 
weiter zu verringern.

Die große Zahl von Jugendlichen, die lt. Agentur für Ar-
beit zum 30.09.2011 eine Alternative gefunden, aber 
dennoch ihren Wunsch nach Ausbildung bei der Arbeits-
verwaltung aufrechterhalten haben, lässt erkennen, wie 
wichtig ein funktionierendes Übergangssystem ist, um 
diesen Personenkreis so zu betreuen, dass sein rascher 
Übergang in eine Ausbildung gewährleistet ist. Der Lan-
desausschuss für Berufsbildung bittet daher, über den 
Fortgang des Reformprozesses fortlaufend und regel-
mäßig umfassend informiert zu werden. 
Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass 
entsprechend seiner Forderung aus dem Vorjahr die Ju-
gendberufsagentur in Hamburg ab 1. September 2012 
an zunächst zwei Standorten ihren Betrieb aufnimmt. 

Der Landesausschuss bittet darum, 
• auch in den übrigen Bezirken die Jugendberufs-

agentur zeitnah einzurichten, um die Beratung und 
Vermittlung nach einheitlichen Qualitätsstandards 
aller unversorgten Jugendlichen in Hamburg zu 
gewährleisten,

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade der 
regionalen Jugendberufsagenturen sorgfältig – 
u.a. durch eine angemessene Fortbildung – auf 
ihre neuen wichtigen Aufgaben vorzubereiten und 
umfassend von der Hauptstelle (Netzwerkstelle) zu 
unterstützen.

Der Landesausschuss erwartet, dass mit der individu-
ellen und – sofern erforderlich – aufsuchenden Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeit der Jugendberufs-
agentur zumindest kurzfristig der Bedarf an Angeboten 
im Ausbildungsvorbereitungs- und Ausbildungsbereich 
steigen wird, da keine Jugendlichen mehr „abtauchen“ 
können. Der Landesausschuss geht daher davon aus, 
dass die Stadt Hamburg, die Agentur für Arbeit Ham-
burg und team.arbeit.hamburg ihre entsprechenden An-
gebotskontingente nicht weiter zurückfahren werden. 
Der Landesausschuss wird die Arbeit der Jugendbe-
rufsagentur kritisch begleiten und – sofern erforderlich 
– u.a. Optimierungsvorschläge (z.B. Verbesserung des 
Matching zwischen unversorgten Bewerberinnen bzw. 
Bewerbern und freien Ausbildungsangeboten)  für eine 
erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens geben.

Mit dem Berufsqualifikationsanerkennungsgesetz für 
bundesrechtlich geregelte Berufe, das am 1. April 2012 
in Kraft getreten ist, wurde ein wichtiges integrations-
politisches Signal gesetzt und zugleich ein wichtiger 
Beitrag zur Steigerung des Fachkräftepotenzials ge-
schaffen. Erstmals haben alle Menschen, die im Be-
sitz einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
sind, einen Anspruch auf ein transparentes und recht-
lich verbindliches Verfahren zur Anerkennung ihrer 
Qualifikationen. 
Lob gebührt der Freien und Hansestadt Hamburg:
• Hamburg ist das erste Bundesland, das die Rege-

lungslücke für landesrechtlich geregelte Berufe 
(z.B. Lehrer und Erzieher) mit dem Hamburgischen 
Berufsqualifikationsanerkennungsgesetz vom 19. 
Juni 2012 geschlossen hat.

• Im Gegensatz zum Bund hat Hamburg für die An-
tragstellenden einen Anspruch auf unabhängige 
Beratung geschaffen, der bereits heute mit den 
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Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt

Nach dem überraschend erfreulichen Ausbildungsjahr 
2010 hat sich der positive Trend weiter fortgesetzt. 
Das Bruttoinlandsprodukt stieg erneut um 3,0 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr (von 2009 auf 2010 Plus 3,7 
Prozent)2. Diese positive konjunkturelle Entwicklung 
hatte folglich Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt 
und das Stellenangebot. Ebenfalls setzte sich die demo-
grafische Entwicklung fort, die durch eine Verknappung 
des Bewerberangebots den Markt weiter zugunsten der 
Bewerberinnen und Bewerber formt. Weder die doppel-
ten Abiturjahrgänge in Niedersachsen und Bayern noch 
die Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes vermochte 
die Marktlage nennenswert zugunsten der nachfragen-
den Unternehmerseite zu verschieben.
Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zeichnen auch für 
Hamburg wieder ein äußerst positives Bild für das Aus-
bildungsjahr 2011 mit recht deutlichen Zuwächsen. Wo-
hingegen in der Schulstatistik der Behörde für Schule 
und Berufsbildung ein geringfügiger Rückgang an Aus-
bildungsanfängerinnen und -anfängern verzeichnet wur-
de. Aber auch dies ist nach einem sehr positiven Verlauf 
in 2010 kein nennenswerter Dämpfer. Die genannten 
Differenzen sind einerseits unterschiedlichen Erhe-
bungszeiträumen und -stichtagen geschuldet, anderer-
seits können aber auch unterschiedliche Erhebungsge-
genstände ursächlich für Abweichungen sein. Nähere 
Erläuterungen zu diesem Sachverhalt finden Sie auch 
im Abschnitt „Erläuternde Angaben zu auftretenden 
Statistikdifferenzen“.

Bundesweite Betrachtung
Im Statistikzeitraum 1. Oktober 2010 bis 30. September 
2011 wurden in Deutschland 570.140 Ausbildungsver-
träge neu abgeschlossen. Dies entspricht einem Plus 
von 10.180 bzw. 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.3 
Während in Westdeutschland die Zahl der Ausbildungs-
anfänger und -anfängerinnen erneut gestiegen ist (plus 

2 Vgl. Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 
010 vom 11.01.2012, abrufbar unter https://www.destatis.
de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/01/
PD12_010_811.html;jsessionid=5E2B92D2F472038803861C31923
6558A.cae2#Pressemitteilung

3 Berufsbildungsbericht 2012, BMBF, Bonn, Berlin 2012, Seite 10.

17.348 bzw. plus 3,7 Prozent), sank die Zahl in den östli-
chen Bundesländern, demografiebedingt, erneut (minus 
7.168 bzw. minus 7,8 Prozent). 

ABBILDUNG 1:

Neu abgeschlossen Ausbildungsverträge in an-
erkannten Ausbildungsberufen in Deutschland, 
1981 bis 2011 (jeweils Stand Ende September des 
Berufsberatungsjahres)
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Erhebung zum 30. September,  
www.BIBB.de/de/14492.htm und eigene Berechnungen

Dieser generelle Aufwärtstrend speist sich mengen-
mäßig maßgeblich aus der Entwicklung im Bereich In-
dustrie und Handel. Hier wurden 11.739 und somit 3,5 
Prozent Ausbildungsverträge mehr als im Vorjahres-
zeitraum abgeschlossen. Das Handwerk blieb fast kon-
stant und konnte nur ein minimales Plus von 67 Aus-
bildungsverträgen verzeichnen, was einer „schwarzen 
Null“ entspricht. Auch der drittgrößte Wirtschaftsbe-
reich der Freien Berufe verzeichnete mit 0,4 Prozent 
nur einen leichten Anstieg bei den Ausbildungszahlen 
von 171 zusätzlichen Ausbildungsverhältnissen gegen-
über dem Vorjahr. Für die überschaubare Branche der 
Seeschifffahrt schlugen die neun Ausbildungsverträge 
mehr als in 2010 immerhin mit 1,8 Prozent zu Buche. 
Ein relativ hoher Rückgang musste in der Ausbildung im 
öffentlichen Dienst verzeichnet werden. Hier wurden 
1.152 bzw. 8,5 Prozent weniger Neuabschlüsse als im 
Vorjahr gezählt, wobei die Laufbahnausbildung im Be-
amtenverhältnis in dieser Betrachtung unberücksichtigt 
blieb. Auch in der Landwirtschaft gab es einen Rück-
gang von 417 Verträgen (entspricht minus 3,0 Prozent). 
In der Hauswirtschaft machte ein Minus von 237 Verträ-
gen einen Rückgang von 6,6 Prozent aus.

Dienstleistungen der „Zentralen Anlaufstelle Aner-
kennung“ in hervorragender Weise umgesetzt ist.

• Die Öffnung des einmaligen Stipendiatenpro-
gramms auch für Antragstellende in nicht regle-
mentierten Berufen.

Der Landesausschuss bittet die Freie und Hansestadt 
Hamburg, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzu-
setzen, möglichst rechtssichere gesetzliche Ansprüche 
auf Erstattung von Anerkennungskosten und Hilfen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts während der Teilnah-
me an erforderlichen Anpassungsqualifizierungsmaß-
nahmen auch für Menschen mit ungesichertem Aufent-
haltsstatus zu schaffen und einheitliche und möglichst 
auf maximal 600 Euro begrenzte Anerkennungsverfah-
rensgebühren zu vereinbaren.  

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Ver-
einbarung des Bunds, der Länder und der Sozialpartner 
vom 31. Januar 2012 zum Deutschen Qualifikations-
rahmen (DQR)  nur zustande kommen konnte, weil die 
strittige Frage zur Eingruppierung allgemeinbildender 
Abschlüsse im Verhältnis zu beruflichen Abschlüssen 
ausgeklammert worden ist. Dies wird vom Landesaus-
schuss für Berufsbildung bedauert. Dennoch ist es ge-
lungen, die Grundlagen für die Einführung eines allge-
mein anerkannten Referenzrahmens zur Erhöhung von 
Transparenz und Vergleichbarkeit der unterschiedli-
chen Bildungs- und Qualifikationssysteme in Deutsch-
land zu legen. In diesem Zusammenhang appelliert der 
Landesausschuss an die zuständigen Stellen, sich als-
bald auf einheitliche Standards zur Dokumentation der 
jeweiligen Niveaustufe des jeweiligen Abschlusses 
zu verständigen und dabei für die internationale Ver-
wendbarkeit des jeweiligen Prüfungszeugnisses auch 
einheitliche Grundsätze für eine englischsprachige Be-
scheinigung einzubeziehen. 

Beschluss vom 06. September 2012
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TABELLE 1:

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 
Deutschland nach Ausbildungsbereichen im 
Vergleich

    2010 zu 2011
2010 2011 absolut %

Bundesgebiet

Industrie und Handel 331.043 342.782 11.739 3,5

Handwerk 155.178 155.245 67 0,0

Öffentlicher Dienst 1) 2) 13.555 12.403 -1.152 -8,5

Landwirtschaft 13.922 13.505 -417 -3,0

Freie Berufe 1) 42.441 42.621 171 0,4

Hauswirtschaft 1) 3.582 3.345 -237 -6,6

Seeschifffahrt 239 248 9 3,8

Insgesamt 559.960 570.140 10.180 1,8

1)  Ohne jene neuen Ausbildungsverträge, für die andere Stellen (Kammern) 
zuständig sind.

2)  Ohne Laufbahnausbildung im Beamtenverhältnis.

Quelle: BIBB; Erhebung zum 30. September, Tabelle 61

In absoluten Zahlen wurden im Zuständigkeitsbereich 
der Industrie- und Handelskammern in den Berufs-
gruppen Groß- und Einzelhandelskaufleute bzw. -fach-
kräfte (plus 2.049) und den Elektroberufen (plus 2.012) 
Zuwächse von über 2.000 neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen gegenüber 2010 verzeichnet. Die weite-
ren Berufsgruppen mit Zuwächsen im vierstelligen Be-
reich können der folgenden Tabelle entnommen werden. 
Innerhalb dieser Spitzengruppe wurden die größten pro-
zentualen Zunahmen von 2010 auf 2011 in den Beru-
fen der spanenden Metallverformung (plus 31,8 Prozent) 
und den Berufen des Landverkehrs (plus 27,5 Prozent) 
gemeldet. Bei den Büroberufen und Kaufmännischen 
Angestellten und den Groß- und Einzelhandelskauf-
leuten bzw. -fachkräften machten hingegen die hohen 
absoluten Zuwächse von Neuverträgen, aufgrund des 
hohen Grundniveaus an jährlichen Abschlüssen, „nur“ 
prozentuale Zunahmen von 3,6 und 4,2 Prozent aus. 
Rückgänge in ähnlich hoher Größenordnung wurden im 
Zuständigkeitsbereich der IHK von 2010 auf 2011 nur 
in den beiden Bereichen Hotel- und Gaststättenberu-
fe (minus 1.961) und Köche/Köchinnen (minus 2.017) 
verzeichnet. 

TABELLE 2: 

Größte Zuwächse bzw. Rückgänge an neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen von 2010 auf 
2011 im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und 
Handelskammern4

StBa 
Berufs-
gruppe3

Berufsgruppe

Veränderung bei 
der Anzahl der neu 

abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge bei 

der IHK von 2010 auf 2011

67 Groß- und Einzelhandels-
kaufleute, -fachkräfte 2.049

31 Elektroberufe 2.012

78 Büroberufe, 
Kaufmännische Angestellte 1.799

22 Berufe i. d. spanenden 
Metallverformung 1.552

77 Rechnungskaufleute, 
Informatiker/innen 1.336

70
Andere 

Dienstleistungskaufleute 
U. zugeh. Berufe

1.309

74
Lagerverwalter/innen, 

Lager-, Transport-
arbeiter/innen

1.078

71 Berufe des Landverkehrs 1.007

27 Maschinen- und 
Wartungsbauberufe 910

48 Ausbauberufe -189

83 Künstlerische und 
zugeordnete Berufe -192

52 Warenprüfer/innen, 
Versandfertigmacher/innen -316

91 Hotel- und 
Gaststättenberufe -1.961

41 Köche/Köchinnen -2.017

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 2011, 
Tabelle 101 und eigene Berechnungen.

Im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammern gab 
es nur bei den Fahr-, Flugzeugbau- und -wartungsberu-
fen einen Zuwachs im vierstelligen Bereich (plus 1.783 
bzw. plus 7,6 Prozent), wohingegen in den Berufen der 
Körperpflege (Friseurberuf und Bereich Kosmetik) ein 
nahezu entsprechender Rückgang verzeichnet wurde 
(minus 1.603 bzw. minus 11,1 Prozent). Weitere, in ab-
soluten Zahlen relevante Angaben können der nachste-
henden Aufstellung entnommen werden.

4 StBA Berufsgruppen: Berufsgruppen des Statistischen 
Bundesamtes.

TABELLE 3: 

Größte Zuwächse bzw. Rückgänge an neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen von 2010 auf 2011 
im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammern

StBa 
Berufs-
gruppe

Berufsgruppe

Veränderung bei der 
Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbil-

dungsverträge bei der 
HW von 2010 auf 2011

28 Fahr-, Flugzeugbau- und 
-wartungsberufe 1.783

30 Feinwerktechnische und 
verwandte Berufe 654

31 Elektroberufe 650

48 Ausbauberufe 502

97 Groß- und Einzelhandels-
kaufleute, -fachkräfte 319

40 Fleischer/innen -260

39 Berufe in der Back-, Kondi-
tor-, Süßwarenherstellung -543

66 Verkaufspersonal -828

51 Maler/innen, Lackierer/in-
nen u. verw. Berufe -953

90 Berufe in der Körperpflege -1.603

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 2011, 
Tabelle 101 und eigene Berechnungen

Ausweislich der Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit hat der Ausbildungsmarkt sich auch 2011 weiter 
zugunsten der Nachfrageseite verschoben. Das Defizit 
von gemeldeten Stellen gegenüber gemeldeten Bewer-
berinnen und Bewerbern für Berufsausbildungsstellen 
konnte von 68.425 auf 18.690 reduziert werden. Die-
se Lücke wurde demnach um 49.735 fehlende Stellen 
bzw. 72,7 Prozent geschlossen. Somit stand fast jedem 
gemeldeten Bewerber bzw. Bewerberin eine gemelde-
te Berufsausbildungsstelle gegenüber. Dass trotzdem 
nicht alle Jugendlichen versorgt und nicht alle Stellen 
besetzt werden konnten, liegt an den unterschiedlichen 
Mismatch-Situationen, die auftreten können. Neben 
strukturell bedingten regionalen Ungleichgewichten 
kommen in Betracht: Zum Einen sind laut den Betrieben 
weitaus nicht alle Bewerberinnen und Bewerber geeig-
net und ausbildungsreif. Zum Anderen gibt es Berufe, 
die besonders stark von den Ausbildungssuchenden 
nachgefragt werden und wiederum andere, die weni-
ger attraktiv für die jungen Berufsstarter sind. In diesen 

Bereichen bleiben oft Stellen frei. Auch laut DIHK-Un-
ternehmensbefragung zur Ausbildung 2012 zeigt sich, 
dass die Unternehmen die Bewerberinnen und Bewer-
ber immer stärker umwerben und auch die Bereitschaft 
zugenommen hat, lernschwächere Jugendliche einzu-
stellen, soweit „sie motiviert, leistungsbereit und zu-
verlässig sind.“5  Somit scheint ein Sinneswandel ein-
zusetzen, da die demografiebedingte Verknappung des 
Bewerbernachschubs in manchen Teilen Deutschlands 
und in einigen Branchen bereits spürbar ist. Die Unter-
nehmen seien bereit mehr Plätze für Auszubildende zu 
schaffen, um den drohenden Fachkräftemangel entge-
gen zu wirken.6 

ABBILDUNG 2: 

Gemeldete Bewerberinnen und Bewerber und ge-
meldete Berufsausbildungsstellen in Deutschland 
bei der Bundesagentur für Arbeit, Ende September 
2010 und 20117 
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551.944 483.519 538.245 519.555
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gemeldete 
Bewerberinnen und Bewerber

gemeldetet Stellen
 2010/11

Quelle: Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, 
Zeitreihe Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nürnberg Septem-
ber 2011 und eigene Berechnungen

Die Fortschreibung der Unterscheidung neu abgeschlos-
sener Ausbildungsverträge nach dem Merkmal Finan-
zierungsform in der BIBB-Statistik zeigt, dass die Re-
duzierung des Angebots an überwiegend öffentlich 
finanzierten Ausbildungen weiter fortschreitet. Das ge-
nannte Merkmal lässt einen Rückschluss darauf zu, ob 

5 „Ausbildung 2012 – Ergebnisse einer DIHK-Online-
Unternehmensbefragung“, Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag, Bereich Ausbildung, Berlin 2012, S. 5.

6 „Zahl der Ausbildungsplätze steigt kräftig“, Hamburger 
Abendblatt, 28.02.2012

7 Durch eine Datenrevision zum März 2011 in der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit hat sich die Anzahl der Bewerberinnen 
und Bewerber für September 2010 um 224 verringert (vgl. 
Angaben im Ausbildungsreport 2010). Weitere Informationen 
zum Verfahren und den eingeführten Neuerungen finden Sie 
auf den Statistikseiten der Bundesagentur für Arbeit z.B. in den 
Methodenberichten.
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das Ausbildungsverhältnis betrieblicher oder außerbe-
trieblicher Natur ist.8 Da erst seit der Umstellung auf 
eine Individualdatenerfassung in der Berufsbildungssta-
tistik die Finanzierungsart als verpflichtend aufgenom-
men wurde, können die neu abgeschlossenen Verträge 
erst seit 2007 verlässlich danach ausgewertet werden. 
In der nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen An-
teile bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträ-
gen dargestellt.9

8 Erläuterungen hierzu auch im Ausbildungsreport 2011, S. 10.
9 Das BIBB schätz jährlich zum Stand 31. Dezember die 

Anteile im Bestand der betrieblichen und außerbetrieblichen 
Ausbildungsverhältnisse nach Bundesländern. Weitergehende 
Informationen hierzu finden Sie z.B. im Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2012, Bonn 2012, S. 106 ff. 

TABELLE 4: 

Neu abgeschlossene Verträge in Deutschland 
und Hamburg nach Finanzierungsform 
2009, 2010 und 2011

Jahr
neu abgeschlos-

sene Ausbildungs-
verträge

Bundes-
gebiet

Alte 
Länder

Neue 
Länder 

und Berlin
Hamburg

absolut

2009

insgesamt 564.307 465.309 98.998 13.496

betrieblich 518.506 442.439 76.067 12.760

überwiegend 
öffentlich finanziert 45.801 22.870 22.931 736

2010

insgesamt 559.960 468.297 91.663 14.382

betrieblich 518.917 445.821 73.096 13.182

überwiegend 
öffentlich finanziert 41.043 22.476 18.567 1.200

2011

insgesamt 570.140 485.645 84.495 14.916

betrieblich 539.646 466.917 72.729 14.070

überwiegend 
öffentlich finanziert 30.494 18.728 11.766 846

relativ, in Prozent

2009

insgesamt 100 100 100 100

betrieblich 91,9 95,1 76,8 94,5

überwiegend 
öffentlich finanziert 8,1 4,9 23,2 5,5

2010

insgesamt 100 100 100 100

betrieblich 92,7 95,2 79,7 91,7

überwiegend 
öffentlich finanziert 7,3 4,8 20,3 8,3

2011

insgesamt 100 100 100 100

betrieblich 94,7 96,1 86,1 94,3

überwiegend 
öffentlich finanziert 5,3 3,9 13,9 5,7

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Erhebung zum 
30.09.2009/2010/2011

Aufgrund des 2009 aufgelegten Sofortprogramms des 
Senats mit dem Beginn von rund 500 Ausbildungsver-
hältnissen im Februar 2010, wurde in diesem Jahr der 
allgemeine Trend zu einer Reduzierung öffentlich finan-
zierter Stellen in Hamburg unterbrochen. In 2011 hat 
sich die Zahl der überwiegend öffentlich finanzierten 
(„außerbetrieblichen“) Ausbildungsplätze dem niedri-
gen Stand des Jahres 2009 deutlich genähert. Sie haben 
nach wie vor ihre Berechtigung und Notwendigkeit, da 
sie u.a. geeignet sind, ausbildungsreifen Jugendlichen 

mit erstem oder mittlerem Schulabschluss, die im Wett-
bewerb um betriebliche Ausbildungsplätze das Nach-
sehen haben, eine anerkannte Ausbildung als Alter-
native zu einer berufsvorbereitenden Maßnahme zu 
ermöglichen. 
Weitergehende Informationen und Analysen für das 
Bundesgebiet können u.a. dem Berufsbildungsbericht 
2012 des BMBF (Download unter http://www.bmbf.
de/pub/bbb_2012.pdf)  sowie dem Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2012 des BIBB (Download unter 
http://datenreport.bibb.de/media2012/BIBB_Datenre-
port_2012.pdf) entnommen werden.

Die Situation auf dem 
Hamburger Ausbildungsmarkt
Auch im Ausbildungsjahr 2011 wurde in Hamburg laut 
den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit sowie des 
Bundesinstituts für Berufsbildung erneut eine positive-
re Entwicklung als im Bundesdurchschnitt erzielt. Aus-
weislich der Statistik der Arbeitsverwaltung hat sich, 
auf ganz Deutschland bezogen, das Defizit an Stellen 
gegenüber gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern 
zwar erheblich verringert, in Hamburg wurde hingegen 
wieder ein Überhang an gemeldeten Stellen verzeich-
net. Dieser Überhang hat sich jedoch von 3.092 auf 
2.237 und somit um 855 Stellen bzw. 27,7 Prozent deut-
lich verringert. Dennoch ist in dieser Betrachtung der 
Ausbildungsmarkt insbesondere für höherqualifizierte 
junge Menschen auf Ausbildungssuche vorteilhaft.

ABBILDUNG 3: 

Gemeldete Bewerberinnen und Bewerber und ge-
meldete Berufsausbildungsstellen bei der Arbeits-
agentur Hamburg, Ende September 2010 und 201110
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Zeitrei-
he Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nürnberg September 2011

10 Eine kleine Datenkorrektur führt zu einer Differenz von sechs 
Bewerberinnen bzw. Bewerbern für das Jahr 2010 mehr als im 
Ausbildungsreport 2011 ausgewiesen.

Mit 337 noch unversorgten Bewerberinnen und Bewer-
bern, die zum Statistikstichtag bei der Arbeitsverwal-
tung gemeldet waren, wurde ein Anstieg von 123 unver-
sorgten Jugendlichen gegenüber dem Vorjahr gemeldet. 
Dennoch ist dies eine zahlenmäßig überschaubare Grö-
ße, der ein Anstieg von versorgten Bewerberinnen und 
Bewerbern von 6.278 auf 7.092 und somit einem Plus 
von 814 (Plus 13,0 Prozent) gegenübersteht. Bei der Be-
trachtung ist, wie bereits in den Ausbildungsreporten 
der vergangenen Jahren geschildert, zu beachten, dass 
der Einschaltungsgrad (gemeldete Ausbildungsstellen 
und gemeldete Bewerber) der Agentur für Arbeit vari-
iert und somit auch nur ein Ausschnitt des gesamten 
Geschehens auf dem Ausbildungsstellenmarkt gegeben 
werden kann.11

ABBILDUNG 4: 

Verbleib der Bewerberinnen und Bewerber und be-
setzte Berufsausbildungsstellen bei der Arbeits-
agentur Hamburg, September 2011
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* 01. Oktober bis 30. September des Folgejahres

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbil-
dungsstellen, Nürnberg, September 2011

Darüber hinaus bilden die jährlich erhobenen Kammer-
statistiken des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
die tatsächlich neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge ab und erlauben damit einen tiefer gehenden Ein-
blick in das Ausbildungsgeschehen. Im Ausbildungsjahr 
2011 konnte Hamburg laut BIBB-Statistik ein Plus von 

11 Laut Agentur für Arbeit „nutzen, bei wachsendem 
Nachfrageüberhang Ausbildungsbetriebe die 
Ausbildungsvermittlung seltener und später, die Jugendlichen 
jedoch häufiger und früher. Bei einem Angebotsüberhang verhält 
es sich umgekehrt. Daher sind direkte Rückschlüsse auf die 
absoluten Zahlen von Gesamtangebot und Gesamtnachfrage nicht 
möglich.“, Methodische Hinweise, Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit.
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3,7 Prozent verbuchen. Hamburg liegt damit genau im 
Schnitt der alten Bundesländer und übertrifft den Bun-
desdurchschnitt einer 1,8 prozentigen Steigerung. Die 
erheblichen Rückgänge in den neuen Bundesländern, 
mit den Negativspitzenreitern Brandenburg (minus 11,0 
Prozent) und Sachsen-Anhalt (minus 10 Prozent), führ-
ten hier zu einem Durchschnitt 
von 7,8 Prozent weniger neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträ-
gen, der nahezu ausschließlich auf 
den Rückbau von öffentlich finan-
zierten Ausbildungsplätzen zurück-
zuführen ist (siehe auch vorstehen-
de Tabelle 4). 
Mit seiner Steigerungsrate wird 
Hamburg nur von den Bundeslän-
dern Bremen (Plus 8,3 Prozent), 
Baden-Württemberg (Plus 5,7 Pro-
zent) und Niedersachen (Plus 4,3 
Prozent) übertroffen und wird dicht 
gefolgt von Bayern (3,6 Prozent) 
und Nordrhein-Westfalen (Plus 3,5 
Prozent).12  Hier ist wiederum zu beachten, dass in 2011 
in Niedersachen und Bayern die doppelten Abiturjahr-
gänge die allgemeinbildenden Schulen verlassen ha-
ben, somit für eine höhere Nachfragesituation auf dem 
Ausbildungsmarkt, aber auch für einen Anstieg an Neu-
abschlüssen, in jedem Falle für eine atypische Situation 
gesorgt haben. 
Damit hat Hamburg wieder eine solide vordere Posi-
tion bei den Wachstumsraten im Ausbildungssektor 
erlangt. Das Rekordjahr 2010 wurde zwar nicht ganz 
erreicht, hier hatte aber auch das öffentlich finanzier-
te Sofortprogramm 2009 mit seinen 500 zusätzlichen 
Ausbildungsplätzen und seinem Ausbildungsstart im 
Februar 2010 einen erheblichen Beitrag zum Ergebnis 
geleistet. In 2011 wurde dieses Programm nicht erneut 
aufgelegt und somit haben sich auch die Anteile von 
betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung am Ge-
samtvolumen in der Hansestadt wieder eingependelt 
(siehe hierzu auch Tabelle 4 im Abschnitt „Bundesweite 
Betrachtung“).
Von den vom BIBB erhobenen 14.916 neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträgen entfielen in 2011 10.261 
auf den Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Han-
delskammern (plus 243 bzw. 2,4 Prozent gegenüber dem 

12 Siehe hierzu Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. 
September 2011, Tabelle 2.1

Vorjahresstichtag) und 3.063 auf das Handwerk (plus 
349 bzw. 12,9 Prozent mehr).

ABBILDUNG 5: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in aner-
kannten Ausbildungsberufen nach zuständigen Stel-
len in Hamburg 1981 bis 2011 (jeweils Stand Ende 
September des Berufsberatungsjahres)

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB); Erhebung zum 30. September

Neben der großen Anzahl an neu abgeschlossenen Ver-
trägen in Handwerk und Industrie und Handel konnte im 
kleineren Segment Seeschifffahrt mit 19 zusätzlichen 
Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vorjahr eine Stei-
gerung von 20,4 Prozent erzielt werden; dies ist (relativ) 
die höchste Steigerungsrate unter allen Zuständigkeits-
bereichen. Des Weiteren hat auch die Landwirtschaft 
durch ihr Mehr von 15 Verträgen einen Zuwachs von 10 
Prozent erreicht. Im Bereich der Freien Berufe wurde 
das Vorjahreslevel fast exakt kopiert, indem zwei Aus-
bildungsverhältnisse mehr als im Vorjahr zustande ka-
men. In der Ausbildung im öffentlichen Dienst – ohne 
Berücksichtigung der laufbahnrechtlichen Ausbildungs-
gänge – musste ein relativ starker Rückgang für das 
Segment mit Minus 66 (entspricht minus 42,6 Prozent) 
gemeldet werden. Aber auch für den kleinen Bereich der 
Hauswirtschaft wurde mit 19 Ausbildungsverhältnissen 
weniger ein Minus von 37,3 Prozent verzeichnet.
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TABELLE 5: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Ham-
burg 2009 bis 2011 nach Ausbildungsbereichen13

1) Ohne Laufbahnausbildung im Beamtenverhältnis. Angaben des Zent-
rums für Aus- und Fortbildung (ZAF). Vgl. auch Tabelle 10: „Ausbildungs-
leistungen des Hamburger öffentlichen Dienstes 2008 bis 2011 und Plan 
2012“. Mit dem Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltungen in Ham-
burg ergeben sich für 2011 laut BIBB-Angaben 164 neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge.

2) Ohne jene neuen Ausbildungsverträge, für die andere Stellen (Kammern) 
zuständig sind.

Quelle: BIBB, Erhebung zum 30. September; Zentrum für Aus- und Fortbildung 
(ZAF) der Freien und Hansestadt Hamburg; eigene Berechnungen

Wegen seines geringeren Umfangs sind auf dem Ausbil-
dungsmarkt Hamburg die Veränderungen an neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vor-
jahr zahlenmäßig nicht so deutlich sichtbar wie auf dem 
Bundesmarkt. Auch lohnt es sich hier, eher direkt auf 
Berufeebene Vergleiche anzustellen, da die weiter ge-
fassten Berufegruppen für diesen Zweck zu sehr abstra-
hieren und manche Unterschiede egalisieren würden. 
Wie die nachstehende Tabelle aufzeigt, ist Hamburg 
als Dienstleistungsmetropole in den Spitzenberufen mit 
den meisten Neuabschlüssen in 2011 stark durch kauf-
männische Berufe geprägt. Sie dominieren klar die Top 
10. Erst in der Top-20-Liste der Berufe finden sich neben 
den Friseuren auf Platz 6 auch einige weitere handwerk-
liche Berufe. 

13 Hinweis: Die Angaben speisen sich aus Daten des BIBB, 
Erhebung zum 30.09. und aus Angaben des Zentrums für Aus- und 
Fortbildung für den öffentlichen Dienst. Deswegen kommt es zu 
Differenzen zu den obigen Angaben, z.B. bezüglich der Gesamtzahl 
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (Differenz 57). 
Siehe hierzu auch den Abschnitt „Ausbildungsleistungen des 
öffentlichen Dienstes“.

TABELLE 6: 

Top 20 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen 
in Hamburg in 2011

Rang 
2011

Hamburg

Rangän-
derung 

gegenüber 
2010

Beruf

neu abgeschlos-
sen Ausbildungs-
verträge in 2011 in 

Hamburg

Rang 2011 in 
Deutschland

1 0 Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel 924 1

2 0
Kaufmann/-frau im 

Groß- und 
Außenhandel

720 6

3 1 Verkäufer/-in 602 2

4 1
Kaufmann/-frau 

für Spedition und 
Logistikdienstleistung

560 27

5 -2 Kaufmann/-frau für 
Bürokommunikation 545 12

6 2 Friseur/-in 473 11

7 -1 Bankkaufmann/-frau 425 9

8 2 Hotelfachmann/-
fachfrau 390 15

9 -2 Bürokaufmann/-frau 356 3

10 -1 Medizinischer 
Fachangestellte/-r 342 7

11 3 Kraftfahrzeug-
mechatroniker/-in 334 4

12 -1 Fachkraft für 
Lagerlogistik 332 16

13 0 Fachinformatiker/-in 324 19

14 1 Zahnmedizinischer 
Fachangestellte/-r 311 13

15 -3 Koch/ Köchin 294 10

16 0

Anlagenmechaniker/-
in für Sanitär-, 
Heizungs- und 

Klimatechnik

291 18

17 0 Industriekaufmann/-
frau 275 5

18 1 Elektroniker/-in 271 14

19 -1
Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und 

Finanzen
259 28

20 0 Fachkraft im 
Gastgewerbe 237 45

Quelle: BIBB, Erhebung zum 30. September 2011, Tabelle 67.

    2010 zu 2011

 2009 2010 2011 absolut %

Industrie und Handel 9.318 10.018 10.261 243 2,4

Handwerk 2.504 2.714 3.063 349 12,9

Öffentlicher Dienst 1) 2) 107 155 89 -66 -42,6

Landwirtschaft 184 150 165 15 10,0

Freie Berufe 2) 1.169 1.117 1.119 -52 0,2

Hauswirtschaft 2) 46 51 32 -19 -37,3

Seeschifffahrt 106 93 112 19 20,4

insgesamt 13.434 14.298 14.841 543 3,8
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Charakteristische Professionen für die Hansestadt sind 
in dieser Rangliste ebenfalls enthalten. Dies sind in Ab-
bildung der hiesigen Wirtschaftsstruktur naturgemäß 
maritime Berufe wie auch Berufe im Flugzeugbau. So 
finden sich in Hamburg z.B. auf Platz 30 (mit 153 Neu-
abschlüssen) die Fluggerätmechaniker, die auf ganz 
Deutschland gesehen nur Platz 111 einnehmen und auf 
Platz 36 die Schiffsmechaniker (112 Neuabschlüsse), 
die wiederum auf die gesamte Republik gesehen erst 
auf Platz 164 rangieren.14

Marktrelevante Faktoren für Hamburg
Hamburg ist, wie auch in den vorangegangen Ausbil-
dungsreporten beschrieben, immer noch ein attraktiver 
Ort für junge Leute, um eine Ausbildung zu beginnen 
und die ersten Schritte ins Berufsleben zu tun. In seiner 
Besonderheit als Stadtstaat liegt auch begründet, dass 
ein besonderes Augenmerk auf die Wanderungssaldi 
gelegt werden muss. In Hamburg beginnen schließlich 
nicht nur Landeskinder eine Ausbildung, sondern die 
Stadt ist auch Anziehungspunkt für viele Jugendliche 
aus den benachbarten Bundesländern. So ist nach ei-
ner Zäsur in den letzten beiden Ausbildungsjahren die 
Zahl der Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger, die 
nicht in Hamburg ihren allgemeinen Schulabschluss er-
worben haben, wieder um zwei Prozentpunkte angestie-
gen (von 40,4 Prozent in 2010 auf 42,4 Prozent in 2011). 

Von den 5.961 Ausbildungsanfängerinnen und -anfän-
gern, die nicht originär aus Hamburg kamen, stammte 
in 2011 mit 2.606 Personen die Mehrheit aus Schles-
wig-Holstein (plus 117 bzw. plus 4,7 Prozent gegenüber 
2010). Aber auch aus Niedersachsen kamen 2.077 Ju-
gendliche zum Ausbildungsbeginn in die Hansestadt, 
was einem Plus von 201 Personen bzw. 10,7 Prozent ent-
spricht. Auch diese Zahl hätte aufgrund des doppelten 
Abiturjahrgangs in Niedersachen im selben Jahr durch-
aus höher ausfallen können, aber auch hier trat kein si-
gnifikanter Effekt ein, was die Erfahrungen mit dem dop-
pelten Abiturjahrgang in Hamburg im Vorjahr bestätigt. 
Die Ausbildungszuwanderung aus Mecklenburg-Vor-
pommern ist, wie auch schon in den letzen Jahren, wei-
ter gefallen auf 351, was einer Abnahme von 21 bzw. 
5,7 Prozent entspricht. Diese Entwicklung ist wenig ver-
wunderlich, da in diesem Bundesland die demografische 
Entwicklung schon jetzt besonders zu spüren ist. Auch 

14 Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 2011, 
Tabelle 67.

die Schulabgängerzahlen spiegeln dies in eklatanter Art 
und Weise wider (s.u. Tabelle 7). Neben den Zuwande-
rungen aus den angrenzenden Bundesländern wurden 
weitere 927 Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger 
aus den restlichen Ländern verzeichnet (minus 35 bzw. 
minus 3,6 Prozent). Somit mussten die Hamburger Lan-
deskinder, insbesondere mit Jugendlichen aus den an-
grenzenden Bundesländern, wieder in einen verstärkten 
Wettbewerb um Ausbildungsplätze treten.
Diese mobilen Ausbildungssuchenden, die für ihren 
Start ins Berufsleben auch einen Umzug in Kauf neh-
men, sind häufig diejenigen mit höheren Schulab-
schlüssen. Dies wird auch in nachstehender Abbildung 
sichtbar: So überwiegt der Anteil derjenigen, die ihren 
Schulabschluss nicht in Hamburg erworben haben, in 
der Gruppe der Anfängerinnen und Anfänger mit Abi-
tur recht deutlich mit plus 103 Personen gegenüber den 
Hamburger Ausbildungsstartern in 2011/12. Bei den 
Hamburger Ausbildungsanfängern mit Abitur macht 
diese Gruppe einen Anteil von 23,3 Prozent (2010: 22,1 
Prozent) bezogen auf alle Hamburger Beginner, bei den 
Nicht-Hamburgern einen Anteil von 33,3 Prozent (2010: 
31,0 Prozent) aus. Bei beiden Gruppen zeigt sich somit 
eine Steigerung und der Trend hin zu höherwertigen Ab-
schlüssen. Bei den Anfängerinnen und Anfängern mit 
Fachhochschulreife oder einem Realschulabschluss ist 
die mengenmäßige Verteilung relativ gleich auf Ham-
burgerinnen und Hamburger sowie Zugezogene verteilt. 
Im Bereich der neuen Auszubildenden, die höchstens 
einen Hauptschulabschluss mitbringen oder gar kei-
nen Schulabschluss vorweisen können, sind die Unter-
schiede weitaus größer. Unter den neuen Auszubilden-
den aus Hamburg haben immerhin 27,7 Prozent einen 
Hauptschulabschluss (2009: 30 Prozent), womit sie un-
ter den Landeskindern den größten Anteil ausmachen. 
Unter den Zugezogenen haben dahingegen nur 14,6 Pro-
zent einen Hauptschulabschluss (2009: 14,5 Prozent). 
Die räumliche Mobilität nimmt in dieser Zielgruppe so-
mit ab und die Landeskinder sind hier sehr viel stärker 
vertreten. 
Ausweislich der Schulstatistik der Behörde für Schule 
und Berufsbildung wurde damit im Gesamten ein ge-
ringfügiges Minus von 40 Neuverträgen weniger als im 
Vorjahr (bzw. minus 0,3 Prozent) verzeichnet.15 Differen-
zen zur positiv gelagerten Statistik des Bundesinstituts 

15 Duale Ausbildung an privaten Schulen: 330 in 2011, minus 9 
gegenüber 2010 und somit minus 2,7 Prozent. Herbststatistik der 
BSB 2011.

für Berufsbildung (siehe oben Tabelle 4) entstehen durch 
unterschiedliche Statistikstichtage und -zeiträume und 
teils unterschiedliche Begriffsdefinitionen sowie Erhe-
bungsgegenstände.16 Nähere Erläuterungen hierzu sie-
he auch im Abschnitt „Erläuternde Angaben zu auftre-
tenden Statistikdifferenzen“.

ABBILDUNG 6: 

Auszubildende (Berufsschulanfänger) in Hamburg 
nach Schulabschluss und Bundesland des Schulab-
schlusses, Herbsterhebung 2010 und 2011

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung und eigene Berechnungen

Nach dem Schuljahr 2009/10, in dem in Hamburg die 
doppelten Abiturjahrgänge die allgemeinbildenden 
Schulen verließen, pendelten sich die Schulabgänger-
zahlen in 2010/11 wieder auf einem Niveau ähnlich dem 
der Vorjahre ein. Es lässt sich auch weiter ein Trend hin 
zu mehr Absolventen mit Abitur erkennen: So verließen 
in 2011 7.345 Schülerinnen und Schüler mit der allge-
meinen Hochschulreife die Schule, 466 (plus 6,8 Pro-
zent) mehr als in 2009 und sogar 1.433 mehr als in 2007 
(plus 24,2 Prozent). 
Ihr Anteil an allen Schulabgängern ist damit stetig von 

16 Statistikstichtag der Herbststatistik der BSB 2011 für berufliche 
Schulen: 17.09.2011; Statistikzeitraum des BIBB für die 
Erhebung zum 30. September: 01.10.2010 bis 30.09.2011, nähere 
Erläuterungen zur BIBB-Erhebung finden Sie auch unter folgendem 
Link: http://www.BIBB.de/de/14492.htm
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Abitur Fachhochschulreife Realschulabschluss Hauptschulabschluss ohne Hauptschulabschl. sonstige Abschlüsse

36 Prozent in 2007 auf 50,6 Prozent in 2011 gestie-
gen. Aufgrund der geringeren Gesamtabgangszahlen 
von 14.526 in 2011 gegenüber 16.414 in 2007 hat sich 
auch der Anteil derer, die die Schule mit dem schuli-
schen Teil der Fachhochschulreife verließen von 2,8 Pro-
zent auf 3,2 Prozent, gemessen an allen Absolventen, 
erhöht. In absoluten Zahlen ist ihre Gruppengröße je-
doch nahezu gleich geblieben: 463 in 2011 und 460 in 
2007. In den weiteren Abgangsgruppen wurden durch-
weg, in absoluten Zahlen wie auch prozentual, Rück-
gänge verzeichnet. 3.339 Jugendliche erreichten 2011 

den Realschulabschluss gegenüber 3.996 in 2010 (ent-
spricht minus 657 bzw. minus 16,4 Prozent; 2007: 4.663 
entspricht minus 1324 bzw. minus 28,4 Prozent). In 2010 
erlangten 2.359 Jugendliche den Hauptschulabschluss 
und somit 339 bzw. 12,6 Prozent weniger als im Jahr zu-
vor. Ohne Hauptschulabschluss gingen 1.020 Jugendli-
che in 2011 von der allgemeinbildenden Schule ab, was 
einem Rückgang um 204 bzw. 16,7 Prozent entspricht. 
Somit zeigen sich ein starker Trend hin zum Abitur und 
leichte Rückgänge bei den anderen Abschlussarten. In 
den Prognosen der Kultusministerkonferenz (KMK) so-
wie der Behörde für Schule und Berufsbildung werden 
eine Fortsetzung dieser Entwicklung und eine Einpende-
lung der Abiturquote um circa 50 Prozent an allen Ab-
schlüssen eines Jahrgangs in Hamburg antizipiert. Die 
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KMK erwartet für die Stadtstaaten allgemein eine rela-
tiv unveränderte Schülerzahl, wohingegen in den west-
deutschen Flächenländern bis 2025 mit einem größeren 
Rückgang als in den ostdeutschen Flächenländern ge-
rechnet wird.17 Bezüglich der Absolventenzahlen geht 
die KMK hingegen von einem deutlichen Rückgang von 
nahezu 23 Prozent in den ostdeutschen und knapp ei-
nem Fünftel in den westdeutschen Flächenländern aus. 
Demgegenüber wird in den Stadtstaaten nur mit einem 
Rückgang von etwa 5 Prozent gerechnet.18 Die aktuells-
ten Prognosewerte der Behörde für Schule und Berufs-
bildung auf Grundlage der Herbsterhebung 2011 gehen 
hingegen von 2011 bis 2025 sogar von einem Anstieg 
der Schulabgängerzahlen um circa 5,3 Prozent in der 
Hansestadt aus.19 

ABBILDUNG 7: 

Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender 
Schulen in Hamburg 1982 bis 2016 (ab 2012 Progno-
se der Behörde für Schule und Berufsbildung, April 
2012) nach Art des Schulabschlusses
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung; April 2012; eigene 
Berechnungen.

17 Kultusministerkonferenz (Hg.): Vorausberechnung der Schüler- und 
Absolventenzahlen 2010 bis 2025, Bonn 2011, S. 8 f.

18 Kultusministerkonferenz (Hg.): Vorausberechnung der Schüler- und 
Absolventenzahlen 2010 bis 2025, Bonn 2011, S. 12. 

19 Im Vergleich zum Schulabgangsjahr 2009 sinkt die Zahl der 
Absolventen bis 2025 auch in den Prognosen der BSB von 15.608 
auf 15.290 und somit um circa 2,0 Prozent.

In 2011 manifestierte sich in den Nachbarländern Meck-
lenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein der Trend 
der sinkenden Schulabgängerzahlen. Nach den drama-
tischen Rückgängen in Mecklenburg-Vorpommern in 
den letzten Jahren haben von 2010 auf 2011 mit 9.452 
Schulabgängerinnen und -abgängern „nur“ 9,9 Prozent 
(bzw. minus 1.034) weniger als im Vorjahr die allge-
meinbildende Schule verlassen. Damit hat sich die Ab-
solventenschaft seit 2007 mehr als halbiert, was den in 
diesem Bundesland besonders zu spürenden demogra-
fischen Wandel umso deutlicher macht. Der Rückgang 
in Schleswig-Holstein kann dagegen noch als moderat 
beschrieben werden: In 2011 verließen 29.430 junge 
Menschen die allgemeinbildenden Schulen und damit 
1.878 bzw. 6,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit 
sind die Schulabgängerzahlen hier von 2007 um 4.327 
bzw. 12,8 Prozent gesunken. Interessant ist, wie oben 
bereits angemerkt, dass trotz rückläufiger Abgängerzah-
len, in Hamburg mehr junge Menschen aus Schleswig-
Holstein eine Ausbildung begonnen haben als im Vor-
jahr und diese in 2011 sogar den größten Anteil unter 

den Zugezogenen ausgemacht haben. Trotz des doppel-
ten Abiturjahrgangs kamen weniger junge Menschen 
aus Niedersachsen als erwartet in die Hansestadt, um 
eine Ausbildung zu beginnen. In Niedersachsen verlie-
ßen 15.418 Jugendliche (plus 17,7 Prozent) mehr als 
noch in 2010 die allgemeinbildenden Schulen. Dieser 
Effekt geht jedoch auf den doppelten Abiturjahrgang zu-
rück, welcher sogar noch etwas von einem Rückgang 
von Absolventen mit Hauptschulabschluss (minus 1.767 

bzw. minus 12,2 Prozent) abgefedert wurde. In 2011 ver-
ließen in Niedersachsen 17.126 junge Menschen mehr 
die Schule mit der Allgemeinen Hochschulreife als im 
Vorjahr (plus 68,6 Prozent).

TABELLE 7: 

Schülerabgangszahlen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, 
2007 bis 2011

Mecklenburg-Vorpommern

 2007 2008* 2009 2010 2011

 absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Ohne Hauptschulabschluss** 2.113 10,5 2.063 9,9 1.617 12,4 1.434 13,7 1.345 14,2

Hauptschulabschluss 2.841 14,2 1.640 7,9 1.366 10,5 1.188 11,3 1.043 11,0

Realschulabschluss 8.615 42,9 5.663 27,2 4.377 33,6 3.870 36,9 3.678 38,9

Fachhochschulreife 265 1,3 471 2,3 412 3,2 328 3,1 294 3,1

Allgemeine Hochschulreife 6.228 31,0 10.969 52,7 5.237 40,3 3.666 35,0 3.092 32,7

Insgesamt 20.062  20.806  13.009  10.486  9.452  

Schleswig-Holstein

 2007 2008* 2009 2010 2011

 absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Ohne Hauptschulabschluss** 2.953 8,7 2.690 8,6 2.225 7,0 2.202 7,0 2.143 7,3

Hauptschulabschluss 11.501 34,1 8.748 28,0 8.963 28,0 8.151 26,0 7.453 25,3

Realschulabschluss 11.079 32,8 11.425 36,5 11.779 36,8 11.030 35,2 10.815 36,7

Fachhochschulreife 593 1,8 500 1,6 542 1,7 538 1,7 651 2,2

Allgemeine Hochschulreife 7.631 22,6 7.926 25,3 8.480 26,5 9.387 30,0 8.368 28,4

Insgesamt 33.757  31.289  31.989  31.308  29.430  

Niedersachsen

 2007 2008* 2009 2010 2011

 absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Ohne Hauptschulabschluss** 6.931 7,6 6.780 7,5 5.556 6,5 5.218 6,0 5.085 4,9

Hauptschulabschluss 17.275 18,8 17.334 19,2 15.028 17,5 14.462 16,6 12.695 12,4

Realschulabschluss 44.140 48,1 43.869 48,7 41.793 48,6 41.347  47,3 41.338 40,2

Fachhochschulreife 1.300 1,4 1.210 1,3 1.050 1,2 1.346 1,5 1.547 1,5

Allgemeine Hochschulreife 22.062 24,1 20.921 23,2 22.536 26,2 24.950 28,6 42.076 41,0

Insgesamt 91.708  90.114  85.963  87.323 102.741

*: Doppelter Abiturjahrgang

**: Absolventen ohne Schul- oder mit Förderschulabschluss

Quelle: Statistisches Landesamt Nord, Landesbetrieb für Statistik und Kom-
munikationstechnologie Niedersachsen, Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Bil-
dung und Kultur Schleswig-Holstein, eigene Berechnungen

Ausweislich der Schulstatistik der Behörde für Schu-
le und Berufsbildung wurde im Ausbildungsjahr 2011 
ein geringfügiger Rückgang von 40 Berufsschulanfän-
gerinnen und -anfängern (entsprechen 0,3 Prozent) ge-
genüber dem Vorjahr verzeichnet. Nach dem doppelten 
Abiturjahrgang in 2010 ist dies aber immer noch ein be-
friedigendes Ergebnis und stellt allemal einen Anstieg 
gegenüber dem ‚normalen‘ Vergleichsjahr 2009 dar 
(plus 753 bzw. plus 5,7 Prozent). 

Auch an den Beruflichen Gymnasien wurden etwas we-
niger Schüler (minus 15) gezählt, wohingegen an den 
Schulen des Gesundheitswesens 177 Schülerinnen und 
Schüler mehr in 2011 begannen als noch im Vorjahr (sie-
he hierzu auch das nachstehende Kapitel „Fachberufe 
im Gesundheitswesen“). In den Berufsvorbereitungs-
schulen wurden jeweils Rückgänge verbucht, und zwar 
ein leichtes Minus von 38 Anfängerinnen und Anfän-
gern im Vollzeitangebot und ein durchaus erwünschter 



20 21A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2 A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2

signifikanter Rückgang um 522 in der Berufsvorberei-
tungsschule Teilzeit auf nur noch 348 Anfängerinnen und 
Anfänger; damit greift die in der Drucksache 19/8472 
dargestellte Umsteuerung der Berufsvorbereitung, die 
u.a. darauf abzielt, die Schülerinnen und Schüler in der 
als dualisiertes Vollzeitangebot neu konzipierten Form 
der Ausbildungsvorbereitung noch stringenter auf eine 
Ausbildung oder eine berufliche Erwerbstätigkeit vor-
zubereiten. In den vollqualifizierenden Berufsfachschu-
len und der Fachschule für Erzieherinnen und Erzieher 
wurde wiederum ein Anstieg von 67 verbucht. Die teil-
qualifizierenden Berufsfachschulen hingegen meldeten 
einen Rückgang von 422 Anfängerinnen und Anfängern 
gegenüber dem Vorjahr. Im Schuljahr 2012/13 werden 
hier das letzte Mal Jugendliche starten können. Danach 
wird diese Schulform in Hamburg eingestellt und durch 
die neuen Bildungswege im Rahmen der Reform der be-
ruflichen Bildung in Hamburg ersetzt.20 

Zahlen: 
Herbst-

statistik 
2009

Zahlen: 
Herbst-

statistik 
2010

Zahlen: 
Herbst-

statistik 
2011

Veränderung 
in % 

2010 zu 2011

Berufsschulen 13.299 14.092 14.052 -0,3

Berufliche Gymnasien 1.220 1.052 1.037 -1,4

Schulen des 
Gesundheitswesens 1.369 1.347 1.524 13,1

BVS*); Vollzeit 2.524 2.552 2.514 -1,5

BVS*); Teilzeit 966 870 348 -60,0

BFS**), vollqualifizierend 
und Fachschule für 
Erzieherinnen und Erzieher

2.733 2.478 2.545 2,7

BFS**); teilqualifizierend 2.862 2.494 2.072 -16,9

*) Berufsvorbereitungsschule

**) Berufsfachschule

Quelle: Statistikamt Nord, Behörde für Schule und Berufsbildung, eigene 
Berechnungen

20 Siehe hierzu auch z.B. „Ausbildungsreport Hamburg 2011“, 
Behörde für Schule und Berufsbildung, S. 37 ff. und „Berufliche 
Bildungswege 2012“, Hamburger Institut für Berufliche Bildung, 

 S. 14 ff.

Das Ausbildungsjahr hat sich somit in Hamburg erneut 
positiv entwickelt. Auch wenn weiterhin keine Vollver-
sorgung aller Jugendlichen mit ihren Wunschberufen 
und -ausbildungsplätzen geschaffen werden konnte, 
sind die Perspektiven gut. Die Fortsetzung dieses Trends 
zeichnet sich weiterhin ab: Im Mai 2012 waren bei-
spielsweise nahezu 1.000 unbesetzte Ausbildungsstel-
len mehr bei der Agentur für Arbeit gemeldet als unver-
sorgte Bewerberinnen und Bewerber.21 Damit kamen 1,3 
unbesetzte Stellen auf jeden unversorgten Bewerber. 

21 „Der Arbeitsmarkt in Hamburg, Arbeitsmarktbericht, Mai 
2012“, Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Hamburg, 
31.05.2012, S. 7.

Fachberufe des Gesundheitswesens
Bereits im letzten Ausbildungsreport ist die erhebliche 
gesundheits- und arbeitsmarktpolitische Bedeutung 
der Gesundheitsberufe hervorgehoben worden.22 Dies 
gilt nach wie vor, da der Bedarf an adäquat ausgebil-
deten und qualifizierten Fachkräften im Gesundheits-
wesen unverändert hoch ist. In einer älter werdenden 
Gesellschaft wird die pflegerische und gesundheitliche 
Versorgung der Menschen immer bedeutsamer. Die not-
wendigen medizinischen und pflegerischen Dienstleis-
tungen können jedoch nur bereitgestellt werden, wenn 
eine angemessene Anzahl an entsprechend ausgebilde-
ten Fachkräften zur Verfügung steht. Um die Nachfrage 
bei den Jugendlichen zu erhöhen, bedarf es einer of-
fensiven Aufklärung und Information insbesondere über 
das heutige Berufsbild und -image der Pflegeberufe, 
die sich zu modernen und vielseitigen Dienstleistungs-
berufen mit zunehmend höherer Qualifizierung und vie-
len Spezialisierungen entwickelt haben. Das Berufsbild 
richtet sich an (junge) Frauen und Männer, die neben ei-
nem ausgeprägten Interesse an biologischen und medi-
zinischen Zusammenhängen auch Empathie und Team-
fähigkeit mitbringen.
In folgenden Fachberufen23 des Gesundheitswesens 
wird zurzeit in Hamburg ausgebildet:
> Altenpfleger/-in
> Diätassistent/-in 
> Ergotherapeut/-in
> Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in
> Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
> Hebamme/Entbindungspfleger
> Logopädin/Logopäde
> Masseur/in und medizinische/r Bademeister/-in
> Medizinisch-technische/r Assistent/-in für 

Funktionsdiagnostik
> Medizinisch-technische/r  Laboratoriumsassistent/-in
> Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/-in
> Operationstechnischen Assistenz (OTA) 
> Orthoptist/-in
> Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in
> Physiotherapeut/-in
> Podologe/ Podologin
> Rettungsassistent/-in

22 Vgl. Ausbildungsreport 2011, S. 17 ff.
23 Die Aufzählung der Fachberufe des Gesundheitswesens 

unterscheidet hier weder nach dualer bzw. schulischer 
Ausbildungsstruktur noch nach rechtlicher Verankerung.

Für eine moderne, an aktuellen berufspädagogischen 
Entwicklungen ausgerichtete Altenpflegeausbildung 
engagieren sich in Hamburg zurzeit eine staatliche (die 
Staatliche Schule Gesundheitspflege W 1) sowie sie-
ben staatlich genehmigte bzw. staatlich anerkannte 
Altenpflegeschulen. Anders als in vielen anderen Bun-
desländern steht in Hamburg jedem/jeder Auszubil-
denden ein Schulplatz zur Verfügung, was zur hiesigen 
Ausbildungsqualität beiträgt. Private Altenpflegeschu-
len erheben ein Schulgeld zwischen 50 und 175 Euro 
monatlich. Teilweise wird dieses Schulgeld von den 
Ausbildungsbetrieben übernommen, dann entstehen für 
den Auszubildenden bzw. die Auszubildende keine Kos-
ten. Die Staatliche Schule Gesundheitspflege erhebt da-
gegen kein Schulgeld und bietet für alle Auszubildenden 
einen Schulplatz. 
Die Altenpflegeausbildung hat in den letzten fünf Jah-
ren durch das Engagement und den regelmäßigen Aus-
tausch aller Verantwortlichen einen hohen Qualitäts-
standard erreicht. Um diesen Standard für alle in der 
Altenpflegeausbildung beteiligten Personen zu sichern 
und bestehende Qualitätsmaßstäbe transparent und 
nachvollziehbar zu machen, entstand in Zusammenar-
beit zwischen dem HIBB und allen Altenpflegeschulen 
der im Sommer 2011 veröffentliche „Leitfaden für die 
Altenpflegeausbildung in Hamburg“.24 Dieser steht al-
len Verantwortlichen als verbindliches Regel- und Nach-
schlagewerk und damit als Ausbildungsgrundlage zur 
Verfügung. Der Leitfaden beschreibt die maßgeblichen 
Prozesse und Abläufe in der Ausbildung von Altenpfle-
gerinnen und Altenpflegern und formuliert Mindestan-
forderungen an Qualitätsstandards. 
Der bisher erreichte hohe Qualitätsstandard lässt sich 
durch die Ergebnisse der ersten drei Prüfungsdurchgän-
ge nach neuem Ausbildungsrecht belegen: Im Jahr 2009 
haben 99 Prozent der Prüfungsteilnehmenden die Prü-
fung im ersten Anlauf erfolgreich abgeschlossen. Ähn-
lich gute Ergebnisse erzielten die darauffolgenden zwei 
Prüfungsjahrgänge: jeweils 92 Prozent der Prüfungsteil-
nehmenden haben auf Anhieb bestanden. Im Ergebnis 
haben alle Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
die Ausbildung mit einem Abschluss erfolgreich been-
det. Die Ergebnisse für das laufende Prüfungsjahr ste-
hen noch aus.

24 Der Leitfaden steht als Download (pdf-Datei) unter http://www.
hibb.hamburg.de/index.php/article/detail/1608 zur Verfügung.

TABELLE 8: 

Anfängerinnen und Anfänger im 1. Ausbildungsjahr und den berufsbildenden 
Schulen, Vergleich der Schuljahre 2008/09, 2009/10 und 2010/11
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Insgesamt ist ein positiver Trend zu verzeichnen – die 
Zahl der Auszubildenden hat zugenommen und auch 
die Ausbildungsbereitschaft ist gestiegen. So ist es in 
den fünf Jahren seit Umsetzung des Bundesaltenpfle-
gegesetzes gelungen, eine qualitativ hochwertige the-
oretische und praktische Ausbildung mit Perspektive 
und Arbeitsplatzsicherheit mit vielen engagierten Leh-
rerinnen /Lehrer und Praxisanleiterinnen / Praxisanlei-
tern zu implementieren. Allein im Jahre 2010 haben 410 
und im Jahr 2011 sogar 510 Menschen eine Altenpfle-
geausbildung, -umschulung oder -nachqualifizierung be-
gonnen. Im Vergleich dazu meldet der Berufsbildungs-
bericht 2012 für die Gesamtzahl der Schülerinnen und 
Schüler in der Altenpflegeausbildung einen Zuwachs um 
12,5 Prozent.25 Damit liegt Hamburg mit einem Zuwachs 
von ca. 20 Prozent Auszubildenden in der Altenpflege 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Im Bereich der 
Erstausbildung ist gegenüber 2008 im Jahr 2010 ein Zu-
wachs von 28 Prozent (von 263 auf 337) und im Jahr 
2011 ein weiterer von ca. 20 Prozent (263 auf 330) zu 
verzeichnen. 

25 Berufsbildungsbericht 2012 der Bundesregierung, a. a. O. 
 (Fußnote 115)

2008/2009 % 2009/2010 % 2010/2011 % 2011/2012 %

Anfänger 263 100,0 351 100,0 410 100,0 514 100

davon in der Erstausbildung 263 100,0 301 85,8 337 82,2 330 64,2

davon Teilnehmer 
SoPro**) (Erstausbildung) 0 0,0 15 4,3 31 7,6 0 0

Umschüler/innen*) 0 0,0 50 14,2 73 17,8 24 4,7

davon 
Erstausbildung zur 

Altenpflege im Rahmen einer
berufsbegleitenden

verkürzten Ausbildung

0 0 0 160 31,2

Summe 
Umschüler und Schüler 

in Fördermaßnahmen
0 65 18,4 104 25,4 184 35,8

Zu dieser positiven Entwicklung haben in Hamburg 
maßgeblich das 2009 geschlossene „Bündnis für Alten-
pflege“ und die „2. Hamburger Qualifizierungsoffensive 
in der Altenpflege“ beigetragen.26 Diese Qualifizierung-
soffensive konnte im Jahr 2011 zwei Starttermine für 
die berufsbegleitende und verkürzte Nachqualifizierung 
zur Altenpflegefachkraft anbieten. Insgesamt 160 Be-
schäftigte haben diese Möglichkeit bereits genutzt und 
zum 1. Februar 2011 bzw. zum 1. August 2011 in sieben 
Klassen an zwei kooperierenden Altenpflegeschulen 
mit ihrer Ausbildung begonnen. Zum neuen Schuljahr 
2012/13 ist es gelungen, in dieser Form einen weite-
ren Ausbildungsdurchgang anbieten zu können. Ein Ziel 
ist es dabei, die entwickelten Strukturen – die syste-
matisch verkürzte Ausbildung inklusive Curriculum und 
Assessmentverfahren – aufrecht zu erhalten bzw. in ein 
reguläres Ausbildungsangebot zu überführen.
Um die Ausbildung in der Altenpflege noch attraktiver 
zu gestalten, bieten bereits seit 2006  zwei Altenpfle-
geschulen die Möglichkeit an, unter bestimmten Vor-
aussetzungen zusätzlich zum Berufsabschluss die Fach-
hochschulreife zu erwerben. Diese Doppelqualifikation 
haben bislang 120 Schülerinnen und Schüler erworben; 
für 2012 werden 44 erfolgreiche Absolventinnen und 
Absolventen erwartet. Dieses neue Angebot wird ab 
dem Schuljahr 2012/13 von allen Altenpflegeschulen 
angeboten werden, so dass flächendeckend die Mög-
lichkeit besteht, zusätzlich zur Berufsausbildung die 
Studienberechtigung zu erwerben.
Um auch Jugendlichen, die aus individuellen Gründen 
noch keine Ausbildung absolvieren können, Einblicke 
in dieses interessante Berufsfeld zu gewähren, besteht 
seit 2010 die Möglichkeit, im Rahmen der Einstiegs-
qualifizierung über ein vergütetes sechs- bis zwölf-
monatiges Praktikum den Beruf des Altenpflegers/der 

26 Weitere Einzelheiten zum Bündnis beschreibt der 
Ausbildungsreport 2011, Zur Steigerung der Zahl der 
Ausbildungsplätze als auch der Ausbildungsplatzbewerber. Im 
Schuljahr 2010/11 begannen 24,8 Prozent und im Jahr 2011/12 
bereits 35,8 Prozent aller Ausbildungsanfänger/-innen eine 
öffentlich geförderte Ausbildung.

 Die „2. Hamburger in der Altenpflege“ hat es sich zum Ziel 
gesetzt, 160 Pflegekräfte zu examinierten Altenpflegerinnen 
und Altenpflegern zu qualifizieren. Das Konzept dafür 
wurde entwickelt in enger Kooperation von Hamburgischer 
Pflegegesellschaft und der Lawaetz-Stiftung. Die finanziellen 
Mittel für die Umsetzung werden bereitgestellt durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und die Hamburger Behörden für 
Schule und Berufsbildung (BSB) und für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI).

Altenpflegerin kennenzulernen. Im Schuljahr 2010/11 
haben sieben und 2011/2012 acht Schülerinnen und 
Schüler dieses Angebot genutzt. Die Nachfrage für die-
ses Angebot ist höher als die zugelassenen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Die zweijährige Erfahrung 
hat gezeigt, dass viele der Nachfrager die formalen Vor-
aussetzungen für eine Altenpflegeausbildung nicht mit-
bringen.  Ab 1. Februar 2013 haben Schülerinnen und 
Schüler, die sich für den Ausbildungsberuf Altenpflege 
entscheiden, jedoch keinen Ausbildungsbetrieb gefun-
den haben, die Möglichkeit, eine Berufsqualifizierung 
Altenpflege an der Staatlichen Schule Gesundheitspfle-
ge W1 zu absolvieren. Die berufsbildende Schule bie-
tet damit den Einstieg in die duale Berufsausbildung. 
Die Berufsqualifizierung entspricht dem ersten Jahr des 
Ausbildungsberufes Altenpfleger. Ziel ist es, mit einer 
Einrichtung der Altenpflege einen Ausbildungsvertrag 
abzuschließen. In diesen Projekten können dabei junge 
Frauen und Männer ihr Interesse und ihre Eignung für 
die Altenpflege überprüfen und sich gleichzeitig in ei-
nem potenziellen Ausbildungsbetrieb bewähren. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Altenpflegeausbil-
dung stehen den Absolventen zahlreiche Aufstiegs- und 
Weiterqualifizierungschancen offen. Neben Fachfort-
bildungen z.B. zur Fachkraft für Gerontopsychiatrie, im 
Bereich Wund- oder Schmerzmanagement, Casema-
nagement oder Praxisanleitung können Aufstiegsfortbil-
dungen absolviert werden, die zur Wohnbereichs- oder 
Einrichtungsleitung berechtigen.
Die Attraktivität des Altenpflegeberufs spiegelt sich 
auch wider in der Verbleibsstatistik: 92,5 Prozent der 
Absolventen aus den Jahren 2010 und 2011 waren auch 
nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Pflege tätig, 
58,7 Prozent (2010) und 56,7 (2011) verblieben davon im 
jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Es ist zu erwarten, dass 
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe insgesamt an-
halten wird, zumal auch die durch Fördermaßnahmen 
für die Altenpflegeausbildung neu hinzugewonnenen 
Betriebe erkannt haben, dass Ausbildung einen wichti-
gen Beitrag zur Behebung des im Pflegebereich bereits 
heute stark ausgeprägten Fachkräftemangels leistet. 
Nach den Vorgaben des Bundesaltenpflegegesetzes ha-
ben Jugendliche, die nicht mindestens den mittleren 
Bildungsabschluss nachweisen können, keine Möglich-
keit, diesen Beruf zu ergreifen. Um dennoch Jugendli-
che mit dem ersten allgemeinbildenden Abschluss für 
den Pflegebereich zu gewinnen, hat Hamburg mit dem 
Berufsbild der Gesundheits- und Pflegeassistenz (GPA) 

TABELLE 9: 

Altenpflege: Anfängerinnen und Anfänger Umschulung* und Erstausbildung

*)  Umschüler/-innen in der Altenpflege unterliegen nach Altenpflegegesetz der Schulpflicht 

**)  Sofortprogramm Ausbildung 2009 des Senats

***) 2. Hamburger Qualifizierungsoffensive in der AP für die berufsbegleitende und verkürzte Nachqualifizierung von Pflegekräften  
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eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit für diesen 
Personenkreis geschaffen. Auf der Grundlage einer brei-
ten, generalisierten Assistenzausbildung werden wich-
tige Fähigkeiten aus der Alten- und Krankenpflege sowie 
dem Haushaltsmanagement vermittelt. In den Jahren 
2010 und 2011 haben jeweils 164 bzw. 122 Jugendliche 
eine Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassis-
tenz begonnen, die insbesondere Menschen ohne und 
mit niedrigen Bildungsabschlüssen einen Zugang zu den 
Gesundheits- und Pflegeberufen eröffnet. Nach erfolg-
reichem Abschluss der GPA-Ausbildung können die Ab-
solventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss 
eine Ausbildung zur Pflegefachkraft (Alten- oder Kran-
kenpflege) und  weitere Qualifizierungsangebote absol-
vieren. Die Absolventen ohne Bildungsabschluss erhal-
ten zusätzlich zum GPA-Abschluss (nach zweijähriger 
Ausbildung) die Berechtigungen des ersten allgemein-
bildenden Abschlusses. Damit erfüllen sie, genau wie 
Hauptschulabsolventen nach erfolgreichem Abschluss 
der GPA-Ausbildung, die Voraussetzungen für eine Aus-
bildung zur Pflegefachkraft. 
Um den Fachkräftenachwuchs in der Pflege quantitativ 
auf einem dem Fachkräftebedarf entsprechendem Ni-
veau zu sichern, unterstützt der Senat die Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses in der Pflege, indem er die Be-
werbung der Pflegeberufe - vor allem in den 8., 9. und 
10. Klassen der Stadtteilschulen - und die Bereitstellung 
von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in der Altenpflege 
zusagt. Für den Herbst 2012 ist eine behördenübergrei-
fende „Berufsorientierungstournee Pflege“ (BOTP) für 
Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ziel geplant, über das 
gesamte Spektrum der Pflegeausbildung zu informieren. 
In der Auftaktveranstaltung werden die Ausbildungsbe-
rufe Gesundheits- und Pflegeassistenz, Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpflege, Altenpflege und der Duale 
Studiengang Pflege vorgestellt. In den einzelnen Statio-
nen der BOTP erhalten die Lehrerinnen und Lehrer einen 
direkten Einblick in sehr unterschiedliche Arbeitsberei-
che der Pflege und werden über die praktischen Ausbil-
dungskonzepte informiert. 
Erwähnt sei an dieser Stelle Folgendes: Da das Enga-
gement in der herkömmlichen Erstausbildung steige-
rungsfähig erscheint, prüft Hamburg gegenwärtig mit 
ausdrücklicher Unterstützung aller Verbände der Leis-
tungsanbieter (Arbeitgeber), von der Möglichkeit des 
§ 25 Bundes-Altenpflegegesetz Gebrauch zu machen, 
eine Ausbildungsumlage zur Finanzierung der Alten-
pflegeausbildung einzuführen, die die Vorgaben der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung berücksichtigt. 
Eine Umlagefinanzierung der Altenpflegeausbildung 
kann wirksam dazu beitragen, den Wettbewerbsnach-
teil den ausbildende Pflegeeinrichtungen aufgrund der 
damit verbundenen Kosten gegenüber solchen Einrich-
tungen haben, die nicht ausbilden, auszugleichen. Ent-
sprechend dem bürgerschaftlichen Ersuchen vom 30. 
Mai 2012 (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/4330), in 
die Umlagefinanzierung auch die Gesundheits- und Pfle-
geassistenz einzubeziehen, ist zwischenzeitlich die er-
forderliche gesetzliche Grundlage geschaffen worden.27

Auch die Entwicklung in den anderen Fachberufen des 
Gesundheitswesens ist positiv zu bewerten. Hier stehen 
in Hamburg insgesamt rund 4.900 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung,28 jährlich sind 1.798 neue Ausbildungsplät-
ze an 39 Schulen zu besetzen, davon allein 758 in den 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufen und 235 in der 
Physiotherapie. Außerdem werden 65 Ausbildungsplät-
ze für die dreijährige Ausbildung in der operationstech-
nischen Assistenz (OTA) angeboten. Diese Ausbildung 
wird zur Zeit noch auf der Grundlage einer Richtlinie der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft durchgeführt. Das 
Gesetzgebungsverfahren im Bund läuft auf Initiative der 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Saarland und Ham-
burg seit 2009. Im Mai 2012 wurde dazu ein Experten-
gremium eingerichtet, das nunmehr konkrete Vorarbei-
ten zur Schaffung eines neuen Berufsbildes OTA unter 
Einbeziehung des anästhesietechnischen Bereichs leis-
ten soll. 
Ein Gesetzgebungsverfahren ist auch im Bereich der 
Pflegeberufe auf den Weg gebracht worden: Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe hat im März 2012 Eckpunkte für 
eine gemeinsame Pflegeausbildung vorgelegt29, denen 
sich die Gesundheitsministerkonferenz auf ihrer Sit-
zung vom 28. Juni 2012 einstimmig und vollinhaltlich 
angeschlossen hat.30 Geplant ist eine so genannte ge-
neralistische Pflegeausbildung, die nicht mehr an Al-
tersgruppen oder Institutionen gebunden ist, sondern 
kompetenz- und handlungsorientiert die aktuellen und 

27 Siehe Artikel 13 des Hamburgischen Gesetzes über die 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen (HmbABQG), 
veröffentlicht im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt 
2012, S. 254 ff.

28 ohne Altenpflege und Pharmazeutisch-technische Assistenz.
29 Auf den Internetseiten der beteiligten Bundesministerien BMG 

und BMFSFJ veröffentlicht.
30 Beschluss der GMK vom 28.06.2012 zu Punkt 6.2; Download 

unter: http://www.gmkonline.de/?&nav=beschluesse_85&
id=85_06.02

zukünftigen Versorgungsbedarfe in einem Berufsbild 
bündelt.31 Vorgeschlagen wird u.a. zusätzlich eine ge-
setzlich geregelte Pflegeausbildung auf akademischem 
Niveau, um auch für sehr komplexe Handlungsfelder 
und z.B. die Übernahme heilkundlicher Aufgaben ent-
sprechend qualifizierte Fachkräfte ausbilden zu können. 
Zielsetzung ist es, die Pflegeberufe zukunftsgerecht 
weiterzuentwickeln und an die Anforderungen einer ge-
stuften und durchlässigen Pflegebildung anzupassen. 
Darüber hinaus beteiligte sich Hamburg maßgeblich 
am gemeinsam vom Bund, Länder und Verbänden er-
arbeiteten Vereinbarungsentwurf zur Ausbildungs- und 
Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege. Ziel ist es, 
im Rahmen von zehn Handlungsfeldern dem absehba-
ren Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegenzuwir-
ken. Ein Schwerpunkt ist insbesondere dem Ausbau von 
Ausbildungskapazitäten gewidmet. Die für den Som-
mer 2012 vorgesehene Unterzeichnung der Vereinba-
rung verzögert sich, weil bislang nicht alle Meinungs-
verschiedenheiten zur Umsetzung ausgeräumt werden 
konnten.
Abschließend ist nochmals hervorzuheben, dass eine 
Ausbildung im Bereich der Gesundheits- und Pflegebe-
rufe eine abwechslungsreiche, sichere Berufsperspek-
tive bietet, die kontinuierlich Fort- und Weiterbildungs-
chancen ermöglicht.

Erläuternde Angaben 
zu Statistikdifferenzen
Kleinere Differenzen zwischen der BIBB-Erhebung „neu 
abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09…..“ 
und der Schulstatistik der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung  hat es auch in der Vergangenheit immer ge-
geben. Allerdings hat die Differenz zwischen den An-
fängerzahlen laut Schulstatistik der BSB und denen des 
BIBB in den vergangenen fünf Jahren stetig zugenom-
men hat (mit einer großen Differenz in 2011); dies deu-
tet auf eine systematische Abweichung der Erhebungen 
hin.
In der Schulstatistik der Behörde für Schule und Berufs-
bildung werden, wie der Name schon sagt, Schülerin-
nen und Schüler gezählt, also diejenigen, die im Rahmen 
ihrer dualen Ausbildung bei der Berufsschule gemeldet 
sind. Der Erhebungszeitraum für die Schulstatistik ist 
derzeit vom „1. Februar eines Jahres“ bis „Stichtag im 

31 Der in Hamburg im Jahre 2006 neugeordnete Helferberuf 
„Gesundheits- und Pflegeassistenz ist bereits im Grundsatz nach 
dem hier beschriebenen generalistischen Ansatz strukturiert.

September desselben Jahres“, für das Jahr 2011 war 
dies der 17. September 2011. Hiermit sind jeweils die 
„klassischen“ Ausbildungsbeginntermine zum Februar 
wie zum August/September eines Jahres abgedeckt. 
Meldungen, die außerhalb dieses Zeitraums liegen, 
könnten also unberücksichtigt bleiben. Für das Schul-
jahr 2011/12 sind dabei aber laut Schätzung der BSB 
höchstens sechs bis neun Anfängerinnen bzw. Anfänger 
nicht gezählt worden.32

Bei der BIBB-Erhebung handelt es sich hingegen um 
eine Zusammenstellung von Angaben der für die Be-
rufsausbildung zuständigen Stellen bzw. Kammern, 
nicht der Berufsschulen. Sie beruhen auf § 88 BBiG, der 
die Auskunftspflichten der Kammern im Einzelnen be-
schreibt. Anders als bei der Schulstatistik umfasst der 
Erhebungszeitraum ein volles Jahr: Es werden die neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge erfasst, die im 
Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. Sep-
tember des Folgejahres abgeschlossen wurden und zum 
Ablauf dieses Zeitintervalls noch nicht wieder aufgelöst 
wurden.33

Zu unterschiedlichen Ergebnissen kann es neben den 
unterschiedlichen auskunftspflichtigen Stellen, Zeiträu-
men und Stichtagen weiterhin durch unterschiedliche 
Erhebungsgegenstände kommen. Beim BIBB stehen z.B. 
die Ausbildungsverträge im Mittelpunkt, wobei es sich 
hierbei auch um Betriebswechsler und somit nicht um 
die ganz klassischen „Anfänger“ handeln kann. Damit 
ist in dieser Betrachtungsweise die Anzahl der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge nicht identisch mit 
der Zahl der Ausbildungsanfänger und -anfängerinnen. 
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, dass Jugendli-
che einen Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen 
innerhalb Hamburgs geschlossen haben, aber eine Be-
rufsschule außerhalb Hamburgs besuchen. Somit wür-
de diese Jugendlichen beispielsweise als Ausbildungs-
anfänger in Hamburg beim BIBB gezählt werden, nicht 
jedoch in der Hamburger Schulstatistik, sondern in der 
z. B. von Schleswig-Holstein. Umgekehrte Fälle gibt es 
auch, sie müssen aber nicht zu einem rechnerischen 
Ausgleich führen.
Eine wenig wahrscheinliche Ursache für Statistikdiffe-
renzen ist eine falsche Zuordnung von Schülern zu den 

32 Die aktuellsten Schulstatistiken der Behörde für Schule und 
Berufsbildung Hamburg finden Sie hier: http://www.hamburg.de/
schulstatistiken/

33 Weitere tiefergehende Erläuterungen zur BIBB-Erhebung zum 
30. September finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: 
http://www.BIBB.de/de/14492.htm
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Ausbildungsgängen. Ein Beispiel: Schülerinnen und 
Schüler des Übergangssystems (z.B. in der schulischen 
Ausbildungsvorbereitung), die auch betriebliche Phasen 
haben, werden von den Betrieben als Auszubildende an 
die Kammern und damit das BIBB gemeldet, während 
sie in der Schulstatistik nicht in der dualen Ausbildung 
zugeordnet werden. Selbst wenn dies im Einzelfall ge-
schehen sollte, werden die Kammern keine Eintragung 
ins Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse vorneh-
men, da dies nur geschehen darf, wenn ein den gesetzli-
chen Voraussetzungen genügender Ausbildungsvertrag 
vorgelegt worden ist (§ 35 Abs. 1 BBiG).
Für diesen Report ließen sich die genauen Gründe für 
die diesjährigen größeren Unterschiede nicht gänz-
lich aufklären und eine weitere Beobachtung der Erhe-
bungsergebnisse wird angestrebt, um in Zukunft, falls 
nötig, die Auswertungsmodi anzupassen und in Ein-
klang zu bringen. Kleinere Zahlendifferenzen sind in 
diesem Rahmen nicht gänzlich auszuschließen, aber auf 
ein mögliches Minimum zu reduzieren, allein um even-
tuelle Verwirrungen und Fehlinterpretationen der Da-
tenlage zu verhindern.

Maßnahmen zur Sicherung der 
beruflichen Bildung

Ausbildungsleistungen 
des öffentlichen Dienstes
Für eine Bewertung der Ausbildungsleistungen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg ist es erforderlich, neben 
den Berufsausbildungen nach BBiG die laufbahnrecht-
lichen Berufe in die Betrachtung einzubeziehen. Hier 
liegt traditionell der Schwerpunkt der Ausbildungsbe-
mühungen der Hansestadt. Der Rekordwert an Neu-
einstellungen des Vorjahres, wo einige Sonderfaktoren 
eine günstige Wirkung entfalteten, konnte in 2011 er-
wartungsgemäß nicht erreicht werden; so hatte in 2010 
die Konjunkturoffensive 2009/10 eine deutliche Steige-
rung der Neuverträge im hamburgischen öffentlichen 
Dienst zur Folge. Immerhin wurde mit 618 neuen Aus-
bildungsverhältnissen ungefähr das Ergebnis von 2009 
erreicht (siehe auch folgende Tabelle). Dies und die Tat-
sache, dass in der Behörde für Justiz und Gleichstellung 
in 2011 keine Auszubildenden zu Justizfachangestellten 
eingestellt wurden, erklären den deutlichen Rückgang 
an Neuabschlüssen. Für das folgende Ausbildungsjahr 
sind jedoch wieder deutliche Steigerungen der Aus-
bildungszahlen geplant. Und auch in der tatsächlichen 
Einstellungspraxis konnte in 2011 das Planergebnis um 
36 Verträge, geplant waren 582, übertroffen werden. 
In den Beamtenausbildungen machen die angehenden 
Polizeimeisterinnen und -meister den größten Anteil 
von 35,5 Prozent (absolut 188) in 2011 aus. In den dua-
len Ausbildungsberufen nach BBiG wurden erneut zum 
größten Teil Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. 
Mit 34 Neuverträgen machten sie in diesem Bereich ei-
nen Anteil von 38,2 Prozent aus.

TABELLE 10: 

Ausbildungsleistungen des Hamburger öffentlichen 
Dienstes 2008 bis 2011 und Plan 2012

Ausbildungsbeginn im Jahr: Plan

2008 2009 2010 2011 2012

mittlere und gehobene 
Beamtenlaufbahnen 434 518 562 529 605

Berufsausbildungen nach 
dem Berufsbildungsgesetz 101 107 155 89 95

Gesamtsumme Ausbil-
dungsleistungen der FHH 
(ohne LEB) 

535 625 717 618 700

Quelle: Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Stand Mai 2012.

Mit der Kampagne „Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?“ 
fördert der Senat seit 2006 die Integration von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund in die Berufsaus-
bildungen und Studiengänge der hamburgischen Ver-
waltung. Sie hat sich als außerordentlich erfolgreich 
erwiesen: Betrug der Anteil der neu eingestellten Aus-
zubildenden mit einem Migrationshintergrund im Jah-
re 2006 nur 5,2 Prozent, konnte dieser bis zum Jahre 
2011 mit 16,5 Prozent somit verdreifacht werden.34 In 
den Laufbahnen im Allgemeinen Verwaltungsdienst und 
in der Steuerverwaltung konnte die 20-Prozentmarke 
bereits überschritten werden. Im Durchschnitt ist die-
ser Zielwert zwar noch nicht erreicht, man nähert sich 
diesem aber kontinuierlich an. Der Senat bewertet die 
Thematik weiterhin als von hoher gesellschaftlicher Be-
deutung und hat sich in seinem Arbeitsprogramm da-
für ausgesprochen, die Kampagne fortzuführen und die 
interkulturelle Öffnung der hamburgischen Verwaltung 
weiter voranzutreiben.35

Aus Landesmitteln finanzierte 
Berufsausbildung
Die Behörde für Schule und Berufsbildung hat die För-
derung für junge Menschen aus Hamburg mit individu-
ellen Benachteiligungen, die trotz Ausbildungsfähig-
keit keinen betrieblichen Ausbildungsplatz gefunden 
haben, fortgesetzt. Mit den aufeinander abgestimm-
ten Programmen der Jugendberufshilfe (JBH) und dem 
Hamburger Ausbildungsprogramm (HAP) erhält der ge-
nannte Personenkreis die Chance eine qualifizierte Be-
rufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
zu absolvieren.
Auf der Basis der am 19. August 2011 zwischen der Be-
hörde für Schule und Berufsbildung mit der Agentur für 
Arbeit Hamburg und dem Jobcenter team.arbeit.ham-
burg geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zur Ein-
richtung, Steuerung und Finanzierung von außerbetrieb-
lichen Ausbildungsplätzen im Rahmen des Hamburger 
Ausbildungsprogramm (HAP), der Jugendberufshilfe 
(JBH) und nach den Vorschriften des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch (Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen BaE nach §§ 240 ff. SGB III) ist die oh-
nehin schon enge Zusammenarbeit zwischen den drei 
Partnern weiter vertieft worden.

34 Siehe auch: Pressemeldung des Senats vom 3. Januar 2012, „„Du 
bist dabei!“ – Zahl der Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
innerhalb von 5 Jahren verdreifacht.“

35 Weitere Informationen finden Sie auch unter 
 www.hamburg.de/du-bist-dabei
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Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung wurde 
ein gemeinsames Besetzungsmanagement der geför-
derten Ausbildungsplätze eingeführt. Dieses ist für alle 
Beteiligten sehr aufwendig, hat aber wesentlich dazu 
beigetragen, die zur Verfügung gestellten Ausbildungs-
plätze in allen Rechtskreisen, im Vergleich zu den Vor-
jahren, im erhöhten Maße zu besetzen.
Die Weiterentwicklung dieses gemeinsamen Beset-
zungsmanagement ermöglicht im Vorgriff auf die Ju-
gendberufsagentur, aus dieser Bewerbergruppe die 
unversorgten Jugendlichen  zu erfassen und entspre-
chend den Bedarfen dieser Jugendlichen Angebote im 
ausreichenden Maße zu entwickeln. Es ist beabsichtigt, 
das gemeinsame Besetzungsmanagement im Zuge der 
Einrichtung der Jugendberufsagentur zum 1. September 
2012 in die neue Struktur baldmöglichst zu integrieren.

Hamburger Ausbildungsprogramm (HAP)

Bericht über die Angebote im Jahre 2011

Im HAP 2011 konnten bei unverändertem Mittelvolu-
men mit 255 trägergestützten Ausbildungsplätzen für 
benachteiligte Jugendliche und 6 Plätze im Piloten „Be-
rufsqualifizierung“ ein dem Vorjahreskontingent nahezu 
entsprechendes Angebot (dort 271 neue Plätze) neu ein-
gerichtet werden. Zum Stichtag 31. Oktober 2011 waren 
240 der neu zu besetzenden Ausbildungsplätze mit Ziel-
gruppenzugehörigen belegt, darunter 108 junge Men-
schen mit Migrationshintergrund, was einem Anteil von 
44,6 Prozent aller Ausbildungsanfängerinnen und -an-
fänger im HAP entspricht.
Das Angebot im Hamburger Ausbildungsprogramm 
2011 kann im Einzelnen der Anlage „Platzangebot im 
Hamburger Ausbildungsprogramm 2011“ entnommen 
werden.
Entsprechend der langjährig erprobten Praxis ist auch 
das diesjährige Programm unter Berücksichtigung der 
Arbeitsmarktrelevanz in enger Abstimmung mit dem 
257 Plätze umfassenden außerbetrieblichen Neuange-
bot der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Hamburg 
und dem von Jobcenter team.arbeit.hamburg (195 Plät-
ze) geplant und strukturiert worden.
Die verpflichtenden Strukturelemente des HAP sind bei-
behalten worden, insbesondere der Übergang in die  
betriebliche Ausbildung. Dafür gibt es zwei Gründe: Ei-
nerseits ist der Übergang in Beschäftigung für Teilneh-
merinnen und Teilnehmer leichter, wenn sie ihre Aus-
bildung in einem Betrieb der Hamburger Wirtschaft 

erfolgreich abgeschlossen haben. Andererseits müssen 
sich Anbieter von Ausbildungsmaßnahmen am hambur-
gischen Markt orientieren und jene Ausbildungsberufe 
identifizieren, die von der Wirtschaft stark nachgefragt 
werden, da die Integration der Absolventinnen und Ab-
solventen geförderter Ausbildung in den Arbeitsmarkt 
besser gelingt, wenn sie in einem Beruf ausgebildet 
wurden, der arbeitsmarktrelevant ist. 
Die relevanten Ausbildungsberufe des HAP bilden die 
Bedarfslage auf dem Hamburger Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt unter zwei Gesichtspunkten ab: Zum einen 
wird deutlich, in welchen Berufsfeldern/Branchen ein 
hoher Bedarf an Fachkräften herrscht, zum anderen 
lässt die Berufepalette des HAP erkennen, in welchen 
Berufen die Besetzung freier Ausbildungsplätze nicht 
ausschließlich über den freien Markt gelingt. Die nach-
folgende Übersicht zeigt die im Rahmen des Interessen-
bekundungsverfahrens für das HAP 2011 von den Bil-
dungsträgern angebotenen Berufsfeldern.

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

Die von den Anbietern vorgelegten Vorschläge de-
cken auch in diesem Jahr fast alle Berufsfelder ab, mit 
Schwerpunkten in den Bereichen Handel, Transport, 
Metall und Hotel/Gaststätten. Sie bestätigen zugleich, 
dass Hamburg als Dienstleistungsmetropole und Tou-
rismusmagnet gerade in diesen Bereichen einen hohen 
Bedarf an Fachkräften hat.
Von den 261 Jugendlichen, die in 2011 gestartet sind, 
haben 81 (31 Prozent) die Ausbildung trägerbegleitet im 
Betrieb begonnen.
Insgesamt, d.h. über alle aktuellen Ausbildungsjahrgän-
ge hinweg, sind von 646 in Betracht kommenden Ju-
gendlichen 313 in betriebliche Ausbildung gewechselt 
bzw. von vornherein in eine trägerbegleitete betriebli-
che Ausbildung eingetreten (Stand: 31.10.2011). Das 
entspricht einer Übergangsquote von 48,5 Prozent. 
Eine Betrachtung der einzelnen Ausbildungsjahrgän-
ge verdeutlicht eine Steigerung der Übergangsquote. 
Waren es 2005 noch 45,3 Prozent, die in die betrieb-
liche Ausbildung wechselten, haben in 2009 bereits 63 
Prozent dieses Ziel erreicht. Diese Entwicklung belegt, 
dass die verstärkten Bemühungen der Ausbildungsträ-
ger zur Förderung der Motivation, Sozialkompetenz und 
Teamfähigkeit der Jugendlichen Wirkung zeigen.

Jugendberufshilfe (JBH)

Bericht über die Angebote im Jahre 2011

Im Berichtsjahr sind in der Jugendberufshilfe insgesamt 
167 Ausbildungsplätze in außerbetrieblichen Einrichtun-
gen (Vorjahr: 139) angeboten worden, die alle mit be-
nachteiligten Jugendlichen (Stichtag 31.10.12) besetzt 
wurden, darunter mit 72 jungen Frauen (43 Prozent). 

Insgesamt konnten 86 Jugendliche (52 Prozent) mit Mi-
grationshintergrund neu in die Ausbildungsmaßnahmen 
aufgenommen werden. 24 junge Menschen wurden zu-
vor im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung nach Sozial-
gesetzbuch (SGB) VIII betreut und 86 hatten vorher an 
einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen. 
Nahezu zwei Drittel der neu eingestellten jungen Men-
schen sind bereits volljährig gewesen. Die übrigen 26 
Prozent sind bei Eintritt in die Ausbildung 16 bis 17 
Jahre alt gewesen (2010: 33 Prozent). Damit leistet die 
Jugendberufshilfe einen wichtigen Beitrag zur (Re-)In-
tegrierung junger Menschen in den beruflichen Qualifi-
zierungsprozess, sodass sie auf dem Weg zum Berufs-
abschluss noch „eingefangen“ werden konnten, bevor 
sie endgültig „verloren gegangen“ wären. 
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ABBILDUNG 8: 

Verteilung der Berufsfelder im Interessenbekundungsverfahren für das HAP 2011
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Die Verteilung der Plätze nach Ausbildungsberufen und 
Trägern kann der Übersicht „Platzangebot Ausbildung in 
der Jugendberufshilfe 2011“ entnommen werden. 
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass ähnlich 
wie im HAP nahezu alle für den Hamburger Arbeitsmarkt 
relevanten Berufsfelder bei den eingereichten Vorschlä-
gen für das Interessenbekundungsverfahren berücksich-
tigt wurden. Die Schwerpunkte liegen hier in den Berei-
chen Hotel/Gaststätten, Metall und Farbe.

ABBILDUNG 9: 

Verteilung der Berufsfelder im Interessenbekun-
dungsverfahren für die Ausbildung in der JBH 2011
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

In der Jugendberufshilfe gibt es neben den vollqualifi-
zierenden Ausbildungsplätzen niedrigschwellige berufs-
vorbereitende Maßnahmen für Jugendliche, die kein 
anderes Angebot erhalten können, „Regelangebote“ 
ablehnen bzw. abgebrochen haben. Diese Maßnahmen, 
die die jungen Menschen für ihre Persönlichkeitsent-
wicklung und -stabilisierung nutzen können, dienen als 
zielgerichtete Grundlagen für den angestrebten Über-
gang in eine Ausbildung. Seit 2010 müssen alle Träger 
der Jugendberufshilfe parallel zur Ausbildung Berufs-
vorbereitungsplätze anbieten, um dieser Zielgruppe ge-
recht zu werden; dies hat den Vorteil, dass die Jugend-
lichen vielfach ohne einen belastenden Trägerwechsel 
in eine geförderte Berufsausbildung übertreten kön-
nen. Die Abbildung 13 zeigt, dass ein erheblicher Anteil 

der Jugendlichen, die in der Jugendberufshilfe betreut 
werden, auf diesem Wege in eine Berufsausbildung 
einmündet.

Arbeits- und Berufsorientierung (ABO)

Die Arbeits- und Berufsorientierung (ABO) in der Ju-
gendhilfe nach § 13 SGB VIII ermöglicht eine Diversi-
fizierung des Angebots für junge Menschen, die zu an-
deren berufsorientierenden Maßnahmen keinen Zugang 
finden und im Rahmen der Jugendhilfe und Jugendso-
zialarbeit betreut werden. Der Ein- und Austritt ist flie-
ßend; die Verweildauer der Jugendlichen beträgt durch-
schnittlich sechs bis zwölf Monate. Es wurden 47 Plätze 

bei drei Trägern der Jugendberufshilfe (Vorjahr: 69) an-
geboten. Ziel ist es, gemeinsam mit dem bzw. der Ju-
gendlichen eine berufliche und persönliche Perspekti-
ve zu entwickeln, um im Anschluss an die Maßnahme 
eine Arbeit, einen Ausbildungsplatz oder eine geeigne-
te Folgemaßnahme zur weiteren Qualifizierung anzutre-
ten. Die erforderlichen Grundlagen werden im Rahmen 
dieser Maßnahmen gelegt. Dazu gehören die Vermitt-
lung von Schlüsselqualifikationen, die Verbesserung 
der deutschen Sprachkenntnisse, die Heranführung an 
strukturierte Tagesabläufe und die Förderung der Lern-
bereitschaft. Dieses Angebot zeichnet sich dadurch aus, 
dass vielen Jugendlichen der Übergang in eine weiter-
führende Qualifizierung gelingt. 

Von den 105 Jugendlichen, die vom 01.09.2010 bis zum 
31.08.2011 die Arbeits- und Berufsorientierung beendet 
haben, waren 81 männlich und 24 weiblich. Einen Mig-
rationshintergrund hatten 52, also rund die Hälfte. Aus 
der Gesamtgruppe haben zehn eine Tätigkeit auf dem 
ersten Arbeitsmarkt gefunden, 12 absolvieren eine Be-
rufsausbildung und 47 sind in eine weiterqualifizieren-
de Anschlussmaßnahme übergegangen. Für die ande-
ren konnten keine Integrationsdaten ermittelt werden, 
da sie sich in Haft oder Therapie befinden, aus Hamburg 
fortgezogen oder „abgetaucht“ sind.36 

Berufsvorbereitung - Praktikerqualifizierung37 

Die Praktikerqualifizierung ist eine praxisnahe und job-
rientierte Berufsvorbereitung für Jugendliche und Jun-
gerwachsene mit besonderem Förderbedarf. In 2011 
standen 58 Plätze (Vorjahr 65 Plätze) zur Verfügung. 
Nach Aussagen der Träger haben 156 Teilnehmende die 
Maßnahmen im Jahre 2010/11 abgeschlossen, wobei 
101 die Maßnahme erfolgreich mit der Bescheinigung 
beendet haben, einen Qualifizierungsbaustein absol-
viert zu haben. Davon sind 20 in Beschäftigung und 35 
in Ausbildung übergegangen, weitere 22 bilden sich be-
ruflich weiter.

Sachstand Auflösung des Berufsbildenden Be-
reiches des LEB

Der Abwicklungsprozess für diesen Betriebsteil des LEB 
wurde in 2011 geordnet abgeschlossen. Entsprechend 
den behördlichen Vorgaben hat im Zusammenhang mit 
der Auflösung des LEB kein einziger der vom LEB be-
treuten Jugendlichen Nachteile erlitten. Auch für alle 

36 Die Nachverfolgung der letztgenannten Gruppe war im 
Berichtszeitraum noch dadurch erheblich erschwert, dass sie 
i.d.R. nicht mehr der Schulpflichtüberwachung unterliegen, 
auch wenn selbstverständlich die Schulen und die Behörde 
für Schule und Berufsbildung mit den Sozialleistungsträgern 
eng zusammenarbeiten. Die Bürgerschaft hat im Juni 2012 die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen (Ergänzung in § 
98 Absatz 1 HmbSG), die für eine Nachsorge nach Beendigung 
der Schulpflicht erforderliche Datenverarbeitung durch die BSB 
zu ermöglichen (vgl. Drucksache 20/4195). Diese Maßnahme – 
selbstverständlich unter strenger Wahrung datenschutzrechtlicher 
Belange – wird die Nachverfolgung in solchen Fällen 
erleichtern, in denen erfahrungsgemäß davon ausgegangen 
werden muss, dass Jugendliche und junge Erwachsene weder 
als Leistungsempfänger zu einer Qualifizierungsmaßnahme 
angehalten noch aus eigenen Stücken eine Ausbildung 
aufnehmen werden.

37 Bei der hier beschriebenen Praktikerqualifizierung handelt es sich 
nicht um eine Ausbildungsform für behinderte Menschen auf der 
Grundlage einer Kammerregelung nach § 66 Abs. 1 BBiG.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte eine (für eini-
ge wenige befristete) Anschlussperspektive entwickelt 
werden.
Insgesamt beenden 56 Jugendliche ihre Ausbildung bei 
anderen freien Trägern. 22 (Stand 18.06.12) haben be-
reits die Abschlussprüfung bestanden. Die anderen ab-
solvieren ihre Abschlussprüfung im Sommer 2012 (Er-
gebnisse bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt).

Datenbankgestützte Auswertung 
von HAP und JBH-Programm 2007

Vorbemerkung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung 
für die kürzlich abgeschlossenen Programme HAP 2007 
und JBH 2007 dargestellt, die einen Vergleich zu den 
Vorjahren umfassen. Für das HAP und das JBH-Pro-
gramm 2007 konnten Fehlanwendungen (Eingabefehler) 
seitens des Trägerpersonals teilweise korrigiert wer-
den.38 Mit dieser Einschränkung sind die nachfolgend 
beschriebenen Ergebnisse der beiden Programme 2007 
zu den Vorjahren zu betrachten.

HAP 2007

Grunddaten: Im HAP 2007 mit 275 Plätzen gibt es zwei 
Modelle der Ausbildung, und zwar die betrieblich be-
gleitete Ausbildung (Variante 1) und die trägergestützte 
Ausbildung (Variante 2), die das Ziel hat, den Übergang 
in eine Ausbildung im ersten Ausbildungsmarkt zu er-
möglichen. Die betrieblich begleitete Ausbildung um-
fasste 32 Prozent der Plätze, entsprechend begann die 
Variante 2 mit 68 Prozent der zur Verfügung stehenden 
Plätze. Für das HAP 2007 war die Zielvorgabe ausge-
geben worden, dass 75 Prozent der Jugendlichen die 
Ausbildung erfolgreich absolvieren müssen; dagegen 
wurde keine Übergangsquote bzw. kein fester Zeitpunkt 
für den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt festgelegt. 
Auf den 275 Plätzen wurden auf Grund von Abbrüchen 
und Nachbesetzungen insgesamt 289 Jugendliche im 
Programm geführt.
Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe: Insgesamt wa-
ren 35 Prozent der Teilnehmenden weiblich und 65 Pro-
zent männlich. Diese Verteilung der Geschlechter deckt 
sich mit der Erfahrung, dass die jungen Frauen, wenn 

38 Die Fehlanwendungen konnten durch Beratungsgespräche und 
Nachbesserungen im Vergleich zu der Auswertung 2005 leider 
nicht völlig reduziert werden, da zurückliegende Fehler nur unter 
sehr hohem Aufwand korrigiert werden können.
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sie keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten, 
stärker schulische Angebote wahrnehmen, was u.a. da-
rauf zurückzuführen ist, dass zahlreiche Berufe (z.B. im 
Pflegebereich), die vorwiegend von Frauen angewählt 
werden,  vollzeitschulisch ausgebildet werden. Einen 
Migrationshintergrund hatten 37 Prozent (Vorjahr 41 
Prozent) der Auszubildenden, welches dem Anteil der 
entsprechenden Alterskohorte insgesamt entspricht.
Um nachvollziehen zu können, ob die Zielgruppe erreicht 
wird, wird in der Datenbank erhoben, welche Maßnah-
me die Jugendlichen zuvor besucht haben bzw. was die 
Jugendlichen zuvor getan haben. Hier die Ergebnisse in 
der Übersicht: 

Die Übersicht zeigt, dass die Multiplikatoren zielge-
richtet in das HAP vermitteln. Die als ausbildungs- und 
betriebsreif eingeschätzten Jugendlichen der Berufs-
vorbereitungsschulen und der Anteil der direkten Über-
gänge aus der Schule, initiiert durch die Berufsberate-
rinnen und Berufsberater, stellen mit 42 Prozent (Vorjahr 
48 Prozent) die größte Gruppe dar. Bei den Berufsvorbe-
reitungsangeboten „Qualifizierung und Arbeit für Schul-
abgänger“ (QuAS) und Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
der Arbeitsverwaltung (BvB) gibt es nur geringfügi-
ge Abweichungen zur JBH, was sich dadurch erklären 
lässt, dass die bereits betriebsreifen Jugendlichen ins 
HAP einmünden.

Auffällig ist die kontinuierlich steigende Anzahl von Ju-
gendlichen, die gejobbt haben, ein Praktikum absolviert 
haben oder gar nichts gemacht haben. Es macht deut-
lich wie wichtig dieses Angebotssegment für den Ham-
burger Ausbildungsmarkt für die Altbewerber ist. Dieser 
Aufwärtstrend hält bis 2010 an (33,4 Prozent). Erstmals 
in 2011 reduziert sich diese Gruppe auf immer noch 24  
Prozent in der Gesamtbetrachtung, während er in der 
JBH steigt.
Der Anteil der Auszubildenden im HAP ohne Schulab-
schluss oder mit Förderschulabschluss liegt bei 7,2 Pro-
zent (in der JBH bei 14,3 Prozent) und 2 Prozent verfü-
gen über einen Realschulabschluss; alle anderen haben 
einen Hauptschulabschluss erreicht. 
Die Daten belegen, dass die definierte Zielgruppe in al-
len Facetten erreicht wurde.
Erreichen der Erfolgsquote: Die Abbruchquote nach der 
Probezeit ist mit 24 Prozent (Vorjahr 16,5 Prozent) deut-
lich höher als in den Vorjahren. Diese Zahl wird sich in 
den Folgejahren nicht zu einem Trend entwickeln: Viel-
mehr lässt sich dieser „Ausreißer“ mit der minderen 
Qualität der Ausbildungsangebote von zwei Trägern er-
klären; aufgrund dieser Erfahrungen haben diese in den 
Folgejahren keinen Auftrag mehr erhalten. Rechnet man 
diese Angebote heraus, kommt man mit einer Abbruch-
quote von 10 Prozent (hierauf müssen aber rund 4 bis 
6 Prozent für eine durchschnittliche Abbruchquote hin-
zugerechnet werden) in den Bereich des langjährigen 
Mittels.
Bei der trägergestützten Ausbildung erreichten 54 Pro-
zent das Ziel, im Laufe der Ausbildung in einen regulä-
ren Ausbildungsbetrieb zu wechseln. Von allen Jugend-
lichen (ohne Abbrecher in der Probezeit), die ins HAP 
2007 eingetreten sind, haben 72 Prozent den Berufs-
abschluss erreicht (Vorjahr: 63 Prozent). Die Zielvorga-
be von 75 Prozent wurde damit nur leicht verfehlt. Vier 
Prozent (Vorjahr 10 Prozent) der angemeldeten Auszu-
bildenden haben die Abschlussprüfung (endgültig) nicht 
bestanden. Der Vorjahresvergleich zeigt, dass die Nach-
steuerung in Bezug auf die im HAP 2006 festgestellten 
überproportional hohen Fehlzeiten der Jugendlichen 
Früchte getragen haben. Zum Verbleib der Jugendlichen 
aus dem HAP 2007 ist Folgendes festzustellen: Nach 
Beendigung der Ausbildung arbeiten 37 Prozent (Vorjahr 
35 Prozent), bezogen auf die Sollplatzzahl, im erlernten 
Beruf und 8 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent) in anderen Be-
rufen. Bezogen auf die Zahl der bestandenen Berufs-
abschlussprüfungen sind dies 71 Prozent (Vorjahr 67,3 

Prozent). Dieser Anstieg ist sehr erfreulich, zumal dies 
eine Entwicklung gegen den Bundestrend ist.39 Der Ver-
bleib aller Auszubildenden, Ausbildungsabbrecherinnen 
und Ausbildungsabbrecher kann der folgenden Abbil-
dung entnommen werden. 

39 Laut Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012 ist die 
Arbeitslosenquote nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
von 2009 zu 2010 in den alten Ländern nahezu konstant und in 
den neuen Ländern mit einer Abnahme um einen Prozentpunkt 
leicht rückläufig. Arbeitslosenquote im direkten Anschluss an 
die Ausbildung 2010: West 30,8 Prozent, Ost: 47,3 Prozent 
und Bundesgebiet 33,9 Prozent. Vgl.: „Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2012“, Bonn 2012, S. 264 f.
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ABBILDUNG 10: 

Herkunft der Auszubildenden im HAP 2005 -2007 in Prozent



34 35A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2 A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2

Quelle: Datenbank www.ichblickdurch.de

JBH 2007

In 2007 gab es die Zielvorgabe, dass 70 Prozent der Ju-
gendlichen den Berufsabschluss erreichen sollen.40 Für 
den Übergang in eine Ausbildung in den ersten Arbeits-
markt wurden, abhängig von den Gewerken/Berufen, 
für einen Teil der Auszubildenden Zielvorstellungen der 
Träger abgefordert, die sich in den Kalkulationen wider-
spiegelten. Eine Quote für die Übergänge wurde nicht 
vorgegeben.

40 Diese um 5 Prozent geringere Quote gegenüber dem HAP ist dem 
Umstand geschuldet, dass in der JBH eine deutlich schwierigere 
Klientel betreut wird, wie auch die nachfolgende Auswertung 
belegt.

Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe: Das Platzkon-
tingent betrug 159 Plätze (Vorjahr 169 Plätze).
Aufgrund der für die JBH 2007 gültigen Angebotsstruk-
tur waren 59 Prozent der Auszubildenden weiblich (die 
Einführung des neuen Angebots im Ausbildungsberuf 
„Gesundheits- und Pflegeassistenz“ hat den Anteil der 
weiblichen Jugendlichen in diesem Jahr deutlich er-
höht) und 41 Prozent männlich. Einen Migrationshinter-
grund hatten 53 Prozent. 

ABO = Ausbildungs- und Berufsorientierung

BvB = Berufsvorbereitungsmaßnahme (der Arbeitsverwaltung)

BVJ = Berufs- bzw. Ausbildungsvorbereitungsjahr

QuAS = Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger

SGB II = Maßnahmen auf der Grundlage des SGB II

Besonderheiten: 2005 standen 100 Plätze mehr im Bereich ABO zur Verfügung; 
in 2005 und 2006 gab es ein Programm für Ausbildungsabbrecher

Quelle: Datenbank www.ichblickdurch.de

Aus der Übersicht geht hervor, dass ein großer Anteil 
der Auszubildenden in der JBH von 24,9 Prozent (Vorjahr 
22,7 Prozent) aus den berufsvorbereitenden Maßnah-
men der JBH bzw. anderen vergleichbaren Angeboten 
kommt und damit etwa zehnmal so hoch ist wie der Ver-
gleichswert im HAP (2,1 Prozent). Andererseits münde-
ten in diesem Durchgang weniger Jugendliche aus der 
schulischen Berufsvorbereitung in die JBH 16,3 Prozent 
ein (Vorjahr 22,1 Prozent). Wie im HAP stieg auch in 
der JBH der Anteil der Jugendlichen, die gejobbt oder 
nichts gemacht haben, kontinuierlich an. 
14,3 Prozent der Teilnehmenden verfügen über keinen 
Schulabschluss oder einen Förderschulabschluss; im 
HAP sind es 7,2 Prozent.
Hilfen zur Erziehung (HzE) nach dem Sozialgesetzbuch 
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VIII erhielten nur 10,6 Prozent, da diese in der Regel 
mit der Vollendung des 18. Lebensjahres eingestellt 
werden. Um Klarheit darüber zu erhalten, wie groß der 
Anteil der JBH-Klientel ist, der vor Eintritt in eine JBH-
Maßnahme HzE erhalten hat und damit Teil der Ziel-
gruppe ist, wird seit 2009 erhoben, wer vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres HzE erhalten hat. Diese umfassen-
dere Erhebungsmethode erklärt den deutlichen Anstieg 
des Anteils der HzE-Empfängerinnen und -Empfänger 
auf 14,5 Prozent der im Programmjahr 2011 in die JBH-
Maßnahmen aufgenommenen Jugendlichen. 
Erreichen der Erfolgsquoten: Die Abbruchquote nach der 
Probezeit ist in der JBH 2007 mit 17,8 Prozent erneut 
geringer als in anderen vergleichbaren Programmen und 
selbst geringer als im Bereich der ungeförderten („regu-
lären“) Ausbildung. In der Probezeit haben 9,7 Prozent 
die Ausbildung aufgegeben; 73,1 Prozent (Vorjahr 69 
Prozent) aller Teilnehmenden (ohne Beendigung in der 
Probezeit) haben die Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen können. Damit wurde die Zielvorgabe von 70 Pro-
zent sogar noch leicht übertroffen. Mit 5,4 Prozent ist 
in diesem Ausbildungsdurchgang der Anteil Auszubil-
dender wieder in der Norm, nachdem im letzten Jahr 
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ABBILDUNG 11: 

Verbleib der Auszubildenden sowie der Ausbildungsabbrecherinnen und Ausbildungsabbrecher 
im HAP 2005-2007 in Prozent

ABBILDUNG 12: 

Herkunft der Auszubildenden in der JBH 2007 in Prozent
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15 Prozent den Ausbildungsabschluss trotz gewährter 
Nachlernzeiten auch in der Wiederholungsprüfung nicht 
erreicht hatten.
Verbleib: Nach Abschluss der Ausbildung in der JBH 
arbeiten 45 Prozent (Vorjahr 37 Prozent) aller Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im erlernten Beruf und 9 Pro-
zent (Vorjahr 8 Prozent) in anderen Berufen; bezogen auf 
die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse sind es 81,0 
Prozent. Weitere Verbleibsdaten können der folgenden 
Abbildung entnommen werden.

Quelle: Datenbank www.ichblickdurch.de

Für 10 Prozent ergab sich nach der Ausbildung bzw. 
dem Ausbildungsabbruch nur die Möglichkeit, sich ar-
beitssuchend zu melden. Für fünf Prozent der erfolgrei-
chen Auszubildenden und 15 Prozent der Abbrecherin-
nen und Abbrecher (unbekannt oder Sonstiges: Wegzug 
aus Hamburg, Elternzeit, Haft usw.) ist der berufliche 
Verbleib nicht bekannt. Erfreulicherweise kann für 70 
Prozent aller Teilnehmenden eine positive Entwicklung 
festgestellt werden, was angesichts ihrer belasteten 
Ausgangssituation als Erfolg zu werten ist.

Das Berufsvorbereitungsangebot 
Einstiegsqualifizierung 41

Das Programm „Einstiegsqualifizierung (EQ)“ wurde 
weitergeführt. Es wendet sich hauptsächlich an Ju-
gendliche mit „individuellen eingeschränkten Vermitt-
lungschancen“. Das von der Bundesregierung und der 
Wirtschaft initiierte Programm wird in Hamburg in en-
ger Kooperation der beiden Kammern und UV Nord im 
Verein „Ausbildungsförderung Hamburger Wirtschaft“, 
der Agentur für Arbeit, team.arbeit.hamburg sowie ein-
zelnen berufsbildenden Vorbereitungsschulen durchge-
führt. Mit dem Programm „Einstiegsqualifizierung“ wer-
den in besonderem Maße Jugendliche mit schwächeren 
Schulabschlüssen erreicht, die mit Hilfe von EQ bessere 
Chancen erhalten, in duale Ausbildung zu gelangen.

Im Berichtsjahr 2010/11 konnte die Anzahl der EQ-
Verträge gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestei-
gert werden (426 gegenüber 420), wobei der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler aus den Berufsvorbereitungs-
klassen sich in einem konstanten Bereich knapp unter-
halb der 25 Prozent-Marke befindet. 
Hinsichtlich der erreichten Schulabschlüsse ist festzu-
stellen, dass ein Drittel der Teilnehmenden einen all-
gemein bildenden Schulabschluss aufweisen; dies ent-
spricht einer Zunahme  gegenüber dem Vorjahr von ca. 6 
Prozent. Der Anteil der EQ-Teilnehmenden mit mittlerem 
Bildungsabschluss ist gegenüber dem Vorjahr minimal 
um 0,5 Prozent gesunken.
Demgegenüber ist festzustellen, dass trotz der allge-
mein positiven Situation auf dem Ausbildungsmarkt im 
Berichtsjahr der Anteil der Jugendlichen, die in duale 
Berufsausbildung wechseln konnten, um 6,5 Prozent 
gesunken ist. Diese Entwicklung gilt allerdings nicht 
für den Anteil der Schüler und Schülerinnen aus den 
Berufsvorbereitungsklassen. 
Hervorzuheben ist der erneute Anstieg des Anteils der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf knapp 49 
Prozent (Vorjahr knapp 45 Prozent).

41 Die Berichterstattung über das Berufsvorbereitungsangebot QuAS 
wird in diesem Jahr ausgesetzt, da bis Redaktionsschluss keine be-
lastbaren Daten über das QuAS-Programm vorhanden gewesen sind.

TABELLE 11: 

EQ-Daten 2010/11

Schuljahr 20010/11

Beratene Jugendliche

Teilnehmende (mit Vertrag) insgesamt

darunter Jugendliche aus 
Berufsvorbereitungsklassen

635
426

98

Erreichter Schulabschluss

     erster allgemeinbild. Abschluss 
     mittlerer Abschluss

     ohne Schulabschluss
     Abitur

     Sonstige

142 = 33,3 %
225 = 52,6 %
13 =  3,1 %
17 =  4,1 %
29 = 6,9 %

Verbleib (Übergang in Ausbildung)

     durchlaufende Verträge
  davon von BV-Jugendlichen 

Anteil auf alle bezogen
Anteil auf Jugendliche aus 

Berufsvorbereitungsklassen bezogen

291 = 100 %
 70 = 24,1%

239 = 82,1 %

99 = 81,4 %

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung nach Angaben des Trägers

Finanzielle Förderung der 
betrieblichen Ausbildung
Hamburg verfügt über ein langjährig bewährtes, gut 
ausgestattetes System überbetrieblicher Bildungsstät-
ten, die überwiegend vom Handwerk getragen werden. 
Da sie im erheblichen Maße dazu beitragen, die Quali-
tät der beruflichen Ausbildung in Hamburg namentlich 
des betrieblichen Teils zu steigern bzw. zu sichern, sind 
sie überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes 
und des Landes finanziert worden. Kleinere und mittle-
re Betriebe sind vielfach wegen ihrer Größe oder ihres 
Spezialisierungsgrads nicht in der Lage das im Ausbil-
dungsrahmenplan vorgegebene Ausbildungsberufsbild 
im vollen Umfange abzudecken. Diese Lücke schließt 
das System der überbetrieblichen Lehrgänge, die nach 
bundeseinheitlichen Vorgaben konzipiert und in den Be-
rufsbildungsstätten der Kammern und Innungen durch-
geführt werden; sie dauern je nach Beruf in der Regel 
zwei bis vier Wochen pro Ausbildungsjahr. Eine weitere 
wichtige Modernisierungsfunktion erfüllen die überbe-
trieblichen Lehrgänge, da sie dazu beitragen, die Be-
rufsausbildung auch in KMU an die meist steigenden 
inhaltlichen Anforderungen im Gefolge neugeordneter 
bzw. modernisierter Ausbildungsberufe anzupassen. 
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ABBILDUNG 13: 

Verbleib der Auszubildenden, Ausbildungsabbrecherinnen und Ausbildungsabbrecher in der JBH 
2005-2007 in Prozent
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Als Beitrag zur finanziellen Entlastung der Ausbildungs-
betriebe werden staatliche Zuschüsse etwa im Um-
fang eines Drittels der anerkannten Lehrgangskosten 
gewährt, die in der Grundstufe (i.d.R. das erste Aus-
bildungsjahr) traditionell von den Ländern und in der 
Fachstufe (i.d.R. 2. Ausbildungsjahr aufwärts) vom Bund 
bewilligt werden. Maßgeblich für die Landes-förderung 
in Hamburg ist die Richtlinie zur Förderung der überbe-
trieblichen Berufsbildung vom 20.05.2011 (Amtlicher 
Anzeiger, S. 1253). Sie regelt nicht nur die Bedingungen 
für die Bezuschussung laufender Lehrgangskosten, son-
dern auch für die Gewährung von Investitionszuschüs-
sen namentlich für Ausstattungsmodernisierungen.
Auch in anderer Hinsicht hat die Behörde für Schule und 
Berufsbildung die Förderung der betrieblichen Ausbil-
dung im Jahre 2011 fortgesetzt, um die Ausbildungssi-
tuation in Hamburg zu verbessern, indem sie Zuschüsse 
für zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für Be-
nachteiligte und für die Ausbildung im Verbund gewährt 
hat.
Im Rahmen der Programme werden Zuschüsse als Fest-
betrag von 150 Euro je Ausbildungsmonat (bei dreijäh-
riger Ausbildung z. B. bis zu 5.400 Euro) gewährt. In der 
Benachteiligtenförderung wird dem Ausbildungsbetrieb 
zusätzlich eine einmalige Prämie von 750 Euro gewährt, 
wenn die Ausbildung innerhalb der vertraglich verein-
barten Ausbildungszeit erfolgreich abgeschlossen wird. 
Ausbildungsverbünde können für die Koordination des 
Verbundes einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis 
zu 750 Euro erhalten. Es werden bedingungsabhängig 
bis zu drei Teilbeträge von je 250 Euro ausgezahlt.
2011 sind den Betrieben für zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche Zu-
schüsse in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro bewilligt 
worden. Die Zahl der neuen Förderfälle ist im Berichts-
jahr erneut zurückgegangen (um minus 5,6 Prozent) und 
liegt nunmehr bei 286. 
Die Ausbildung im Verbund hat sich trotz der Förderan-
reize nach wie vor nicht durchsetzen können. So konn-
ten im Jahre 2011 lediglich 14 (im Vorjahr 16) neue 
Ausbildungsverbünde gefördert werden. Die Summe 
der Bewilligungen für die im Jahr 2011 begonnenen 
Verbundausbildungsverhältnisse beträgt 69.450 Euro 
(Stand: Juli 2012). Die für die Verbundförderung und 
Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche reser-
vierten Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2011 um 

200.000 Euro niedriger veranschlagt worden, um dem 
tatsächlichen Mittelabfluss Rechnung zu tragen.42 
Für die Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung (ÜLU) hat die Behörde für Schule und Berufs-
bildung im Jahr 2011 Zuschüsse zu laufenden Kosten 
von 270.225 Euro (Vorjahr: rd. 255.000 Euro) bewilligt; 
davon entfielen 260.000 Euro auf das Hamburger Hand-
werk, der Rest auf den von der Landwirtschaftskammer 
Hamburg betreuten Gartenbau. Die Unterstützung der 
Lehrgänge erreicht rund 2.600 Handwerkslehrlinge und 
Auszubildende im Gartenbau.

Projekte des Programms 
JOBSTARTER CONNECT (JC) in Hamburg

Verbesserung der Übergänge in die duale Aus-
bildung durch Ausbildungsbausteine

Um benachteiligte Jugendliche besser auf eine duale 
Ausbildung im Betrieb vorzubereiten und damit schnel-
ler in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wurden vom Bun-
desinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Ausbildungs-
bausteine (ABB) entwickelt. Ausbildungsbausteine sind 
mehrmonatige berufliche Lerneinheiten, für anerkannte 
Ausbildungsberufe. Sie orientieren sich an
• dem Ausbildungsrahmenplan (ARP),
• dem Rahmenlehrplan (RLP),
• dem Konzept der beruflichen Handlungsfähigkeit,
• einem umfassenden Kompetenzverständnis ( Fach-, 

Personal- und Sozialkompetenz) sowie an
• berufstypischen und einsatzüblichen Arbeits- und 

Geschäftsprozessen.

Seit 2009 erproben bundesweit 41 Projekte Ausbil-
dungsbausteine in verschiedenen  Berufsfeldern. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
unterstützt im Rahmen des Projekt JOBSTARTER CON-
NECT (JC) die Entwicklung und Erprobung von Ausbil-
dungsbausteinen und verfolgt damit folgende Ziele43:

42 Bereits seit dem Haushaushaltsjahr 2001 werden die Zuschüsse 
zur Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze und -verbünde 
zusammen mit den Zuschüssen für die überbetriebliche 
Ausbildung im Titel 3200.685.37 verbucht, der mit einem 
Ansatz von 1,8 Millionen Euro (einschließlich des Bedarfs für in 
Vorjahren begonnene und geförderte Ausbildungen) und einer 
doppelt so hohen Verpflichtungsermächtigung (zur Förderung der 
mehrjährigen Ausbildung) ausgestattet ist.

43 Vgl.“10 Leitlinien zur Modernisierung der beruflichen Bildung“, 
herausgegeben vom BMBF, 2007

• Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Systems der 
beruflichen Bildung durch die Erprobung neuer 
Ansätze (Fachkräftebedarf /demografischer 
Wandel),

• bessere Verzahnung bestehender Teilbereiche des 
Berufsbildungssystems,

• verstärkte Ausrichtung des Übergangssystems 
Schule - Beruf auf die duale Ausbildung, (mittels 
Bausteinen)

• Erleichterung des Zugangs zur dualen Ausbildung 
durch absolvierte Ausbildungsbausteine, 

• Verbesserung des Übergangs in duale Ausbildung,
• Verbesserung der Verwertbarkeit erworbener 

beruflicher Kompetenzen (mehr Flexibilität und 
entsprechender Durchlässigkeit).

Wer erprobt Ausbildungsbausteine?

Wie im Ausbildungsreport 2011 dargestellt, werden in 
dem ersten Hamburger JC-Projekt „Ausbildungsbaustei-
ne in Hamburg“ kompetenzbasierte Ausbildungsbau-
steine erprobt und umgesetzt.44 

Die Erprobung der Ausbildungsbausteine erfolgt in den 
berufsbildenden Schulen - der Handelsschule Schlan-
kreye (H3) in beiden Einzelhandelsberufen: Kaufleute 
im Einzelhandel und Verkäufer bzw. Verkäuferin sowie 
an der Gewerbeschule Werft und Hafen (G 7) in den 
Logistikberufen Fachkraft für Lagerlogistik und Fach-
lagerist bzw. Fachlageristin. Bei den drei beteiligten 
Innungen werden die Berufe KFZ-Mechatroniker/-in, 
Elektroniker/-in Fachrichtung Gebäude und Energietech-
nik sowie Anlagenmechaniker/-in erprobt. Beim freien 
Träger der Jugendberufshilfe autonome jugendwerk-
statt (ajw) werden zwei Berufe (KFZ-Mechatroniker/-in 
und Elektroniker/-in) erprobt, um eine Vergleichsgrup-
pe einzubeziehen. Darüber hinaus gehören sowohl die 
Bildungsbegleitung zur individuellen Beratung der Ju-
gendlichen als auch Lernplanerinnen und -planer an 
den berufsbildenden Schulen zur Entwicklung von Un-
terrichtsmaterial zur Umsetzung der ABB zum Bestand-
teil des Projektes. Alle beteiligten Projektpartner haben 
in einem Handbuch ihre Erprobung der Ausbildungs-
bausteine dargestellt. Das Handbuch soll Informatio-
nen und Erfahrungen über den Einsatz von kompetenz-
basierten Ausbildungsbausteinen zur Verfügung stellen 
und interessiertem Ausbildungspersonal erste Anregun-
gen für den eigenen Einsatz von Ausbildungsbausteine 

44 Siehe Ausbildungsreport 2011, S. 44 ff.

geben. Das Handbuch kann unter: www.QualiBe.de/
Ausbildungsbausteine herunter geladen werden. 
Die genannten beteiligten Teilprojekte entwickeln und 
erproben Materialien für den Einsatz kompetenzbasier-
ter Ausbildungsbausteine und passen diese ggf. an. 
Darüber hinaus entwickeln und prüfen die beteiligten 
Projekte Implementierungsansätze sowie Verfahren zur 
Kompetenzfeststellung, Dokumentation und Anerken-
nung (siehe Abbildung 14). 

Die beiden an der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung angesiedelten Hamburger JC-Mo-
dellprojekte „Ausbildungsbausteine in Ham-
burg“ und „Qualifizierungsbausteine“ verfolgen 
insbesondere die Ziele:

• das Übergangssystem Schule-Beruf stärker 
auf duale Ausbildung auszurichten,

• Bessere Verwertbarkeit erworbener Kompe-
tenzen und damit Warteschleifen zu 
Bildungsketten zu verwandeln, indem 
u.a. für die Ausbildungsvorbereitung 
Qualifizierungsbausteine entwickelt werden, 
die sich aus den Ausbildungsbausteinen 
ableiten (Synchronisierung von Ausbildungs-
bausteinen mit Qualifizierungsbausteinen),

• Verbesserung des Zugangs zur betrieblichen 
Ausbildung, indem ein qualifizierter 
Nachweis über die erworbenen 
Kompetenzen von den Teilnehmer/innen 
erbracht wird. Der Nachweis kann auch 
für Ausbildungsabbrecherinnen und 
-abbrecher beim Wiedereinstieg in die 
Ausbildung hilfreich sein, da der potenzielle 
Ausbildungsbetrieb nachvollziehen kann, 
was eine Bewerberin bzw. ein Bewerber 
bereits kann.
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Quelle. Interval März 2012

Alle 41 JC-Projekte haben sich zu regionalen Verbün-
den zusammengeschlossen. Ziel der Verbünde ist neben 
dem Austausch auch die Entwicklung von Verfahren zur 
Kompetenzfeststellung der Ausbildungsbausteine.

Ergebnisse zum Einsatz von 
Ausbildungsbausteinen

Evaluiert wird das Programm JOBSTARTER CONNECT 
von INTERVAL. Im Rahmen der Evaluation der 41 betei-
ligten Projekte wurde u.a. folgendes Zwischenfazit (Ab-
bildung 15) gezogen:45 

45 INTERVAL: Fachwerkstatt CONNECT, Bonn März 2012

Quelle: INTERVAL März 2012

Die bundesweit positiven Ergebnisse können von der 
Behörde für Schule und Berufsbildung (Amt für Weiter-
bildung) bestätigt werden, die sich seit April 2009 am 
JC-Programm mit zwei Modellprojekten beteiligt. Dem-
entsprechend unterstützt sie in Übereinstimmung mit 
dem Projektbeirat eine Ausweitung der Entwicklung 
und des Einsatzes von Ausbildungsbausteinen. Ham-
burg hat auf Aufforderung des BIBB ebenso wie Berlin 
und Nordrhein-Westfalen eine Berufeliste für die Ent-
wicklung weiterer Ausbildungsbausteine erstellt. Das 
BIBB hat inzwischen die Absicht bekundet, für weite-
re 14 Ausbildungsberufe Ausbildungsbausteine entwi-
ckeln zu lassen.
Aufgrund der positiven Erfahrungen haben bereits vor 
Ablauf des Modellprojektes die Kfz- und SHK-Innungen 
sowie der Träger der Jugendberufshilfe ajw in seinen 
beiden Werkstätten die Ausbildungsbausteine in ihr je-
weiliges Ausbildungskonzept übernommen. In der G 7 
wurden nach Beendigung der Erprobungshase die Aus-
bildungsbausteine im Berufsqualifizierungsjahr (BQ) er-
folgreich eingesetzt.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zum Schuljah-
resende einen Hinweis im Zeugnis sowie ein Zertifikat. 

Bis die angestrebte bundeseinheitliche Bescheini-
gungsform sowie Mindeststandards für die Kompetenz-
feststellung der Ausbildungsbausteine vorliegen, wird 
das Zertifikat als Übergangslösung von der BSB und 
dem Träger ausgestellt.

Erweiterung des Projekts zur Anpassung an die 
Bedingungen in der Berufsvorbereitung

Die vor allem in der trägergestützten Ausbildung erfolg-
reich eingesetzten Ausbildungsbausteine erwiesen sich 
als Instrument für die Berufsvorbereitung wegen ihres 
inhaltlichen und zeitlichen Umfangs als weniger geeig-
net. Die Vermittlung der Ausbildungsbausteine wurde 
an die Bedürfnisse der Jugendlichen in der Berufsvorbe-
reitung angepasst, in dem die komplexen Ausbildungs-
bausteine von Lernplanerinnen und Lernplanern in meh-
rere kleinere Qualifizierungsbausteine zerlegt wurden46.
Im  zweiten Hamburger JC-Projekt „Ausbildungsbausteine 

46 Nach den erfolgreichen Abschluss aller Qualifizierungsbausteine, 
kann ein Ausbildungsbaustein oder einzelne 
Qualifizierungsbausteine zertifiziert werden.

+ strukturierende Wirkung
+ erhöhte Transparenz über Inhalte der Qualifizierung
+ Förderung von Kompetenz- und Handlungsorientierung

+/- Motivationswirkung und Prüfungsvorbereitung vs. Zusatzbelastung für TN

- fehlende Vorgaben zur Kometenzfeststellung
- geringe Bekanntheit und hoher Erklärungsbedarf
- hoher Umstellungsaufwand an allen Lernorten

• Übergangsquoten in betriebliche Ausbildung vergleichsweise gut (auch dank der Kümmerer)
• Übergänge mit Anrechnung bisher die Ausnahme

VOR- UND NACHTEILE VON AUSBILDUNGSBAUSTEINEN AUS PROJEKTSICHT:

EFFEKTE BEI TEILNEHMENDEN (BASIS MONITORINGDATEN)

Beschreibung der 

Ausbildungssteine

Strategien, Methoden und 
Instrumente zur 

Implementierung + 
Qualifizierung 

in bestehenden Maßnahmen

Verfahren zur Feststellung 
erreichter Kompetenzen

Formen der
Dokumentation

Regeln der
Anerkennung

zu erwerbende 

Kompetenzen

empfohlene Reihenfolge 

der Ausbildungsbausteine

WAS VORLIEGT...                                       ...UND WAS NOCH ZU ENTWICKELN IST.

Bundeseinheitlich Projekt-, Standort-, Maßnahmen- und Berufsspezifisch

Akzeptanz und Kompetenz 
der Akteure an 

beteiligten Lernorten

Akzeptanz der zuständigen 
Stellen und aufnehmenden 

Systeme

1

N

N

O

O

ABBILDUNG 14: 

Ausbildungsbausteine: Was liegt vor und was ist noch zu entwickeln?
ABBILDUNG 15: 

Zwischenfazit der Projektevaluation JOBSTARTER CONNECT von INTERVAL
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in Hamburg – Qualifizierungsbausteine“47 werden aus 
den kompetenzbasierten Ausbildungsbausteinen ent-
sprechend kleinere kompetenzbasierte Qualifizierungs-
bausteine in sechs Berufen entwickelt und erprobt. Ziel 
ist es, eine kohärente Förderstruktur mit Standards von 
der Berufsvorbereitung über Ausbildung bis hin zur Wei-
terbildung in Hamburg verbindlich zu etablieren. Daher 
ist beabsichtigt, die Qualifizierungsbausteine mit den 
Ausbildungsbausteinen zu synchronisieren sowie die 
Durchlässigkeit zu verbessern. Für die Jugendlichen hat 
dies den Vorteil, dass sie im Rahmen einer Berufsvorbe-
reitung Kompetenzen erwerben, die eine Anrechenbar-
keit auf eine anschließende Ausbildung ermöglichen.

ABBILDUNG 16: 

Synchronisierung der Ausbildungsbaustein und 
Qualifizierungsbausteine

Ausbildungsbaustein

QB
QB

QB
QB

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

Die entwickelten Qualifizierungsbausteine werden bei 
der zuständigen Kammer zur Bestätigung eingereicht. 
Nach erfolgter Kammerbestätigung werden sie in der 
Datenbank QualiBe (www.qualibe.de) veröffentlicht und 
können dort eingesehen werden.
Die Qualifizierungsbausteine werden in der Ausbil-
dungsvorbereitung an drei berufsbildenden Schulen er-
probt: der Handelsschule Schlankreye (H 3), der Gewer-
beschule Werft und Hafen (G 7) sowie der Beruflichen 
Schule Holz, Farbe, Textil (G 6). Darüber hinaus findet 
die Erprobung an der Produktionsschule Bergedorf statt. 
Wie beim ersten JC-Projekt erhalten die Schülerinnen 
und Schüler eine umfassende individuelle Beratung 
durch eine Bildungsbegleitung.

47 In der zweiten Förderrunde (September 2010 bis März 2014) 
beteiligt sich die BSB im Rahmen des JOBSTARTER CONNECT - 
Programms mit einem weiteren Modellprojekt

Im Rahmen von beruflichen Praktika werden Qualifizie-
rungsbausteine eingesetzt und die darin enthaltenen 
Kompetenzen und Fertigkeiten durch schulische und be-
triebliche Lernaufgaben vermittelt.

Damit können individualisierte Lehr- und Lernkonzep-
te in enger Kooperation mit den Betrieben ermöglicht 
werden.
Die Erprobung der Qualifizierungsbausteine findet im 
Hamburger Modellprojekt in den folgenden sechs Be-
rufen statt:
• Kaufleute im Einzelhandel
• Verkäufer, Verkäuferin
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachlagerist, Fachlageristin
• Maler, Malerin und Lackierer, Lackiererin
• Bauten- und Objektbeschichter bzw. 

Objektbeschichterin.

Die Inhalte der Bausteine beruhen auch hier auf den 
Ordnungsmitteln des jeweiligen Ausbildungsberufs 
(Ausbildungsrahmenpläne und schulische Rahmen-
lehrpläne). Berufsbezogene Qualifizierungsbausteine 
schließen mit einer Kompetenzfeststellung analog den 
Hamburger Standards ab. Die von Lernplanern der be-
ruflichen Schulen G6, G7 und H3 aus den Ausbildungs-
bausteinen entwickelten Qualifizierungsbausteine sind 
von den Kammern zertifiziert.

Lernhefte zur Unterstützung des individualisier-
ten Lernens in AV dual

Als Instrument für die Vermittlung und Überprüfung der 
Qualifizierungsbausteine stehen bereits Lernhefte für 
die angegebenen Ausbildungsberufe zur Verfügung, die 
eigens zum individualisierten, kompetenzorientierten 
und selbstständigen Lernen entwickelt worden sind.
Zurzeit steht für jeden Ausbildungsberuf48 ein Lern-
heft, das jeweils einen Qualifizierungsbaustein um-
fasst, zur Verfügung. Mithilfe der Lernhefte können sich 
die Schülerinnen und Schüler weitgehend selbststän-
dig die Inhalte der Qualifizierungsbausteine aneignen. 
Die Lernhefte bestehen jeweils aus einem fachtheo-
retischen Teil und mehreren praktischen betrieblichen 
Aufgaben, in denen die zuvor theoretisch erworbenen 
Kenntnisse in praktische Übungen im Betrieb umge-
setzt werden können. Im Anhang der Lernhefte finden 

48 Verkäufer, Verkäuferin, Maler, Malerin und Lackierer, Lackiererin 
und den Ausbildungsberuf Fachlagerist, Fachlageristin.

sich Musterlösungen zu den gestellten Aufgaben. Die-
ser Aufbau ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 
eine einfache Selbstkontrolle. Ferner wird ihnen mit 
dem Lernheft ein abschließender Selbsttest zur Verfü-
gung gestellt, mit dem sie ihr zuvor erworbenes Wissen 
überprüfen können.
Der Aufbau der Lernhefte ist in der folgenden Grafik als 
Übersicht dargestellt:

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung 

Auch die Qualifizierungsbausteine enden mit einer Kom-
petenzfeststellung analog den Hamburger Standards49. 
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolven-
tinnen und Absolventen ein Zertifikat.50 Sofern Schüle-
rinnen oder Schüler die umfassende berufliche Hand-
lungskompetenz mehrerer Qualifizierungsbausteinen 
nachweisen, deren Kombination einem Ausbildungs-
baustein entspricht, erhalten sie das oben beschriebene 
Zertifikat eines Ausbildungsbausteins.

49 Die in jedem Baustein beschrieben Kompetenzen werden in 
Rahmen einer Kompetenzfeststellung schriftlich, mündlich und 
praktisch durch einen Ausbildungsberechtigten überprüft.

50 Analog der Verordnung über die Bescheinigung von 
Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit im Rahmen der 
Berufsausbildungsvorbereitung (Berufsausbildungsvorbereitungs-
Bescheinigungsverordnung-BVBVO) vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 
1472).

Handreichnung
Aufbau und Um-

gang mit Lernheft 
und Praxis-
aufgaben

Praxisaufgaben
Lernort Betrieb,
Praxisaufgaben

Lernheft für Teil-
nehmer/Innen
Lernort Schule,

Basiswissen Ar-
beitswelt Glossar

Lernheft für 
Lehrkräfte
Basiswissen 
Arbeitswelt

+ Prüfungsaufgaben 
u. Kompetenzraster

Kompetenzfest-
stellung

Abschluss eines 
Qualifizierungs-

bausteins

ABBILDUNG 17: 

Aufbau der Lernhefte für die jeweiligen Ausbildungsberufe
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Reform des Übergangs an der 
Schwelle Schule – Beruf

Vorbemerkung 
Erstmals in ihrer Studie „Bildung in Deutschland 2006“ 
hatte die verantwortliche Autorengruppe eine Ausdif-
ferenzierung des Berufsausbildungssystems identifi-
ziert und für Deutschland drei Teilsysteme unterhalb der 
Hochschulebene – unter Ausklammerung der laufbahn-
rechtlichen Beamtenausbildung – beschrieben:51 
• das duale System, d. h. die Ausbildung für 

einen anerkannten Ausbildungsberuf nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der 
Handwerksordnung (HwO) (betriebliche Ausbildung 
mit begleitendem Berufsschulunterricht);

• das Schulberufssystem, d. h. die Ausbildung 
für einen gesetzlich anerkannten Beruf in 
vollzeitschulischer Form in Verantwortung des 
Schulträgers; 

• das berufliche Übergangssystem, d. h. (Aus-)
Bildungsangebote, die unterhalb einer 
qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu 
keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, 
sondern auf eine Verbesserung der individuellen 
Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme 
einer Ausbildung oder Beschäftigung zielen und 
zum Teil das Nachholen eines allgemein bildenden 
Schulabschlusses ermöglichen. 

Die Bezeichnung der Übergangsphase von der Schu-
le in die Berufsausbildung als System, also einer Ord-
nung, nach der etwas organisiert bzw. aufgebaut wird, 
ist angesichts des nicht überschaubaren Dschungels 
inhaltlich und strukturell vielfach nicht aufeinander 
abgestimmter Förderangebote mit zahlreichen Warte-
schleifen für die Jugendlichen von vornherein eher irre-
führend. Dementsprechend hat die Bundesregierung in 
ihren jährlichen Berufsbildungsberichten diesen Begriff 
auch nie übernommen: Sprach sie bis zum Vorjahr noch 
vom so genannten Übergangssystem, hat sie im aktuel-
len Berufsbildungsbericht auch diese Bezeichnung ge-
tilgt und spricht nur noch vom „Übergangsbereich“.52 

51 „Bildung in Deutschland 2006“, Konsortium 
Bildungsberichterstattung, im Auftrag der KMK und des BMBF, S. 
79.

52 Berufsbildungsbericht 2012, S. 54; herausgegeben vom BMBF; 
veröffentlicht unter http://www.bmbf.de/pub/bbb_2012.pdf. Im 
Berufsbildungsbericht 2011, S. 31, heißt es noch „so genanntes 
Übergangssystem“;  veröffentlicht unter http://www.bmbf.de/
pub/bbb_2011.pdf.

Da die deutschlandweit zu findenden Befunde des Über-
gangsbereichs (Warteschleifencharakter etc.) auch auf 
die Situation in Hamburg zutreffen, ist die Zielsetzung 
der von der Bürgerschaft am 9. Februar 2011 einhellig 
beschlossenen grundlegenden  Drucksache „Maßnah-
men zur Umsetzung der Reform der beruflichen Bildung 
in Hamburg“ (Drucksache Nr. 19/8472) entsprechend 
ausgerichtet. Absoluten Vorrang hat die reibungslo-
se Eingliederung in Ausbildung und Beschäftigung der 
Hamburger Jugendlichen unter Vermeidung sozialer 
Ausgrenzung. Wenn dieser schwierige Prozess abge-
schlossen sein wird, dann ist es gerechtfertigt, von ei-
nem (kohärenten) Übergangssystem zu sprechen. 
Entsprechend der Bitte des Landesausschusses für Be-
rufsbildung wird der letzte Stand zur Reform des Über-
gangs Schule - Beruf in Hamburg im Folgenden näher 
beleuchtet.

Vertiefte Berufsorientierung
Die Auswertung der Erprobung der Rahmenvorgaben 
für die Berufs- und Studienorientierung und der Koope-
ration zwischen Stadtteilschulen und berufsbildenden 
Schulen im Schuljahr 2010/11 zeigte, dass der Stellen-
wert der Berufs- und Studienorientierung an den Schu-
len gestiegen ist, die Zusammenarbeit als ein Quali-
tätsgewinn von beiden Seiten gesehen wird und dass 
Ausbildungsorientierung und Übergangsmanagement 
verbessert werden konnten. Sichtbar wurde aber auch 
der Optimierungsbedarf. Insbesondere die Aufgaben, 
die die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen zur Ver-
stärkung der Berufsorientierung an den Stadtteilschu-
len übernehmen können, mussten zur Verbesserung der 
Arbeitsteilung zwischen Stadtteilschule und berufs-
bildender Schule konkret beschrieben und Ressourcen 
gebündelt werden. Darüber hinaus wurden mit der im 
Senatsprogramm formulierten Zielsetzung „Keiner darf 
verlorengehen“ die bislang getroffenen Regelungen der 
Berufs- und Studienorientierung und der Übergangs-
steuerung sowie die Prinzipien der Zusammenarbeit von 
Stadtteilschulen und Gymnasien mit der Agentur für Ar-
beit und den berufsbildenden Schulen erneut auf den 
Prüfstand gestellt. Die Einführung der Jugendberufs-
agentur ab September 2012, über diese wird im nach-
folgenden Kapitel ausführlich berichtet, und die fort-
schreitende Umsetzung der Reform der berufsbildenden 
Angebote (keine teilqualifizierende Berufsfachschule 
ab dem Schuljahr 2013/14) erforderten eine Weiter-
entwicklung der Kooperation von Stadtteilschulen und 

berufsbildender Schulen und eine Präzisierung der Auf-
gaben und Zuständigkeiten beider Partner.
Die Rahmenvorgaben für die Berufs- und Studienori-
entierung werden auch im Hinblick auf die erforderli-
che Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Akteu-
ren der Jugendberufsagentur zurzeit überarbeitet. Es 
ist nicht vorgesehen, die grundsätzlichen Rahmenset-
zungen zu verändern. So wird jede Schule auch künftig 
ihr schulisches Konzept der Berufs- und Studienorien-
tierung unter Einbindung der verbindlich vorgegebenen 
Themen festlegen. Verantwortlich für die Durchführung 
der Berufs- und Studienorientierung und das Gelingen 
der Übergänge sind die Lehrkräfte der Stadtteilschulen 
und Gymnasien in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
der berufsbildenden Schulen und der Berufsberatung. 
Bewährt hat sich auch die Einführung des BO-Beauf-
tragten für die Organisation der Berufs- und Studien-
orientierung. Es erscheint jedoch sinnvoll, die Aufgaben 
der BO-Beauftragten und der Lehrkräfte der berufsbil-
denden Schulen klarer zu fassen und an die neuen An-
forderungen des Übergangsmanagements anzupassen. 
Umfassend überarbeitet wurde der Berufs- und Studi-
enwegeplan. Dieses Planungsinstrument soll künftig in 
zwei Varianten zur Verfügung stehen, eine Version für 
den Übergang in die Berufsausbildung am Ende der Se-
kundarstufe I und eine Version für den Übergang in eine 
Berufsausbildung oder ein Studium am Ende der Sekun-
darstufe II. Beide Varianten unterschieden sich im Hin-
blick auf die Anschlussziele und werden sowohl an der 
Stadtteilschule als auch am Gymnasium verwendet. Der 
jeweilige Berufs- und Studienwegeplan soll die Schüle-
rinnen und Schüler bei der Planung und Umsetzung des 
jeweiligen Orientierungsprozesses unterstützen.
Stadtteilschulen und berufsbildende Schulen gestalten 
ihre Zusammenarbeit ab dem Schuljahr 2012/13 auf 
neuen Grundsätzen. Die Zusammenarbeit wird räumlich, 
inhaltlich und personell konzentriert. Ziel ist es, die Zu-
sammenarbeit auf diejenigen berufsbildenden Schulen 
zu konzentrieren, die mit ihrer Angebotsstruktur (z.B. AV 
dual) besonders geeignet sind. In den überwiegenden 
Fällen arbeitet daher die Stadtteilschule in der Berufso-
rientierung mit der berufsbildenden Schule zusammen, 
die am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Schülerinnen 
und Schüler, die noch nicht ausbildungsreif sind, auch 
in die Ausbildungsvorbereitung übernimmt. Darüber hi-
naus sollen die Kooperationen innerhalb eines Bezirks 
liegen. Auf der Grundlage von vorgegebenen Anforde-
rungen und Mindestbedingungen für eine Kooperation 

mit einer Stadtteilschule konnten die berufsbildenden 
Schulen im Rahmen einer Interessensbekundung ihre 
Bereitschaft zur Beteiligung an der Berufsorientierung 
in Kooperation mit den Stadtteilschulen bekunden. Als 
Ergebnis dieser Neuorganisation übernehmen die 20 
berufsbildenden Schulen, die als AV-Standorte bereits 
mit einer Stadtteilschule zusammenarbeiten, und einige 
wenige weitere berufsbildende Schulen die Aufgaben 
der Kooperation in der Berufsorientierung. Im Regelfall 
soll jede Stadtteilschule verbindlich nur noch mit einer 
berufsbildenden Schule kooperieren. Mit dieser Kon-
zentration auf eine berufsbildende Schule wird die für 
die Aufgabenwahrnehmung notwendige Präsenz in der 
Stadtteilschule ermöglicht. Die Lehrkräfte der berufsbil-
denden Schule sind mindestens an einem Tag in der Wo-
che an der Stadtteilschule und übernehmen dort Aufga-
ben in drei Schwerpunktbereichen: „Unterstützung und 
Begleitung im Einzelfall“, „Information, Beratung und 
Qualifizierung“ und „Zusammenarbeit mit der Jugend-
berufsagentur“. Ein weiterer Vorteil dieser neuen Form 
der Zusammenarbeit liegt darin, dass die berufsbilden-
de Schule ihre potenziellen Schülerinnen und Schüler 
der Ausbildungsvorbereitung schon sehr früh kennen-
lernen, sich viel besser auf die Problemlagen einstel-
len und die Zeit der Ausbildungsvorbereitung vom ers-
ten Tag an vollständig nutzen kann. Die Kenntnisse der 
beiden unterschiedlichen Systeme voneinander und die 
Beziehungen zwischen Stadtteilschule und berufsbil-
dender Schule werden intensiver und stabiler und die 
Erfahrungen am Übergang von der Schule in den Beruf 
können schneller ausgewertet werden und zur Weiter-
entwicklung der Prozess- und Ergebnisqualität führen. 
In der Jahrgangsstufe 10 liegt der Schwerpunkt der Zu-
sammenarbeit in der Sicherstellung einer verlässlichen 
Begleitung in die berufliche Ausbildung bzw. in weiter-
führende Bildung. Damit kein Schüler und keine Schüle-
rin verloren geht, werden alle Schülerinnen und Schüler 
zu Beginn der Jahrgangsstufe 10 mit der jeweiligen An-
schlussperspektive erfasst und – falls sie nicht in die 
Oberstufe gehen – so lange im Rahmen der Jugendbe-
rufsagentur begleitet, bis sie eine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen haben. Bei ungesichertem Verbleib 
oder bei Brüchen kann die Jugendberufsagentur recht-
zeitig reagieren und ggf. eine erforderliche Beratung zur 
Verfügung stellen. 
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Verbesserung der Beratung und 
Vermittlung (Jugendberufsagentur)
Das sehr komplexe Fördersystem zur beruflichen Integ-
ration ist weitgehend intransparent und daher auch für 
Berufsbildungsexperten kaum überschaubar. Dies gilt 
erst recht für die Jugendlichen, die auf die Hilfen und 
Angebote des Übergangssystems angewiesen sind, um 
sich möglichst naht- und bruchlos beruflich integrieren 
zu können. Eine wesentliche Ursache für das Entstehen 
dieses „Förderdschungels“ ist die große Zahl der für die 
berufliche Integration junger Menschen verantwortli-
chen sozial-, bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Ak-
teure; dazu zählen u.a. die allgemeinbildenden und die 
berufsbildenden Schulen, die für Berufsbildungs- bzw. 
Arbeitsmarktpolitik zuständigen Landesbehörden, die 
Arbeitsagentur Hamburg sowie das Jobcenter team.ar-
beit.hamburg (t.a.h.). Diese arbeiten auf höchst unter-
schiedlichen rechtlichen Grundlagen, welches in vielen 
Fällen zu einer „Versäulung“ der Arbeit führt, d.h. man 
ist weitgehend nebeneinander tätig. 
Die Vielfalt an zuständigen Stellen trägt noch unter ei-
nem weiteren Aspekt zur Intransparenz des Fördersys-
tems am Übergang Schule – Beruf bei: Die Angebots- 
und Hilfestruktur am Übergang Schule – Beruf ist derart 
unübersichtlich, dass selbst die erfahrensten Berater 
keinen Gesamtüberblick über vorhandene Angebote ha-
ben können. Dies macht deutlich, dass nur ein gemein-
sames, abgestimmtes Handeln aller am beruflichen In-
tegrationsprozess beteiligten Stellen Abhilfe schaffen 
kann.53 Die Erreichung dieses Ziels setzt u.a. voraus, 
sich von traditionellen „Unternehmenskulturen“ und 
„Ressortdenken“ zu verabschieden und auf der Grund-
lage einer „Philosophie der gemeinsamen Verantwor-
tung“ die erfolgreiche berufliche Integration aller Ju-
gendlichen zu betreiben. 
Erstmals sind solche Lösungswege in Mainz mit der Er-
richtung einer Jugendberufsagentur (JBA) am 7. Janu-
ar 2008 beschritten worden.54 Weitere Jugendberufs-

53 Dabei ist das Problem zu lösen, dass der vielleicht wichtigste 
Akteur, nämlich die Arbeitsverwaltung, ausschließlich nach dem 
Freiwilligkeitsprinzip arbeitet (vgl. §§ 29 Abs. 1 und 38 Abs. 4 Nr. 
2 SGB III). während den meisten anderen beteiligten Institutionen 
Zwangsmittel zur Verfügung stehen, um die Jugendlichen für den 
beruflichen Integrationsprozess zu (re-)aktivieren, solange diese 
im Sozialleistungsbezug stehen oder schulpflichtig sind.

54 In einer Selbstbeschreibung der Mainzer JBA heißt es: 
„Mit der Jugendberufsagentur wird keine neue Institution 
gebildet, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kooperationspartner verbleiben bei ihren Arbeitgebern, 
werden aber im Erdgeschoss der Räume der Agentur für Arbeit 

agenturen, die sich strukturell an das Mainzer Vorbild 
anlehnen, entstanden u.a. in Darmstadt, Düsseldorf und 
Nürnberg. 
Auch in Hamburg wird seit längerem über die Einrich-
tung einer JBA diskutiert. So hatte der Rechnungshof 
der Freien und Hansestadt Hamburg in seinem Jahres-
bericht 2010 festgestellt, dass die hiesigen Beratungs-
strukturen unübersichtlich seien und die Prüfung einer 
zentralen Beratungseinrichtung empfohlen. Die Bünde-
lung unterschiedlicher Beratungsdienste unter einem 
Dach biete die Chance, das Beratungsangebot insge-
samt effektiver und damit wirtschaftlicher zu gestal-
ten. Eine zentrale Beratungsinstanz sollte regional aus-
gerichtet sein und mit den Stadtteilschulen verbindlich 
kooperieren.55 
Ein erheblicher Anteil der Jugendlichen mündet nicht 
unmittelbar nach Beendigung der allgemeinbildenden 
Schule in eine Ausbildung ein; ein großer Anteil bewegt 
sich zunächst ins Übergangssystem. Die meisten Ju-
gendlichen, denen nach der Schule der Sprung in eine 
Berufsausbildung nicht gelungen ist, gehen vor allem an 
den Schnittstellen verloren. Entweder haben sie keinen 
Anschluss oder sie brechen in der Probezeit die Ausbil-
dung ab. Viele verlassen den schulischen Kontext spur-
los, sobald sie ihre gesetzliche Schulpflicht erfüllt ha-
ben. Eine Auswertung des Verbleibs der Schülerinnen 
und Schüler des Jahrgangs 2010/11 aus Hamburg hat 
ergeben, dass von den 6.478 Absolventinnen und Absol-
venten, die maximal den mittleren Allgemeinbildenden 
Abschluss (Realschulabschluss) erworben haben, im-
merhin bei 1.185, entsprechend 18,3 Prozent, der Ver-
bleib nach der Schule unbekannt ist.56 

räumlich zusammengeführt. Es gibt keine Änderungen im 
Hinblick auf Fallverantwortlichkeit und Kostenträgerschaft.“ 
Weitere Nachweise im Internet abrufbar unter http://www.
jugendberufsagentur-mainz.de/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=54&Itemid=60 .

55 Vgl. „Jahresbericht 2010 des Rechnungshofs über die Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt 
Hamburg mit Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2008“ 
(Bürgerschaftsdrucksache 19/5300, Tz. 142)

56 In dieser Betrachtung sind die 7.369 Schulabsolventinnen und 
-absolventen nicht berücksichtigt, die die Fachhochschulreife 
bzw. die Allgemeine Hochschulreife erreicht haben, da bei diesem 
Personenkreis davon ausgegangen werden kann, dass sie in 
den meisten Fällen ein Studium aufnehmen bzw. aufgrund ihrer 
Bildungsvoraussetzungen und des Reifegrads in der Lage sind, 
selbstständig ihren Anschluss sicherzustellen.

Überraschend dabei ist, dass dieser Befund im Wesent-
lichen die Absolventinnen und Absolventen mit mittle-
rem Abschluss betrifft, weniger diejenigen ohne oder 
nur mit dem ersten Allgemeinbildenden Abschluss: Von 
den 3.190 Absolventinnen und Absolventen ist deren 
Verbleib in 985 (oder 30,9 Prozent) Fällen unbekannt, 
während dies für diejenigen ohne Schulabschluss in 
nur 27 von 992 Fällen (entsprechend 2,7 Prozent) bzw. 
für diejenigen mit dem Ersten Allgemeinbildenden Ab-
schluss in 173 von 2.296 Jugendlichen (entsprechend 
7,5 Prozent) der Fall ist.57  
Irgendwann später treten diese Jugendlichen wieder 
in Erscheinung, z.B. weil ihnen klar geworden ist, dass 
sie über keine stabile wirtschaftliche Existenzgrund-
lage verfügen und nun Hilfe suchen. Diese finden sie 
an ganz unterschiedlichen Orten: In Jugendcafés, offe-
nen Beratungseinrichtungen, bei der Arbeitsverwaltung 
oder in einem Jobcenter. Steuern sie die falsche Institu-
tion an, gehen sie nicht selten wieder verloren. Dieses 
strukturelle Problem ist lösbar, wenn die verantwortli-
chen Institutionen sich verbindlich zum gemeinsamen 
Agieren verpflichten. Vor diesem Hintergrund hat sich 
der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg das zen-
trale Politikziel gestellt, jedem Jugendlichen die Chan-
ce auf Aufnahme einer Berufsausbildung zu geben; die 
beschriebene, stark zersplitterte Beratungslandschaft 
ist so zusammenzuführen und zu organisieren, dass alle 
Jugendlichen ihrem individuellen Beratungsbedürfnis 
entsprechend beraten werden können und keiner ver-
loren geht.58 
Wesentliches Ziel ist die systematische und kontinuier-
liche Vernetzung der an dieser Aufgabe beteiligten Ak-
teure, um durch kurze Wege die berufliche, soziale und 
gesellschaftliche Integration durch Ausbildung und Ar-
beit für die Zielgruppe zu erreichen. Die Mitarbeiter sol-
len den Jugendlichen bei sämtlichen Fragen zum The-
menkreis Ausbildung und Arbeit zur Verfügung stehen. 
Unabhängig davon, ob es um schulische, trägergestütz-
te oder betriebliche Anschlussperspektiven geht, sollen 
die jungen Leute kompetent und individuell beraten und 
vermittelt werden. Um das zu erreichen, wird folgender 
Rahmen geschaffen:

57 Die Zahlen sind aus der Drs. 20/4195, Abb. 1 generiert worden.
58 Regierungserklärung des Ersten Bürgermeisters der Freien 

und Hansestadt Hamburg vom 23.3. 2011, Plenarprotokoll Nr. 
20/2 vom 23.3.2011, S. 28 ff, einsehbar über: http://www.
buergerschaft-hh.de/parldok/.

• Einrichtung von regionalen Anlaufstellen, die 
die wichtigsten Leistungen von SGB II, III, VIII, 
Hamburgisches Schulgesetz sowie weitere 
unterstützende Dienste wie z.B. Schuldner- oder 
Drogenberatung an einem Ort vereinen.

• Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen den Trägern einer solchen Einrichtung 
(Agentur für Arbeit, Jobcenter team.arbeit.hamburg 
und die zuständigen Dienststellen der Freien und 
Hansestadt Hamburg).

• Einführung einheitlicher Beratungsstandards auf 
Grund fester Vereinbarungen und ggf. gemeinsamer 
(noch aufzubauender) Informationsplattform.

• Ausrichtung der Beratung und Anschlussvorschläge 
am individuellen Bedarf des Schülers / 
Ratsuchenden.

• Erfassung der Grunddaten der Ratsuchenden, 
d. h., Daten werden unter Berücksichtigung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben einheitlich und 
eindeutig erfasst.

Der ratsuchende Jugendliche erhält, wenn es sein in-
dividueller Förderbedarf erfordert, ein passgenaues An-
gebot – unabhängig von der (finanziellen) Trägerschaft 
und von Kapazitätserwägungen des aufnehmenden 
Systems.

In Hamburg konnte die Konzeption und Umsetzungspla-
nung für die JBA bis zum 31. Juli 2012 abgeschlossen 
werden. Auf deren Grundlage haben die eingangs ge-
nannten Akteure unter Beteiligung der Bezirke am 21. 
August 2012 eine Kooperationsvereinbarung zum ge-
meinsam verantworteten Betrieb einer Jugendberufs-
agentur unterzeichnet. Da diese in Hamburg – anders 
als z.B. in Mainz – landesweit agieren wird, ist sie 
strukturell als Mehrebenensystem aufgebaut. Auf schu-
lischer (lokaler) Ebene erfolgen u.a. die Erfassung der 
Zielgruppe und die systematische Berufsorientierung 
und Übergangsbegleitung bis zum Erreichen des gesi-
cherten Anschlusses. Auf regionaler Ebene erfolgen u.a. 
die individuelle umfassende rechtskreisübergreifende 
Beratung und die Unterstützung bei drohendem Abbruch 
des eingeschlagenen beruflichen Qualifizierungswegs. 
Auf dieser Ebene haben zum 1. September 2012 Regi-
onalstellen der JBA in Hamburg-Mitte und in Harburg 
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sowie der nach dem BBiG bzw. der HwO zuständigen 
Stellen über die Lenkungsgruppe des Aktionsbündnis-
ses für Bildung und Beschäftigung Hamburg (ABBH).60

Eine zentrale Aufgabenstellung der neuen JBA ist die 
Nachverfolgung des Bildungsweges eines jeden Ju-
gendlichen, da nur auf diese Weise gewährleistet wer-
den kann, dass kein Jugendlicher vor Erreichen des 
erfolgreichen Berufsabschlusses „verloren geht“. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieses Ziel nicht 
selten nur durch eine aufsuchende Beratungsarbeit er-
reicht werden kann, die daher – neben den gemeinsa-
men Fallkonferenzen – eine der wesentlichen Neuerun-
gen im Zuge der Einführung der JBA darstellt. 

60 Die beteiligten Institutionen regeln in 
Kooperationsvereinbarungen Art und Umfang ihrer 
Zusammenarbeit und steuern den Gesamtprozess auf dieser 
Grundlage einvernehmlich und verbindlich im Rahmen ihrer 
jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Sie ist jedoch nur möglich, wenn die JBA möglichst von 
allen Jugendlichen Kenntnis besitzt, die ohne Anschluss 
geblieben sind. Eine besondere Herausforderung stellt 
dabei die möglichst lückenlose Erfassung aller nicht 
mehr schulpflichtigen jungen Menschen unter 25 Jah-
ren dar, die über keine berufliche Qualifikation und/oder 
Beschäftigung verfügen. Eine von der Bürgerschaft im 
Juni 2012 beschlossene Ergänzung des Hamburgischen 
Schulgesetzes schafft, auch datenschutzrechtlich, die 
Voraussetzung dafür, dass die Behörde für Schule und 
Berufsbildung Daten von Schülerinnen und Schülern 
und ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die bei Ver-
lassen der Schule entweder keine Hochschulzugangs-
berechtigung erworben oder keine Berufsausbildung 
begonnen haben, bis zur Vollendung ihres 21. Lebens-
jahres zu Zwecken der Förderung der beruflichen Aus-
bildung verarbeiten darf, um diese Personen für eine 
Qualifizierungsmaßnahme oder Berufsausbildung zu 
motivieren und in eine solche zu vermitteln.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zur Struktur und Ar-
beitsweise des Dreiebenensystems der Jugendberufs-
agentur in Hamburg, können der Bürgerschaftsdrucksa-
che 20/4195 entnommen werden. 

Ausbildungsvorbereitung
Im Rahmen der aktuellen Reform der beruflichen Bil-
dung in Hamburg wurden Maßnahmen entwickelt 61, die 
Jugendlichen ohne hinreichende Ausbildungs- bzw. Be-
triebsreife und ohne Anschlussperspektive bei ihrer Ori-
entierung im Übergang Schule – Beruf unterstützen und 
einen zügigen Übergang in Berufsausbildung, (sozialver-
sicherungspflichtige) Beschäftigung oder weiterführen-
de Schulen ermöglichen. 
Ein wichtiges Element dieses Maßnahmenpakets ist 
die Ausbildungsvorbereitung, die zum einen an berufs-
bildenden Schulen und zum anderen an Produktions-
schulen eingerichtet worden ist. Die mit dem Schuljahr 
2010/11 zunächst als Pilotprojekt eingeführte dualisier-
te Ausbildungsvorbereitung (AV) an berufsbildenden 
Schulen wendet sich an Jugendliche ohne hinreichen-
de Ausbildungs- bzw. Betriebsreife, die befähigt werden 
sollen, eine ihren Neigungen und Begabungen entspre-
chende Ausbildungsstelle zu finden. Ziel ist der zeitnahe 
Übergang aus der betriebsnahen Ausbildungsvorberei-
tung und danach in eine Berufsausbildung.
Die schulische AV wird im Rahmen des ESF im Teilziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 

61 Weitere Einzelheiten vgl. Bürgerschaftsdrucksache 19/8472.

über zwei Jahre (vom 1.8.2011 bis zum 31.7.2013) ge-
fördert. Es ist damit eines der umfänglichsten ESF-ge-
förderten Vorhaben in der Förderperiode 2007 – 2013. 
Diese Förderung hat entscheidend dazu beigetragen, 
das Projekt erfolgreich anlaufen zu lassen, da die er-
forderlichen Mittel vor allem in personeller Hinsicht be-
reits zum Projektstart bedarfsgerecht bereitstanden.
Bestandteil der AV sind auch die sieben Produktions-
schulen mit 400 Plätzen, die an acht Standorten in allen 
Hamburger Bezirken eingerichtet worden sind. 
Sie stellen eine gleichwertige Alternative zur Ausbil-
dungsvorbereitung an berufsbildenden Schulen dar und 
haben sich zu einem wichtigen Baustein des neustruk-
turierten Übergangssystems in Hamburg entwickelt. Sie 
sind daher als ein die Erfüllung der Schulpflicht an Be-
rufsvorbereitungsschulen ersetzendes Angebot für Ju-
gendliche anerkannt.
Zum Verfahren ist Folgendes zu berichten: Die Produk-
tionsschulen und die Standorte der AV an berufsbilden-
den Schulen sind mit den abgebenden Stadtteil- und 
Förderschulen bezirklich vernetzt, um über ihre Ange-
bote zu informieren und im Rahmen der Berufsorien-
tierung (BO) ein Beratungsangebot für die Schülerinnen 
und Schüler machen zu können. 
Im Laufe des Schuljahres 2011/12 wurde seitens der 
abgebenden allgemeinbildenden Schulen der gesicher-
te Verbleib der Schülerinnen und Schüler an das Ham-
burger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) gemeldet. 
Alle Schülerinnen und Schüler, für die zum Schuljahres-
ende kein gesicherter Verbleib vorliegt, wurden an die 
für sie zuständige berufsbildende Schule (AV-Standort) 
eingeladen. Nach einer dort zu Schuljahresbeginn statt-
findenden Beratung (in Ausbildung, andere Bildungsan-
gebote wie z. B. den Produktionsschulen) erfolgt für die 
noch unversorgten schulpflichtigen Schülerinnen und 
Schüler die Aufnahme in die Ausbildungsvorbereitung.

Ausbildungsvorbereitung  
in den berufsbildenden Schulen

AV ist als Ganztagsangebot konzipiert und wurde im 
Schuljahr 2011/12 planmäßig nach einem Interessen-
bekundungsverfahren auf insgesamt 20 berufsbilden-
de Schulen ausgedehnt. Alle Standorte haben seit 
Schuljahresbeginn die organisatorischen Vorausset-
zungen dafür geschaffen, das Konzept zum individua-
lisierten Lernen und der Verzahnung von betrieblichem 
und schulischem Lernen durch Kooperation mit Betrie-
ben bereits umzusetzen. So wurden alle 60 Stellen für 

ihren Betrieb aufgenommen59; der landesweite Ausbau 
soll spätestens im Jahre 2014 abgeschlossen sein. Der 
Regelbetrieb der JBA soll eine Unterstützung durch eine 
„Netzwerkstelle“ erhalten. Darüber hinaus soll auf Lan-
desebene die bislang zwischen Behörde für Schule und 
Berufsbildung und Agentur für Arbeit Hamburg erfolg-
reich praktizierte systematische Maßnahmenplanung 
auf alle maßnahmenfinanzierenden Institutionen ausge-
dehnt werden. Ziel ist eine kohärente Angebotsstruktur, 
die einvernehmliche Steuerung der gemeinsam durchzu-
führenden Aufgaben, die Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der JBA durch ein gemeinsames Monitoring 
und die Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner 

59 Siehe dazu Pressemitteilung der BASFI vom 3.9.2012, Download: 
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/3584216/2012-09-03-
basfi-jugendberufsagentur.html
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Ausbildungsbegleiter/-innen besetzt, deren Kernaufga-
be die Unterstützung des Lernens der Jugendlichen im 
Betrieb darstellt. Jeder Jugendliche wurde und wird in 
Schule und Betrieb durch einen Mentor – AV-Begleiter 
oder Lehrkraft – begleitet. Lehrkräfte und AV-Begleiter 
bilden multiprofessionelle Teams an den Schulen und 
unterstützen einander aus ihren unterschiedlichen Per-
spektiven, um die Jugendlichen optimal begleiten zu 
können.

Die zu Schuljahresbeginn 2011/12 prognostizierte Teil-
nehmendenzahl von 1.800 Jugendlichen war deutlich zu 
niedrig angesetzt. Tatsächlich sind in diesem Schuljahr 
zum Zeitpunkt der Herbststatistik 2.139 Jugendliche in 
die schulische AV eingetreten, was naturgemäß einen 
erheblichen Nachsteuerungsbedarf namentlich auf der 
Personalseite erforderte. Eine Erklärung für diesen Run 
dürfte u.a. darin zu suchen sein, dass Schülerinnen und 
Schüler nach der 9. Klasse aus auslaufenden H/R-Schu-
len, die von den neu entstandenen Stadtteilschulen 
nicht beschult wurden, AV als Alternative angewählt 
haben. 
Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die 20 
AV-Standorte zum Stichtag der Herbststatistik kann der 
folgenden Tabelle entnommen werden. 

TABELLE 12: 

Schülerinnen und Schüler im Ausbildungsgang AV 
Dual 

Schulname Schuljahr 
2011/12

Staatliche Gewerbeschule 
Stahl- und Maschinenbau (G 1) 58

Staatliche Gewerbeschule 
Ernährung und Hauswirtschaft (G 3) 111

Berufliche Schule Holz, Farbe, Textil (G 6) 129

Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen (G 7) 159

Berufliche Schule 
Recycling- und Umwelttechnik (G 8) 172

Staatliche Gewerbeschule 
Kraftfahrzeugtechnik (G 9) 65

Staatliche Berufsschule Eidelstedt 
(Berufsbildungswerk) (G 12) 150

Staatliche Gewerbeschule Chemie, 
Pharmazie, Agrarwirtschaft (G 13) 90

Staatliche Gewerbeschule Bautechnik (G 19) 127

Staatliche Gewerbeschule Verkehrstechnik, 
Arbeitstechnik, Ernährung (G 20) 179

Staatliche Handelsschule mit 
Wirtschaftsgymnasium Schlankreye (H 3) 92

Staatliche Handelsschule Altona (H 6) 67

Berufliche Schule für Wirtschaft und Steuern 
(H 12) 86

Berufliche Schule Eppendorf (H 13) 65

Staatliche Handelsschule Berliner Tor (H 18) 119

Staatliche Handelsschule mit 
Wirtschaftsgymnasium Kieler Straße (H 19) 77

Staatliche Schule Gesundheitspflege (W 1) 73

Berufliche Schule Uferstraße (W 2) 124

Staatliche Schule Gesundheitspflege (W 4) 63

Berufliche Schule Burgstraße (W 8) 100

Zusammen 2.139

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung, Herbststatistik SJ 2011/12

Noch liegen keine verlässlichen Zahlen darüber vor, wie 
viele Teilnehmende im Anschluss an AV erfolgreich eine 
Berufsausbildung haben aufnehmen können. 

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Schulpflicht erfüllt 
haben und keinen Anschluss in einer Ausbildung oder 
einer weiterführenden Bildungsmaßnahme erreicht ha-
ben, von der Arbeitsverwaltung ein für sie geeignetes 
Bildungsangebot erhalten haben. 
Mit allen in AV betreuten Schülerinnen und Schülern 
sind verbindliche Lernentwicklungsgespräche geführt 
worden, in denen die Anschlussperspektiven geklärt 
wurden. Um einen möglichst nahtlosen Anschluss si-
cherzustellen, haben alle Jugendlichen, die noch keine 
Anschlussperspektive gefunden hatten, ein Angebot zu 
Beratungsgesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Agentur für Arbeit erhalten. 
Das erste Jahr in der AV hat gezeigt, dass die Dualisie-
rung der Lernorte und damit der Einbezug betrieblicher 
Wirklichkeit ein geeignetes Angebot darstellt, das Ju-
gendliche zu realistischen Berufswahlentscheidungen 
befähigt, um sie den Übergang in Ausbildung oder Ar-
beit bewältigen zu lassen. Entscheidend hierfür ist auch 
die enge Begleitung durch einen Mentor bzw. eine Men-
torin. Allerdings scheint für einen kleinen Teil der Ziel-
gruppe auch die schulische AV noch nicht das geeignete 
Angebot darzustellen: Hierzu gehören Jugendliche mit 

langjährigen Absentismusproblemen schon in den all-
gemeinbildenden Schulen, mit vorhandenen Problemsi-
tuationen in Fällen von Kriminalität, mit psychischen Er-
krankungen oder anderen kritischen sozialen Kontexten. 
In all diesen Fällen werden die begleitenden Dienste in-
volviert (u.a. das Beratungs- und Unterstützungszentrum 
Berufliche Schulen (BZBS), das Familien-Interventions-
Team FIT, Jugendämter, Jugendgerichtshilfe). Immerhin 
konnten – auch dank des Mentorenprinzips – in einigen 
dieser schwierigen Fälle Jugendliche stabil in das Sys-
tem schulische AV eingebunden werden. In den übrigen 
Fällen bemühen sich die begleitenden Dienste um ge-
eignete Förderangebote. 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Be-
reich der geistigen, körperlichen oder motorischen 
Entwicklung können den AV-Besuch unter bestimm-
ten Voraussetzungen auf Antrag verlängern (§ 4 der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsvor-
bereitungsschule). Stichhaltige Verlängerungsgrün-
de liegen u.a. vor, wenn eine gleichwertige Förderung 
außerhalb der Ausbildungsvorbereitung bzw. die reelle 
Chance auf Eintritt in ein Ausbildungs- oder Beschäf-
tigungsverhältnis nach dem Besuch der Ausbildungs-
vorbereitung noch nicht vorhanden sind. Die Verlän-
gerungsdauer wird individuell im Einvernehmen mit 
der abgebenden und aufnehmenden Schule sowie der 
zuständigen Behörde und der Arbeitsverwaltung be-
stimmt. Bei Redaktionsschluss hatten 21 Schüler/-innen 
mit Förderbedarf von einer Verlängerung in der Ausbil-
dungsvorbereitung Gebrauch gemacht.
Eine differenziertere Auswertung mit dem Stichtag 
Schuljahresende wird nicht vor Herbst 2012 vorliegen. 
Die wesentlichen Ergebnisse werden im nächsten Aus-
bildungsreport berichtet werden.

Ausbildungsvorbereitung  
in Produktionsschulen

Die Hamburger Produktionsschullandschaft wurde in 
den Jahren 2009 und 2010 sukzessive aufgebaut. Nach 
Anlaufschwierigkeiten waren die Produktionsschulplät-
ze im dritten Betriebsjahr (2011/2012) fast durchgängig 
voll ausgelastet.

Die Jugendlichen in der Produktionsschule

Die Jugendlichen können sich bei ihrem Eintritt in die 
Produktionsschule – abhängig von ihrer individuellen 
Lebensgeschichte sowie der sozialen und kulturellen 

Ressourcenausstattung ihrer Herkunftsfamilie – auf sehr 
unterschiedlichen Bildungs- und Entwicklungsniveau-
stufen befinden. Ungefähr die Hälfte der Jugendlichen 
hat einen Migrationshintergrund. Die Klientel an Ham-
burgs Produktionsschulen ist „männlich“ geprägt – wie 
dies auch bundesweit der Fall ist. Etwa achtzig Prozent 
der Jugendlichen an Produktionsschulen haben keinen 
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, hinzutreten 
rund fünf Prozent, die direkt aus den Förderschulen kom-
men.62 Etwa ein Viertel der Jugendlichen erhalten Hilfen 
zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII). Hier hat sich bewährt, dass Produktions-
schulen einen ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag wahrnehmen – dies in enger Kooperation mit 
verschiedenen Beratungs- und Unterstützungseinrich-
tungen (z.B. der Jugendgerichtshilfe / Bewährungshilfe, 
REBUS oder dem Familieninterventionsteam).63

Werden die drei Betriebsjahre im Detail betrachtet, er-
gibt sich folgendes Bild:

62 Im Laufe der drei Betriebsjahre (2009–2012) ist eine Zunahme 
von Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit erstem 
allgemeinbildenden Schulabschluss („Hauptschulabschluss“) 
zu verzeichnen. Mit den Erfahrungen der ersten beiden 
Betriebsjahre der Hamburger Produktionsschulen zeigte sich die 
enge Zielgruppendefinition in der Drucksache der Bürgerschaft 
19/2928 als nicht mehr sachgerecht, da sich seit der Vorlage 
dieser Drucksache im April 2009 die dort formulierten Annahmen 
und Definitionsansätze nicht unmaßgeblich verschoben haben: 
Zum einen verfügt diese „Restgruppe“ über ein erheblich 
höheres Belastungspotenzial als seinerzeit angenommen, so 
dass damit die angestrebte Heterogenität der Zielgruppe einer 
stark belasteten Homogenität gewichen ist. Zum anderen 
ist in Hamburg die Zahl der Abgängerinnen und Abgänger 
ohne ersten allgemeinbildenden Schulabschluss deutlich 
gesunken. Viele Jugendliche, die die allgemeinbildende Schule 
ohne oder mit erstem allgemeinbildenden Schulabschluss 
verlassen, verfügen weder über eine hinreichende berufliche 
Orientierung noch über die erforderliche Ausbildungsreife 
[siehe hierzu auch den Beitrag von Gentner/ Meier: Der 
Hauptschulabschluss als bildungspolitisches Postulat. Was sagt 
der Hauptschulabschluss über die (tatsächliche) Ausbildungsreife 
aus? In: Ratschinski/ Steuber (Hrsg): Ausbildungsreife. 
Kontroversen, Alternativen und Förderansätze. Wiesbaden 2012, 
S. 53 - 85]. Die Ausbildungsvorbereitung an Produktionsschulen 
sowie berufsbildenden Schulen richtet sich genau an diese 
Jugendlichen.

63 Mit Blick auf die multiplen Problemlagen der Jugendlichen 
(bzw. ihrer Herkunftsfamilien und -milieus) haben sich Beratung- 
und Unterstützungseinrichtungen (Jugendgerichtshilfe/ 
Bewährungshilfe, betreutes Wohnen, Familieninterventionsteam, 
REBUS, Angebote zur Gewaltprävention, Einrichtungen 
der Drogen- und Schuldnerberatung etc.) zu wichtigen 
Kooperationspartnern für die Produktionsschulen entwickelt.
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Das (berufs-)pädagogische Konzept der Produktions-
schule mit seinen konstituierenden Merkmalen der 
marktorientierten Produktion bzw. Dienstleistungser-
stellung in annähernd betrieblichen Strukturen und der 
Verknüpfung der Lernprozesse über die Produktionspro-
zesse schafft für diese Jugendlichen Ernstsituationen, 
die Stolz und Selbstbewusstsein über die erbrachte ei-
gene Leistung erzeugen und ihnen motivationssteigern-
de Erfolgserlebnisse vermitteln. Produktionsschulen ge-
ben diesen Jugendlichen bewusst Raum und Zeit, sich 
zu erproben. 

Übergänge aus Produktionsschulen

Die Entwicklung der Übergangszahlen für die Jahre 
2009/10 sowie 2011/12 bestätigt die Richtigkeit und 
den Erfolg des berufspädagogischen Konzepts der Ver-
bindung von Arbeiten und Lernen in betriebsähnlichen 
Strukturen auch und besonders für diese Jugendlichen.64 
Ausweislich der nachstehenden Tabelle haben sich die 
Übergangsquoten positiv entwickelt; hervorzuheben ist, 
dass die in der Bürgerschaftsdrucksache 19/2928 vor-
gegebene, sehr anspruchsvolle Übergangsquote von 60 
Prozent im Betriebsjahr 2010/11 erfüllt werden konnte. 

64 Zur Bilanzierung der Übergangsquoten der Hamburger 
Produktionsschulen liegen nur für die ersten beiden Betriebsjahre 
2009/2010 und 2010/2011 belastbare Zahlen vor.

TABELLE 14: 

Übergangszahlen 2009/2010 (01.09.2009 – 
15.10.2010) 65, (Produktionsschule Altona sowie Pro-
duktionsschulen der 1. Tranche in Barmbek, Berge-
dorf, Billstedt- Horn und Steilshoop) 

65 Erfasst und in die statistische Gesamtbewertung einbezogen sind 
alle Jugendlichen vom ersten Tag an im o.g. Zeitraum.

TABELLE 15: 

Übergangszahlen 2010/2011 (01.09.2010 – 15.10.2011), 
(Produktionsschule Altona, Produktionsschulen der 
1. Tranche in Barmbek, Bergedorf, Billstedt-Horn 
Steilshoop sowie der 2. Tranche in Eimsbüttel, Har-
burg und Wilhelmsburg)

absolut Anteil in 
Prozent

Gesamtzahl 370

davon: nicht angetreten bzw. Abbruch in der 
Orientierungsphase 37

Austritte gesamt 333 100,0

Übergänge und Übergangsquote 0 
(bezogen auf Gesamt-TN-Zahl und 
Übergangszahlen lt. Drs. 19/2928)

202 54,6

Übergänge in ungeförderte Ausbildung 29 8,8

Übergänge in geförderte Ausbildung 25 7,6

Übergänge in Arbeit/Beschäftigung 34 10,2

Übergänge in Weiterqualifizierung 73 21,9

Übergangsquote 1 (bezogen auf 
Übergangszahlen lt. Drs. 19/2928) 202 60,7

Freiwilliger Wehrdienst/FSJ 5 1,

Übergänge in geeignete(re) und passgenau(ere) 
Angebote anderer Träger 24 7,3

Austritte aus gesundheitlichen oder familiären 
Gründen 33 10,0

Austritte bzw. Unterbrechungen wg. Therapie 
bzw. Antritt von Haftstrafen 18 5,5

Übergangsquote 2 (mit Berücksichtigung der 
Zielgruppe und weiterer Anschlüsse) 282 84,7

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

Bevor sich die Jugendlichen endgültig für einen Produk-
tionsschulbesuch entscheiden müssen, wird ihnen eine 
den Probezeiten nachgebildete Orientierungsphase bis 
zu sechs Wochen eingeräumt. Die Jugendlichen, die 
innerhalb dieser Zeit andere Angebote vorziehen bzw. 
sich nicht für einen Verbleib in der Produktionsschu-
le entscheiden, bleiben bei der Ermittlung der Über-
gangsquote außer Betracht. Dies gilt auch für vorzeiti-
ge Beendigungen aus gesundheitlichen bzw. familiären 
Gründen (Wegzug) bzw. der gezielte Wechsel zu einem 
anderen Träger (wegen geeigneterem Angebot). Im Üb-
rigen ist es im Einzelfall als positive Entwicklung, d.h. 
als Erfolg im Sinne von Stabilisierung, zu werten, wenn 
sich Jugendliche der Suchtproblematik stellen und in 
eine Therapieeinrichtung wechseln. Angesichts der 
formulierten Ziele von Produktionsschulen und v.a. der 
hochbelasteten Klientel kann sich die Erfolgsmessung 
nicht allein auf die Übergangsquote beschränken. Zu 

absolut Anteil in 
Prozent

Gesamtzahl 225

davon: nicht angetreten bzw. Abbruch in der 
Orientierungsphase 45

Austritte gesamt 180 100,0

Übergänge und Übergangsquote 0 (bezogen auf 
Gesamt-TN-Zahl und Übergangszahlen lt. Drs. 

19/2928)
94 41,8

Übergänge in ungeförderte Ausbildung 14 7,8

Übergänge in geförderte Ausbildung 8 4,5

Übergänge in Arbeit/Beschäftigung 20 11,1

Übergänge in weiterführende Schulen/
Weiterqualifizierung 52 28,9

Übergangsquote 1 (bezogen auf 
Übergangszahlen lt. Drs. 19/2928) 94 52,2

Übergänge in geeignete(re) und passgenau(ere) 
Angebote anderer Träger 8 4,5

Austritte aus gesundheitlichen oder familiären 
Gründen 20 11,2

Austritte bzw. Unterbrechungen wg. Therapie 
bzw. Antritt von Haftstrafen 24 13,4

Übergangsquote 2 (mit Berücksichtigung der 
Zielgruppe und weiterer Anschlüsse) 146 81,1

 Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

Gesamt 
09/2009 - 07/2010

Gesamt 
08/2010 - 07/2011

Gesamt 
08/2011 - 02/2012

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent

Alle Teilnehmer 288 100,0 336 100,0 397 100,0

w 90 31,3 107 31,8 116 29,2

m 198 68,8 229 68,2 281 70,8

Anteil mit 
Migrationshintergrund

128 44,4 156 46,4  175 46.8

w 45 15,6 38 11,3 49 12,4

m 83 28,8 118 35,1 126 31,7

Schulabschluss

ohne 232 80,6 290 86,3 308 77,6

Förderschulabschluss 19 6,6 14 4,2 21 5,3

HASA 35 12,2 32 9,5 68 17,1

RESA 2 0,7 0 0,0 0 0,0

SGB-Kunde 61 21,0 70 20,8 102 25,7

HzE 83 28,8 100 29,8 99 24,9

 Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung

TABELLE 13: 

Zusammensetzung der Jugendlichen an den Hamburger Produktionsschulen (2009 – 2012)
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berücksichtigende Kriterien sind daher auch (in vielen 
Fällen) erreichte individuelle Erfolge, die die Chancen 
auf einen späteren Übergang in Ausbildung erstmals 
begründen, zumindest jedoch erleichtern; hierzu zählen 
eine im Vergleich zum bisherigen Schulbesuch deutlich 
niedrigere Abwesenheitsquote, Nachweise über erwor-
bene, berufsbezogene Qualifizierungen; die Dokumenta-
tion des Erwerbs und der Entwicklung von Kompeten-
zen, die Stabilisierung von Jugendlichen mit multiplen 
Problemlagen (Drogen, gesundheitliche Probleme) und 
nicht zuletzt auch die in Produktionsschulen erworbene 
Berufs- und Lebensorientierung.
Weiteren Aufschluss über die Erfolge bzw. Zielerrei-
chung wird die in Vorbereitung befindliche Evaluation 
des Übergangs Schule – Beruf erbringen, die folgende 
Reformelemente in den vergleichenden Fokus nimmt: 
Berufs- und Studienorientierung der Stadtteilschulen, 
Ausbildungsvorbereitung in berufsbildenden Schulen, 
Ausbildungsvorbereitung in Produktionsschulen sowie 
Berufsqualifizierung. 

Wieder Lust auf Lernen?                                     
Das „Auszeit“-Modell zieht Bilanz

Wie im letztjährigen Ausbildungsreport bereits kurz 
berichtet, startete die Behörde für Schule und Berufs-
bildung für schulmüde Schülerinnen und Schüler ab 15 
Jahre am 1. Februar 2011 ein neues Projekt: Im Rah-
men des „Auszeit“-Modells haben diese Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, für drei Monate statt in ih-
rer allgemeinbildenden Schule an einem der acht Ham-
burger Produktionsschulstandorte zu arbeiten und zu 
lernen. Durch produktionsorientierte Angebote in einer 
anderen Lernumgebung soll ihnen die Chance eröffnet 
werden, sich neu zu orientieren, (sozial) zu stabilisie-
ren, wieder systematisch an das Lernen herangeführt 
und für den weiteren Besuch der Regelschule motiviert 
zu werden.
Die 63 Schülerinnen und Schüler, die aus Stadtteilschu-
len und Förderschulen zwischen Februar 2011 und Ja-
nuar 2012 das „Auszeit“-Modell genutzt haben, hatten 
zuvor ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Schule und Ler-
nen gesammelt. Sie hatten erhebliche Lern- und Leis-
tungsprobleme und wenig Erfolgserlebnisse. Ihre wah-
ren Stärken konnten und wollten sie meist nicht zeigen, 
Sinn und Nutzen schulischer Lerninhalte war ihnen ab-
handen gekommen, sie waren perspektivlos und desori-
entiert. Sie störten den Unterricht oder saßen passiv die 
Zeit ab, sie schwänzten einzelne, besonders ungeliebte 

Unterrichtsfächer oder blieben ganz weg. Sie waren die 
„Klassenkasper“, auch manchmal die Außenseiter. Sie 
fielen unangenehm auf und waren bisweilen gewalttä-
tig, sie konnten aber auch höflich und charmant sein. 
In den Außenkontakten durch Betriebspraktika oder in 
Vereinen schienen sie manchmal wie „ausgewechselt“. 
Die „Auszeitler“ wurden von Anfang an in die Arbeits- 
und Produktionsprozesse der Produktionsschule ein-
bezogen. Gemeinsam mit den anderen Jugendlichen 
an den Produktionsschulen haben sie echte Produkte 
und Dienstleistungen für echte Kunden erbracht. Da-
für mussten auch sie als die „Kleinen“ Verantwortung 
mit übernehmen. Als Teil eines Arbeits- und Lernteams 
hatten sie dieselben Regeln einzuhalten wie alle, z.B. 
Pünktlichkeit und regelmäßige Mitarbeit gehörten dazu. 
Sie machten vielfach die für sie neue Erfahrung, dass 
in der praktischen Arbeit neben praktischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auch theoretische Kenntnisse Im Rech-
nen und Lesen unverzichtbar sind.  
Die Ergebnisse des Modellprojekts, das intern fachlich 
eng begleitet und extern durch die Helmut-Schmidt-
Universität (Universität der Bundeswehr, Fachgebiet 
Berufsbildung) evaluiert wurde, zeigen erste Effekte 
dieses praxis- und produktionsorientierten Ansatzes: 
Von den 63 „Auszeitlern“ haben 86 Prozent das Ange-
bot angenommen: Bei diesen Schülerinnen und Schü-
lern betrug im Durchschnitt die tägliche Anwesenheits-
quote zwischen 80 und 100 Prozent. In Bereichen, wie 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung am Arbeits-
platz, Arbeitsgüte, Durchhaltevermögen, Lernbereit-
schaft, Selbstständigkeit, Sprachvermögen, ist im Ver-
lauf der „Auszeit“ bei der überwiegenden Mehrheit ein 
deutlicher Kompetenzzuwachs zu verzeichnen. Insbe-
sondere die Entwicklung in den sogenannten „Schlüs-
selkompetenzen“ führte zu einem „Nebeneffekt“: Fünf 
der Schülerinnen und Schüler, die die „Auszeit“ bis zum 
Schuljahresende 2011/12 genutzt haben, sind direkt im 
Anschluss in Ausbildung oder in ein Beschäftigungsver-
hältnis übergegangen.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse 
besteht Einigkeit darin, dass für die betreffenden Schü-
lerinnen und Schüler der Sekundarstufe I die „Auszeit“ 
ein sinnvolles Angebot darstellt. Das „Auszeit“-Modell 
soll daher auch im kommenden Schuljahr 2012/13 fort-
gesetzt werden. Es hat sich nicht nur als intervenieren-
des, zur Bekämpfung von Schulabsentismus/Schulver-
weigerung, sondern auch als präventives Instrument 
gut bewährt. 

Verfahrensfragen

Produktionsschulen sind – wie bereits erwähnt – ein auf 
dem Freiwilligkeitsprinzip gegründetes Alternativange-
bot freier Träger zur Berufsvorbereitungsschule. Als sol-
che dienen sie nicht unmittelbar der Schulpflichterfül-
lung, sondern haben schulpflichtersetzenden Charakter. 
Dementsprechend sind sie keine Schulen im Sinne des 
Hamburgischen Schulgesetzes, so dass sie auch nicht 
unmittelbar einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
nach diesem Gesetz, wie der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung der Berufsvorbereitungsschule, unterlie-
gen. Die Förderung der Produktionsschulen richtet sich 
nach §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung und den 
dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
Zur Sicherung der Schulpflichterfüllung findet an allen 
Stadtteilschulen und Berufsvorbereitungsschulen eine 
Zugangssteuerung statt. Die Produktionsschulen sind 
ihrerseits mit den berufsbildenden Schulen und den ab-
gebenden Stadtteil- und Förderschulen bezirklich ver-
netzt, um über ihre Angebote zu informieren und bei 
Bedarf ein Beratungsangebot für die Schülerinnen und 
Schüler machen zu können. Über diese Vernetzung und 
mit Hilfe der abgestimmten Bedarfsplanung der Behör-
de für Schule und Berufsbildung sind die Produktions-
schulen eingebunden in die Bedarfs- und Zugangssteue-
rung. Damit wird in der Regel erreicht, dass das Angebot 
der Produktionsschulen ausgelastet ist. Hinzuweisen ist 
in diesem Zusammenhang darauf, dass beispielsweise 
Berufsvorbereitungsschulen als ein der Schulpflichter-
füllung unmittelbar dienendes Angebot einen ihnen zu-
gewiesenen Schüler aufnehmen müssen, während die 
Produktionsschulen als lediglich schulpflichtersetzen-
des Angebot die Möglichkeit haben, einem Jugendli-
chen die Aufnahme zu verweigern.

Produktionsschulen: auch ein Blick über die 
Hamburger Grenzen hinaus

Die Erfahrungen der ersten Produktionsschuljahre in 
Hamburg zeigen, dass die Produktionsschulen nicht als 
Parallelsystem zu bestehenden schulischen berufsvor-
bereitenden Maßnahmen zu verstehen sind, sondern 
ein originäres Unterstützungs-, Bildungs- und Quali-
fizierungsangebot bilden. Produktionsschulen bieten 
„unschulische“ Strukturen und Lernarrangements, eine 
transparente und überschaubare Lernumgebung sowie 
betriebsähnliche, an den Aufträgen realer Kunden aus-
gerichtete Strukturen (mit leistungsbezogenem Produk-
tionsschulgeld, Urlaub etc.).

Dass sich Produktionsschulen in Hamburg zum Struktur-
element am Übergang Schule – Beruf entwickelt haben, 
war kein „Selbstläufer“. Wie alle grundlegend neuen 
Angebote brauchten auch die Produktionsschulen eine 
angemessene Aufbauphase, um sich in das bestehende 
Gesamtsystem geschmeidig einzupassen. Dementspre-
chend zeigten gerade die ersten beiden Betriebsjahre 
2009 – 2011, dass die Aufbau- und Konsolidierungspro-
zesse durch hohen Erfolgs- und Erwartungsdruck ge-
zeichnet waren. 
Auch außerhalb von Hamburg gewinnt der Produktions-
schulgedanke an Bedeutung. So haben die Landesregie-
rungen in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-
Holstein66 den Betrieb von Produktionsschulen in ihre 
Koalitionsvereinbarungen aufgenommen und in Nord-
rhein-Westfalen enthält die Koalitionsvereinbarung im-
merhin einen entsprechenden Prüfpunkt. Seit Novem-
ber 2009 arbeitet die Freie und Hansestadt Hamburg 
als ständiger Gast am „Runden Tisch Produktionsschu-
len Neue Länder“ (koordiniert und finanziert durch das 
Bundesministerium des Inneren) mit. Ziele dieser län-
derübergreifenden, inzwischen über die Neuen Länder 
hinausreichende Zusammenarbeit sind: Abstimmungen 
über Strategien für rechtliche und finanzielle Absiche-
rung von Produktionsschulen; gegenseitige Berichter-
stattung/ Austausch über Stand und Aktivitäten zu Pro-
duktionsschulen in den einzelnen Bundesländern.

Hamburger Ausbildungsmodell (HAM)
Das „Hamburger Ausbildungsmodell“ mit der einjähri-
gen Berufsqualifizierung (BQ) ist für schulpflichtige Ju-
gendliche konzipiert worden, die trotz erlangter Aus-
bildungsreife keinen betrieblichen Ausbildungsplatz 
erhalten haben. Ziel der BQ ist es, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern binnen eines Jahres den Übergang in 
eine betriebliche Berufsausbildung zu ermöglichen – 
wenige Tage oder Wochen nach dem Beginn der BQ- 
Ausbildung, zum Halbjahreswechsel oder zum Ende des 
Schuljahres. Dabei soll eine Anerkennung von Ausbil-
dungszeiten angestrebt werden.

66 Die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern arbeiten seit 2010 länderübergreifend 
im „Norddeutschen Verbund Produktionsschulen“ zum 
Thema Produktionsschulen zusammen – mit dem Ziel der 
systematischen Weiterentwicklung der Produktionsschulen, 
aber auch Abstimmung über gemeinsame Strategien zur 
dauerhaften Finanzierung und Etablierung („Eckpunkte für die 
Produktionsschulentwicklung in Norddeutschland. Gemeinsames 
Papier der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 
und der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom Oktober 2010).
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Schließt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die BQ 
erfolgreich ab, erreicht aber nicht den Abschluss ei-
nes Berufsausbildungsvertrags mit einem Betrieb, dann 
wird der Absolventin bzw. dem Absolventen eine träger-
gestützte Berufsausbildung im Rahmen des Hamburger 
Ausbildungsmodells mit dem Eintritt in das zweite Aus-
bildungsjahr angeboten. 
Die Ausbildung in der BQ umfasst die Lehr- und Lernin-
halte des ersten Ausbildungsjahres des jeweilig ange-
botenen Berufs, auch um die Anrechnungsfähigkeit auf 
eine (betriebliche) Fortsetzungsausbildung zu ermögli-
chen. Dabei deckt die berufsbildende Schule in erster 
Linie den schulischen Teil der Berufsausbildung ab; in 
Handwerksberufen kann sie darüber hinaus – in Ab-
sprache mit den Innungen – auch die den betrieblichen 
Ausbildungsteil ergänzenden überbetrieblichen Lehr-
lingsunterweisungen in schulischen Werkstätten oder 
Praxisräumen durchführen. Kooperierende Betriebe 
stellen in den betrieblichen Lern- und Ausbildungspha-
sen die Vermittlung der Ausbildungsinhalte nach Ausbil-
dungsrahmenplan sicher. 
Die Ausbildung beginnt mit einer mehrwöchigen Un-
terrichtphase in der berufsbildenden Schule. In dieser 
Phase werden die BQ-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 
einerseits auf das Lernen und Arbeiten im Betrieb vor-
bereitet, andererseits erfolgt das sogenannte Matching 
zwischen dem oder der Jugendlichen und dem Betrieb. 
Nach dieser ersten schulischen Phase lernen die Ju-
gendlichen im ersten Halbjahr an ein bis zwei Wochen-
tagen in der Schule und im Übrigen in einem Betrieb. Im 
zweiten Halbjahr nehmen sie dann weiterhin am regu-
lären Unterricht der berufsbildenden Schule teil, lernen 
im Betrieb und je nach Ausbildungsberuf in schulischen 
Räumen zur Vermittlung beruflicher Praxis. Die schuli-
schen und betrieblichen Lern- und Ausbildungsphasen 
können auch in Blockform durchgeführt werden.
Die Auswahl der anzubietenden Ausbildungsberufe 
trifft das Hamburger Institut für Berufliche Bildung jähr-
lich neu nach Anhörung der Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration, der Agentur für Arbeit Ham-
burg und des Landesausschusses für Berufsbildung. Die 
Entscheidung über das Angebot einer Berufsausbildung 
und die Zahl der BQ-Schulplätze berücksichtigt die Eig-
nung eines Berufs für die Zielgruppe, die Relation der 
Gesamtzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
in einem Ausbildungsberuf zur Zahl der öffentlich ge-
förderten Ausbildungsplätze, die Arbeitsmarktrelevanz 
des Berufs, die Übergangschancen aus der BQ in eine 

betriebliche Berufsausbildung, die personellen, räum-
lichen, fachspezifischen Gegebenheiten in der für den 
Beruf zuständigen Schule sowie die verfügbare Zahl 
der betrieblichen Kooperationspartner im jeweiligen 
Ausbildungsberuf.
Jugendliche oder junge Erwachsene bis zum 20. Le-
bensjahr können sich bei der zuständigen berufsbilden-
den Schule auf einen BQ-Platz im angebotenen Beruf 
bewerben. Dabei müssen sie nachweisen, dass sie die 
Berufswahlentscheidung oder die Entscheidung für das 
Berufsfeld des angebotenen Berufs getroffen haben, für 
die gewählte Berufsausbildung geeignet sind und sich 
trotz intensiver Bemühungen erfolglos auf eine duale 
Berufsausbildung in einem Betrieb beworben haben. 
Die BQ-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sind – da es 
sich um eine schulische Ausbildung in der Schulform 
Berufsfachschule handelt – formal gesehen Schülerin-
nen und Schüler. Dementsprechend erhalten sie in der 
BQ keine Ausbildungsvergütung, wohl aber in einem 
Fortsetzungsausbildungsverhältnis bei einem Betrieb 
oder Träger. 
Die Erprobung der BQ erfolgte im Rahmen der Pilotie-
rung im Schuljahr 2010/11 an der Staatlichen Gewer-
beschule Stahl- und Maschinenbau (G 1) mit dem Be-
ruf Metallbauer/in und der Staatlichen Gewerbeschule 
Gastronomie und Ernährung (G 11) für Berufe in der 
Gastronomie und Hotellerie in jeweils einer Lerngrup-
pe. Aus den Erfahrungen dieser Erprobung wurde die 
BQ zum Schuljahr 2011/12 an sieben berufsbildenden 
Schulen mit insgesamt zwölf Berufen eingeführt. Grund-
lage bildete dafür die im Sommer 2011 beschlossenen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der teilqualifizieren-
den Berufsfachschule Berufsqualifizierung (APO-BQ).
Von insgesamt 106 BQ-Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern im Schuljahr 2011/12 haben 81 BQ-Teilnehmerin-
nen und -Teilnehmer (entsprechend 76,4 Prozent) einen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 73 oder rd. 90 Pro-
zent der Ausbildungsübergängerinnen und -übergänger 
konnten eine ungeförderte Berufsausbildung in einem 
Wirtschaftsunternehmen aufnehmen, und zwar 66 (ent-
sprechend 81,5 Prozent) im gewählten BQ-Beruf; in 27 
Fällen (entsprechend einem Drittel) mit einer Anrech-
nung von Ausbildungszeiten. Sieben weitere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer schlossen einen Ausbildungs-
vertrag mit einem Unternehmen in einem anderen Beruf 
ab, einige davon in einem anderen Bundesland. Acht 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen zum Septem-
ber 2012 eine trägergestützte Berufsausbildung auf. 

Die BQ in Kooperation mit Betrieben wird weiter aus-
gebaut. Für das neue Schuljahr 2012/13 stehen in 17 
berufsbildenden Schulen rund 400 BQ-Plätze in 24 Aus-
bildungsberufen zur Verfügung - einschließlich der Aus-
bildung zum Altenpfleger und zur Altenpflegerin, die 
zum 1. Februar 2013 beginnt. Zum 15. August 2012 wa-
ren 174 der BQ-Plätze besetzt.
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Bilanz: Ausbildungssituation 
2011 günstig wie im
Rekordjahr 2010     
Nach ihrer (negativen) Fehlprognose bezüglich der 
Entwicklung der Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge im Jahre 201067,  hat die Bundes-
regierung für das Folgejahr 2011 zu dieser Zahl keine 
Einschätzungen abgegeben, sondern nur vorausgesagt, 
dass sich der Ausbildungsmarkt im wesentlichen demo-
grafiebedingt weiter entspannen werde.68 Da sich die 
Wirtschaftslage seinerzeit stabilisiert hatte, hat sich 
tatsächlich eine günstige Entwicklung auf dem deut-
schen Ausbildungsmarkt eingestellt: Die Zahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge konnte gegen-
über 2010 nochmals gesteigert werden (um 1,8 Prozent 
auf 570.140). Aus dem Rückgang der Zahl von Schul-
abgängerinnen und -abgängern folgert die Bundesre-
gierung einen spürbar zunehmenden Wettbewerb um 
die Schulabgänger und Schulabgängerinnen, was deren 
Marktposition und Auswahlmöglichkeiten stärke. Die-
se Bewertung bedarf – wie die Bundesregierung selbst 
einräumt – trotz der rückläufigen Zahlen von Altbewer-
berinnen und -bewerbern sowie  junger Menschen, die 
im „Übergangsbereich“ versorgt werden, einer differen-
zierten Betrachtung. Dabei sind nicht nur regionale Un-
wuchten in den Blick zu nehmen, sondern auch perso-
nenbezogene Besonderheiten. Diese scheinen vor dem 
Hintergrund der immer lauter geführten Debatte um 
einen Fachkräftemangel neuerdings wieder aus dem 
Blickfeld zu geraten, obwohl bei einer Anzahl von noch 
immer 175.000 Altbewerberinnen und -bewerbern so-
wie von mehr als 300.000 Jugendlichen, die im Über-
gangsbereich betreut werden müssen, nach wie vor 
dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Dabei genügt 
nicht die Feststellung, dass es noch eine große Zahl jun-
ger Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Überwin-
dung von Schwierigkeiten beim Übergang in eine be-
rufliche Ausbildung gebe. Vielmehr muss u.a. geklärt 
werden, aus welchen Gründen es (noch) nicht gelingt, 
beide marktrelevanten Zahlen (die der unversorgten Be-
werber bzw. Bewerberinnen und die der nicht besetzten 
Ausbildungsstellen) deutlich zu senken, um zu einem 
ausgeglichenen und damit wirklich entspannten Ausbil-
dungsmarkt zu gelangen. 

67 Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2010, S. 27 f.
68 Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 32 f.

Zusammengefasst sind für die Ausbildungssituation in 
Deutschland folgende Feststellungen zu treffen: Ob-
wohl sich aufgrund der demografischen Entwicklung 
die Nachfrage – regional höchst unterschiedlich – ab-
geschwächt hat, konnte die Zahl der abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge bundesweit leicht gesteigert wer-
den; allerdings hat sich auch die Zahl der nicht besetz-
ten Ausbildungsstellen erhöht. Während sich die Lage 
für die ausbildende Wirtschaft demnach allmählich ver-
schlechtert, hat sich die Marktlage jedenfalls für einen 
Teil der Jugendlichen gegenüber dem Vorjahr verbes-
sert. Die Betriebe werden somit auch in Zukunft gehal-
ten sein, ihre Rekrutierungsstrategien anzupassen und 
in Zeiten des demografischen Wandels attraktive Aus-
bildungs- und Arbeitsverhältnisse für die Fachkräfte von 
Morgen zu schaffen.
In Hamburg hat sich die Ausbildungslage erneut erfreu-
lich entwickelt, teilweise sogar noch besser als im Bun-
desdurchschnitt. So konnte die Anzahl der neu einge-
tragenen Ausbildungsverträge um knapp 534 oder 3,7 
Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Dies 
ist umso beachtlicher, als im Jahre 2010 der Sonderfak-
tor des Sofortprogramms mit immerhin 500 zusätzlichen 
Ausbildungsverträgen wirksam geworden war. Betrach-
tet man allein die betrieblichen Ausbildungsverhältnis-
se, dann ist die Steigerungsrate für Hamburg deutlich 
höher und im Bundesvergleich führend: Diese beträgt 
888 Ausbildungsverhältnisse oder 6,7 Prozent mehr als 
im Vorjahr (von 13.182 auf 14.070). Das betriebliche 
Ausbildungsengagement ist damit in Hamburg ungebro-
chen stark ausgeprägt. 
Der Anstieg der Neueintritte in eine duale Ausbildung 
korrespondiert mit einem Rückgang der Anfängerzahlen 
in den (nicht vollqualifizierenden) Bildungsgängen der 
berufsbildenden Schulen. Dies ist weitgehend auf den 
Rückgang der Neueintritte in das Angebot der teilqua-
lifizierenden Berufsfachschule und der Berufsvorberei-
tungsschule (Teilzeit) zurückzuführen, während sich die 
Schülerzahl in der Berufsvorbereitungsschule (Vollzeit) 
kaum verändert hat und weiterhin hoch ist. 
Während sich die Zahl der Neueintritte in die vollqua-
lifizierenden Berufsfachschulen nur geringfügig um 57 
Schülerinnen und Schüler (von 1.794 in 2010 auf 1.737 
in 2011) verringert hat, hat sich die Zahl der Neueintrit-
te in die Erzieherausbildung erneut erhöht, und zwar um 
124 Schülerinnen und Schüler (von 684 in 2010 auf 808 
in 2010) oder um über 18 Prozent, was vor dem Hinter-
grund der vorhandenen Nachfrage nach Fachkräften in 
diesem Bereich zu begrüßen ist. 

69 Um möglichst viele Anfängerinnen und Anfänger zu erfassen, 
werden nach dem Vorbild des Nationalen Bildungsbericht 
2006 alle verfügbaren Zahlen des in folgende drei Teilsysteme 
unterteilten  Ausbildungsbereichs einbezogen: das duale 
System (hier: die Berufsschulen), das Schulberufssystem (hier: 
die vollqualifizierenden Berufsfachschulen und die Schulen des 
Gesundheitswesens) sowie das berufliche Übergangssystem 
(hier: die teilqualifizierenden Berufsfachschulen und die 
Berufsvorbereitungsschulen).
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 – Berufsschule (Duale Ausbildung) 11.450 12.273 12.035 13.015 14.225 14.785 13.299 14.092 14.052

 – Berufsfachschule vollqualifizierend 
und Fachschule für Erzieherinnen* 2.429 2.801 3.017 3.049 2.728 2.597 2.733 2.478 2.545

– Schulen des Gesundheitswesens 852 932 819 821 894 1.274 1.369 1.347 1.524

– Berufsfachschule teilqualifizierend 4.567 4.891 4.548 3.459 3.364 3.162 2.862 2.494 2.072

– Berufsvorbereitungsschule 
(Teil-und Vollzeit) 4.567 4.252 4.618 4.344 3.989 3.695 3.490 3.422 2.862

– Berufliche Gymnasien 1.161 1.089 1.085 1.110 1.081 1.188 1.220 1.052 1.037
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ABBILDUNG 19: 

Anfängerinnen und Anfänger (ohne Wiederholende) an staatlichen berufsbildenden Schulen und Schulen 
des Gesundheitswesens Hamburgs 2003 bis 201169

Angesichts der dortigen Fachkräftesituation ist die 
Ausbildungsentwicklung in den Schulen des Gesund-
heitswesens besonders erfreulich: Seit dem Schuljahr 
2006/07 sind die Schülerzahlen kontinuierlich gestie-
gen. Im Schuljahr 2011/12 ist ein kräftiges Plus von 177 
Auszubildenden (plus 13,1 Prozent) gegenüber dem Vor-
jahr zu verzeichnen. Insgesamt befinden sich derzeit 893 
Schülerinnen und Schüler in der Altenpflegeausbildung 
(174 staatlich, 696 privat). Zurückgegangen ist die Zahl 
der Anfängerinnen und Anfänger in der Gesundheits- 
und Pflegeassistenz: Im Ausbildungsjahr 2011/12 ver-
zeichnete die zuständige Stelle 122 neu abgeschlosse-
ne Ausbildungsverträge und damit 52 oder 24,7 Prozent 
weniger als zum Vorjahresstichtag.69 
 

* Der Wert für 2009 wurde korrigiert. Abweichende Angabe zum Ausbildungs-
report 2010.

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung, Statistikamt Nord und eigene 
Berechnungen
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Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen der all-
gemeinbildenden Schulen, die die Fachhochschul- oder 
Hochschulreife erreicht haben, ist gegenüber dem Refe-
renzjahr 2009 erneut gestiegen und liegt nunmehr bei 
53,8 Prozent, während der Absolventenanteil, der das 
System ohne Hauptschulabschluss verlässt, erneut ge-
sunken ist (von 7,8 Prozent in 2009 auf 7,0 Prozent in 
2010).70 Dennoch verlassen noch immer zu viele junge 
Menschen das allgemeinbildende Schulwesen, ohne 
(hinreichend) auf die gestiegenen Anforderungen einer 
Berufsausbildung vorbereitet zu sein.
Der von der Hamburger Wirtschaft in den Vorjahren be-
klagte Rückgang bei den Ausbildungsanfängerinnen und 
-anfängern, die ihren Schulabschluss nicht in Hamburg 
erworben haben, hat eine Trendumkehr erfahren (Stei-
gerung um zwei Prozentpunkte auf 42,4 Prozent). Der 
befürchtete und tatsächlich auch eingetretene (demo-
grafiebedingte) Rückgang an Ausbildungsstarterinnen 
und -startern aus Mecklenburg-Vorpommern ist, wie 
oben dargestellt, vor allem aufgrund der Steigerungs-
raten der Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger aus 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen mehr als kom-
pensiert worden. Dabei hat – nach den so nicht erwar-
teten Erfahrungen mit dem doppelten Abiturjahrgang 
2010 in Hamburg wenig überraschend – der Doppela-
biturjahrgang 2011 in Niedersachsen keinen signifikan-
ten Niederschlag auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt 
gefunden.71

Ungewiss ist die weitere Entwicklung der Ausbildungs-
situation in Deutschland, und damit auch in Hamburg. 
Niemand kann vorhersagen, inwieweit und wie lange 
die Euro-Schuldenkrise noch die wirtschaftliche Ent-
wicklung nicht nur in Deutschland nachhaltig beeinflus-
sen wird. Die Auswirkungen der labilen konjunkturellen 
Entwicklung der Wirtschaft zeigen sich erfahrungsge-
mäß stets mit Verzögerung auf dem Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt. Für die Hamburger Situation werden da-
bei die Hafenwirtschaft und die Luftfahrtindustrie eine 
maßgebliche Rolle spielen. Zwar sind in Hamburg selbst 
in den nächsten Jahren aufgrund geburtenschwacher 
Jahrgänge keine signifikant rückläufigen Schulabgangs-
zahlen zu erwarten, wohl aber in den Nachbarländern, 
sodass der Anteil der Auszubildenden in Hamburg, die 
ihren Schulabschluss außerhalb Hamburgs erworben 

70 Das Jahr 2010 ist wegen des Doppelabiturjahrgangs in diesem 
Jahr für eine Vergleichsbetrachtung ungeeignet; daher wird als 
Referenzjahr (bzw. Vergleichsjahr) das Jahr 2009 herangezogen.

71 Zum doppelten Abiturjahrgang 2010 in Hamburg ist im 
Ausbildungsreport 2010, S. 62 ff., ausführlich berichtet worden.

haben, mittelfristig sinken könnte. Auch können die 
Auswirkungen der Hamburger Reformanstrengungen 
am Übergang Schule – Beruf auf den Ausbildungsmarkt 
noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. 
Der Konsens von Behörden, Wirtschaft, Kammern und 
Gewerkschaften zur Tatsache, dass schon allein wegen 
des steigenden Fachkräftebedarfs auch in der Hambur-
ger Wirtschaft alles getan werden muss, um möglichst 
viele Hamburger Jugendliche in Ausbildung und Be-
schäftigung zu integrieren, hat nach wie vor Bestand. 
Gleiches gilt für die konsensual mit den Sozialparteien 
im Aktionsbündnis für Bildung und Beschäftigung initi-
ierten Reformvorhaben am Übergang Schule – Beruf, 
die dringend benötigt werden, um möglichst allen Ham-
burger Jugendlichen die Eintrittskarte in eine erfolgrei-
che Berufsausbildung zu gewähren. Die Reformschritte 
werden daher konsequent weiterverfolgt. Aber auch die 
von der Stadt finanzierten Programme und Förderanreize 
leisten einen wichtigen Beitrag, um die Ressource der 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger für die berufli-
che Qualifizierung möglichst vollständig zu erschließen 
(siehe oben Abschnitt „Aus Landesmitteln finanzierte 
Berufsausbildung“). 

Die finanzielle Förderung von 284 neuen betrieblichen 
Ausbildungsverhältnissen für benachteiligte Jugendli-
che und das Angebot an trägergestützten Ausbildungs-
plätzen für benachteiligte Jugendliche im Hamburger 
Ausbildungsplatzprogramm (HAP) und der Jugendbe-
rufshilfe mit insgesamt 328 Plätzen haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass eine erfreulich große Zahl von 
benachteiligten Jugendlichen in ein duales Ausbil-
dungsverhältnis eintreten konnte. Demgegenüber ist 
das Programm zur Förderung von Ausbildungsplätzen im 
Ausbildungsverbund auch im Jahre 2010 mit nur 14 ge-
förderten Plätzen von der Hamburger Wirtschaft nur im 
bescheidenen Rahmen in Anspruch genommen worden. 
Auch im Jahre 2011 konnten die in den Produktinfor-
mationen im aktuellen Haushaltsplan wiedergegebenen 
Zielzahlen für berufliche Maßnahmen erreicht, zum Teil 
sogar übertroffen werden, wie die nachfolgende Über-
sicht ausweist:

TABELLE 16: 

Angebote bzw. geförderte Plätze in den von der Be-
hörde für Schule und Berufsbildung finanzierten Pro-
grammen im Jahre 201172

Maßnahme Ist-Zahl 2011

Jugendberufshilfe (Neuangebot) 272

Ausbildungsplätze im Hamburger Ausbil-
dungsprogramm (Neuangebot) 256

Förderung von Ausbildungsplätzen für Be-
nachteiligte und in Verbundform 300

QuAS72 184

Produktionsschulen 382

Quelle:  Behörde für Schule und Berufsbildung

Für die 2011 neu begonnenen außerschulischen Berufs-
bildungsmaßnahmen wurden rd. 18,1 Mio. Euro aufge-
wendet. Davon entfallen allein knapp 10 Mio. Euro auf 
die Einrichtung von neuen außerbetrieblichen Ausbil-
dungsplätzen. Weitere Einzelheiten können der Anlage 
„Plätze und Bewilligungen“ entnommen werden.

72 Das Programm QuAS wird vor dem Hintergrund der Neugestaltung 
der schulischen Berufsvorbereitung auf AV dual zurzeit 
umgestellt. Es ist zu erwarten, dass QuAS wieder die Bedeutung 
der vergangenen Jahre erlangen wird, was maßgeblich von der 
Entwicklung in der täglichen Praxis vor Ort abhängt.  
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Aktuelle 
bildungspolitische Themen

Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen

Das Berufsqualifikations- 
anerkennungsgesetz des Bundes

Bereits im Ausbildungsreport 2011 wurde auf die inte-
grations- und arbeitsmarktpolitisch fragwürdige Situati-
on hingewiesen, dass Menschen mit einer im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation in Deutschland keine 
qualifikationsadäquate Beschäftigung ausüben konn-
ten, weil es für sie keine Möglichkeiten gab, ihre er-
worbenen Qualifikationen unter Beweis zu stellen bzw. 
formell als gleichwertig anerkennen zu lassen. Die Si-
tuation bei der Feststellung berufsrelevanter Kompe-
tenzen und der Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse war vielmehr gekennzeichnet durch eine große 
Unübersichtlichkeit hinsichtlich der Verfahren und der 
zuständigen Stellen, das Fehlen einheitlicher Kriterien 
für die Bewertungs- und Entscheidungsverfahren der 
unterschiedlichen Akteure und eine fehlende bundes-
weite Verbindlichkeit von Entscheidungen und Gutach-
ten sowie fehlende Rechtsansprüche für eine beträcht-
liche Zahl von Menschen, die ihr Studium oder ihre 
Ausbildung im Ausland absolviert oder dort in ihrem ge-
lernten Beruf gearbeitet haben und nun in Deutschland 
eine ausbildungsadäquate Beschäftigung suchen.
Erst der demografische Wandel und der damit im Zu-
sammenhang stehende sektorale Mangel an qualifizier-
ten Fachkräften bewirkten ein Umdenken in der Politik. 
Eine Gesetzesinitiative des damaligen Bundesarbeits-
ministers Olaf Scholz aus dem Jahr 2009 ist zunächst 
nicht weiterverfolgt worden, wurde aber im Grundsatz 
Anfang 2011 wieder aufgegriffen und mündete in das 
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I, S. 2515), das am 1. April 
2012 in Kraft getreten ist. Dessen Artikel 1, das Gesetz 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufs-
qualifikationen (BQFG), gewährt erstmals für alle Per-
sonengruppen einen allgemeinen Anspruch auf eine 
individuelle Prüfung der Gleichwertigkeit von ausländi-
schen Berufsqualifikationen mit inländischen Referenz-
qualifikationen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, 
da dies in der Öffentlichkeit nicht immer deutlich ge-
worden ist, dass sich in materieller Hinsicht nicht viel 

ändert: Ob die Gleichwertigkeit einer ausländischen 
Berufsqualifikation ausgesprochen werden kann, rich-
tet sich nach dem jeweiligen Fachrecht des deutschen 
Referenzberufs. Um die Anerkennungschancen zu erhö-
hen, ist es daher wichtig, dass Antragsteller und An-
erkennungsstelle zu Beginn des Verfahrens gemeinsam 
prüfen, welcher deutsche Beruf am ehesten passt. Al-
lerdings bestehen Verbesserungen der Anerkennungs-
situation insoweit, als die Staatsangehörigkeit des An-
tragstellers künftig ebenso wenig eine Rolle spielt wie 
sein Aufenthaltsstatus (Antragstellungen sind sogar 
vom Ausland möglich).73 Ferner wird – und das ist ein 
erwähnenswerter Meilenstein - die EU-Anerkennungs-
richtlinie RL 2005/36/EG auf Berufsqualifikationen aus 
Drittstaaten ausgedehnt. Schließlich hat die Anerken-
nungsstelle bei Vorliegen aller Voraussetzungen ihre 
Entscheidung innerhalb von drei Monaten zu treffen (gilt 
ab 1. Dezember 2012).

Die bessere Erschließung der im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen ist nicht nur unter dem Fachkräf-
teaspekt von Bedeutung, sondern zugleich ein wichti-
ger Beitrag zur nachholenden Integration der bereits 
hier lebenden Migrantinnen und Migranten und zur Ein-
gliederung von neu Zuwandernden in das Erwerbsleben 
und in die Gesellschaft. Eine bessere Nutzung auslän-
discher Berufsabschlüsse und berufsrelevanter Qualifi-
kationen setzt verbesserte gesetzliche Grundlagen, op-
timierte Verfahren sowie die gezielte Entwicklung von 
Möglichkeiten und Angeboten zur Ergänzungs- und An-
passungsqualifizierung voraus. Hieran knüpft das Bun-
desgesetz an; es regelt die Verfahren und Kriterien zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erwor-
bener Ausbildungsnachweise mit inländischen Ausbil-
dungsnachweisen. Bisher bestehende Unterschiede in 
der Behandlung verschiedener Berufs- und Personen-
gruppen werden so weit wie möglich aufgehoben und 
sowohl für im Ausland Qualifizierte als auch für Arbeit-
geber und Betriebe transparente und nachvollziehbare 
Verfahren geschaffen. 

73 Umgekehrt führt allerdings die Anerkennung eines im Ausland 
erworbenen Berufsabschlusses nicht automatisch zur Erteilung 
eines Aufenthaltstitels. Wohl aber ist die Anerkennung eines im 
Ausland erworbenen Berufsabschlusses in bestimmten Fällen 
Voraussetzung für ein Einreisevisum bzw. einen Aufenthaltstitel. 

Schaffung der rechtlichen  
Voraussetzungen auf Landesebene

Da dem Bund nur eine Regelungsbefugnis für Berufe 
zukommt, die auf Bundesrecht beruhen, sind korres-
pondierende Landesgesetze erforderlich, die die Aner-
kennungsverfahren für die landesrechtlich geregelten 
Berufe regeln.74 Senat und Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg haben zügig und in großer Einmü-
tigkeit die Voraussetzungen zur Umsetzung des Rechts-
anspruchs auf Überprüfung im Ausland erworbener Be-
rufsqualifikationen in Hamburg geschaffen. Wegen der 
arbeitsmarktpolitischen Bedeutung des Vorhabens ist 
der Gesetzentwurf den Sozialparteien sowie den Be-
rufs- und Wirtschaftskammern im Vorfeld der Parla-
mentsbefassung zur Stellungnahme zugeleitet worden. 
Hervorzuheben ist, dass alle Institutionen, die eine Stel-
lungnahme abgaben, das Gesetzesvorhaben ausdrück-
lich begrüßt haben. Auch der Landesausschuss für Be-
rufsbildung befasst sich mit dem Gesetzentwurf auf 
seiner Sitzung am 2. April 2012 und gab ein positives 
Votum ab.75  
Um eine Angleichung der Rechtsverhältnisse im Aner-
kennungsverfahren auch für landesrechtlich geregelte 
Berufe zeitnah zu erreichen, hat die Bürgerschaft das 
Hamburgische Gesetz über die Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen (HmbABQG) bereits am 14. 
Juni 2012 einstimmig – bei Enthaltung der Fraktion „Die 

74 Folgende Berufe bzw. Berufsgruppen sind betroffen: 
Lehrerin oder Lehrer (neu: Gesetz zur Umsetzung des 
Hamburgischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes für 
Lehramtsbefähigungen), Landesbeamtin oder Landesbeamter 
(Hamburgischen Beamtengesetz), Heilberufe – insbesondere 
Weiterbildungen wie z. B. Facharztausbildungen – 
(Hamburgisches Kammergesetzes für die Heilberufe), 
Lebensmittelchemikerin oder Lebensmittelchemiker 
(Lebensmittelchemiker-Gesetz), Architektin oder Architekt 
(Hamburgisches Architektengesetz), Sozialpädagogin oder 
Sozialpädagoge sowie Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 
(Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialpädagogen 
und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und 
Sozialarbeiterinnen sowie Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
der Fachschule für Sozialpädagogik und der Fachschule 
für Heilerziehungspflege), Erzieherinnen und Erzieher bzw. 
Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachschule für 
Sozialpädagogik und der Fachschule für Heilerziehungspflege), 
Dolmetscherin und Übersetzerin oder Dolmetscher und Übersetzer 
(Hamburgisches Dolmetschergesetz), Ingenieurin oder Ingenieur 
(Hamburgisches Gesetz über das Ingenieurwesen) sowie die 
Gesundheits- und Pflegeassistenz (Hamburgischen Gesetz über 
die Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassistenz).

75 Siehe Beschluss vom 2.4.2012, veröffentlicht unter www.
hamburg.de/contentblob/3361468/data/lab-beschluss-10-04.pdf

Linken“ – verabschiedet.76 Hamburg ist damit das erste 
Bundesland, das die erforderlichen Landesregelungen 
geschaffen hat, die mit Wirkung vom 1. August In Kraft 
getreten sind. 
Eine noch frühere Vorlage eines Gesetzesentwurfs war 
nicht möglich, da Hamburg – wie die übrigen Bundes-
länder auch – sich im Sinne von länderübergreifenden 
Regelungen dafür entschieden hat, zunächst in der koor-
dinierenden Arbeitsgruppe der Länder ein einheitliches 
Mustergesetz zu erarbeiten, um auf dieser Grundlage 
das Landesanerkennungsgesetz zu erstellen. Dieses 
Mustergesetz lag erst im Februar 2012 in abgestimm-
ter Form vor.
Das Hamburgische Gesetz über die Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen (HmbABQG) ergänzt 
das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 
vom 6. Dezember 2011, indem es die Verfahren und Kri-
terien zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland 
erworbener Ausbildungsnachweise mit inländischen 
Ausbildungsnachweisen regelt, die auf Landesrecht be-
ruhen. Bisher bestehende Unterschiede in der Behand-
lung verschiedener Berufs- und Personengruppen wer-
den so weit wie möglich aufgehoben und sowohl für 
im Ausland Qualifizierte als auch für Arbeitgeber und 
Betriebe transparente und nachvollziehbare Verfahren 
geschaffen.
Nach dem Vorbild des BQFG des Bundes sieht das 
Hamburgische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(HmbBQFG = Art. 1 des HmbABQG) im Interesse der 
Transparenz und Vereinfachung der entsprechenden 
Verfahren eine möglichst weitgehende Vereinheitli-
chung der Kriterien für die Bewertung im Ausland er-
worbener Ausbildungsnachweise und sonstiger Be-
rufsqualifikationen vor. Im Rahmen der Verfahren sind 
neben im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweisen 
ergänzend auch sonstige nachgewiesene Berufsqualifi-
kationen der Antragsteller (insbesondere die einschlägi-
ge Berufserfahrung) zu berücksichtigen.
Der sachliche Anwendungsbereich des HmbBQFG er-
fasst im Grundsatz alle landesrechtlich geregelten Be-
rufe, ebenso wie das BQFG des Bundes alle bundes-
rechtlich geregelten Berufe. Wie im BQFG des Bundes 
gilt das HmbBQFG nur subsidiär gegenüber fachgesetz-
lichen Regelungen. Den Fachressorts bleibt es damit un-
benommen, unmittelbar selbst Anerkennungsregeln zu 

76 Verkündet am 19.06.2012 und veröffentlicht im Hamburgischen 
Gesetz- und Verordnungsblatt 2012, S. 254 ff.
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normieren. Sieht das jeweilige Fachrecht keine spezi-
ellen Regelungen für die Feststellung der Gleichwertig-
keit von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen 
vor, gilt subsidiär das HmbBQFG. 

Anders als im BQFG des Bundes geregelt ist die Subsidi-
arität des HmbBQFG Einschränkungen unterworfen: Die 
Regelungen in den Fachgesetzen gehen nur dann dem 
HmbBQFG vor, wenn sie ausdrücklich auf das HmbBQFG 
Bezug nehmen, es also ganz oder teilweise ausschlie-
ßen und dadurch dessen Inhalt entweder vollständig 
oder teilweise durch spezielle Regelungen ersetzen. Ent-
hält dagegen ein Fachgesetz Anerkennungsregelungen, 
ohne dass auf das HmbBQFG explizit Bezug genommen 
wird, gehen die Regelungen des HmbBQFG vor. Dies gilt 
auch für Anerkennungsregelungen, die bereits zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des HmbBQFG gültig waren . 
Das  Erfordernis der Bezugnahmen auf das HmbBQFG 
im Fachrecht gewährleistet, dass es für die Anwenderin 
und Antragstellerin oder den Anwender und Antragstel-
ler klar erkennbar ist, welche Regelungen im konkreten 
Fall anwendbar sind. Damit ist das Hamburger Landes-
recht transparenter als das Bundesrecht.

Ein wichtiger Aspekt der länderübergreifenden Abstim-
mung war die Frage des Umgangs mit Anerkennungs-
entscheidungen anderer Bundesländer. Eine Lösung 
dieses Problems ist insbesondere für diejenigen Berufe 
wichtig, die es zwar in allen Bundesländern gibt, dort 
jedoch rechtlich unterschiedlich ausgestaltet sind. Dies 
betrifft unter anderem die Berufsgruppe der Lehrerinnen 
und Lehrer. Da Maßstab für die Bewertung der Gleich-
wertigkeit stets der Beruf in der Ausgestaltung des je-
weiligen Landes ist, kann anders als in bundesrechtlich 
geregelten Berufen, in denen überall in Deutschland ex-
akt dasselbe Anforderungsprofil zu erfüllen ist, in die-
sen Bereichen keine Anerkennung von im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen ausgesprochen werden, 
die bundesweite Gültigkeit hätte. Daraus wurde die 
Forderung abgeleitet, dass ein Bewerber mit einer in 
einem bestimmten Bundesland ausgesprochenen Aner-
kennung seiner ausländischen Berufsqualifikation (Bil-
dungsausländer) im Falle eines Umzugs in ein anderes 
Bundesland ein komplett neues Anerkennungsverfahren 
zu durchlaufen habe. Hamburg hat sich jedoch mit sei-
ner Position der Gleichstellung mit Bildungsinländern 

durchsetzen können.77 Eine entsprechende Regelung 
wurde in das Mustergesetz aufgenommen.

Hamburger Ergänzungen zum Bundesgesetz

Das erwähnte Bundesgesetz kann nicht in jeder Hinsicht 
überzeugen: Trotz der geplanten Verknüpfung von Be-
rufs- und Anerkennungsberatung fehlt ein umfassender 
Rechtsanspruch auf Beratung.78 Dieser ist daher in das 
Hamburgische Gesetz über die Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen (HmbABQG) aufgenommen 
worden.79 Dabei haben sich Senat und Bürgerschaft von 
folgenden Erwägungen leiten lassen: Die Vielzahl der 
unterschiedlichen Anerkennungs- bzw. Gutachterstel-
len ist selbst für Fachleute nicht zu überblicken. Der 
Hinweis des Bundes, die zuständige Stelle ließe sich 
leicht über das Internet identifizieren, greift zu kurz. 
Es genügt nicht, den Antragstellenden eine Adresse zu 
übermitteln; vielmehr benötigen sie auch Hilfestellung 
im weiteren Verfahren – und zwar durch eine neutra-
le Beratungsstelle, die mit der entsprechenden Exper-
tise ausgestattet ist. Die neutrale Beratung ist auch 
deswegen so wichtig, weil sie im Falle sog. reglemen-
tierter Berufe sicherstellt, dass die Wahlentscheidung 
des Antragstellers, für welchen deutschen Referenzbe-
ruf die Anerkennung angestrebt werden soll, nicht von 
der Anerkennungsstelle vorgenommen wird, sondern 
ausschließlich nach Prüfung der mitgebrachten auslän-
dischen Berufsqualifikationen getroffen werden kann. 
Hinzu tritt, dass eine qualifizierte Beratung im Vorfeld 
einer Antragstellung dazu beiträgt, das eigentliche An-
tragsverfahren abzukürzen. So kann gewährleistet wer-

77 Ein Beispiel: Wessen ausländische Berufsqualifikation im 
Bundesland Hamburg als gleichwertig mit der Hamburger 
Lehramtsbefähigung anerkannt worden ist, wird im Falle eines 
Umzugs in ein anderes Bundesland genauso gestellt, wie ein 
Lehrer, der seine Lehramtsbefähigung in Hamburg erworben hat; 
m.a.W.: ersterem darf zur Anpassung bzw. Nachqualifizierung 
nicht mehr abverlangt werden als letzterem.

78 Die Bundesregierung hat zwar erklärt, dass die Bundesagentur 
für Arbeit im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Verbesserung 
des Zugangs von ausländischen Fachkräften zum deutschen 
Arbeitsmarkt eintreten und hierfür eine einheitliche und 
hinsichtlich der Erfordernisse des Anerkennungsgesetzes 
sachgerechte Anwendung des gesetzlichen Anspruchs auf 
arbeitsmarktliche Beratung nach § 29 SGB III sicherstellen 
soll. Darüber hinaus hat die Bundesregierung zugesagt, ein 
bundesweit flächendeckendes Netz von Anlaufstellen zur 
Erstinformation von Anerkennungssuchenden einrichten zu 
wollen. Ob und wann dies realisiert wird, ist jedoch noch offen.  

79 Selbstverständlich sind die Beratungsleistungen für den 
Antragstellenden gebührenfrei.

den, dass bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung alle 
notwendigen Unterlagen in der erforderlichen Form (z.B. 
in beglaubigter Übersetzung) beigebracht sind. Dies er-
leichtert auch die Arbeit der Anerkennungsstellen. 
Die Bundesregierung hat einiges auf den Weg gebracht, 
um die Informationsmöglichkeiten über das neue An-
erkennungsverfahren zu verbessern. Hierzu zählen der 
vom BMWi geförderte Aufbau eines Informationsportals 
über ausländische Berufsqualifikationen (www.bq-por-
tal.de) und das vom BMBF geförderte Projekt PROTOTY-
PING, das vom Westdeutschen Handwerkskammertag 
durchgeführt und bildungspolitisch vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) gesteuert wird (www.
handwerk-nrw.de/prototyping-online). Hilfreich ist bei 
der Identifikation der zuständigen Stelle auch das In-
formationsportal des Bundes (www.anerkennung-in-
deutschland.de). Diese Angebote können aber eine qua-
lifizierte Beratung einer neutralen Stelle nicht ersetzen, 
wohl aber ergänzen.
Ferner lässt das neue Bundesgesetz offen, ob und in 
welcher Höhe für das Anerkennungsverfahren Gebüh-
ren erhoben werden sollen. Für Teilbereiche (z.B. bei 
Nachdiplomierungen) sind schwer abschätzbare An-
tragswellen aus dem Ausland nicht ausgeschlossen: 
Um dies abzufedern, ist der Vorschlag gemacht wor-
den, auf allgemeines Gebührenrecht zurückzugreifen 
und die Gebühren für das Verfahren als Vorschuss oder 
Sicherheitsleistung zu verlangen. Eine Gebührenrege-
lung, die die Verfahrenskosten etc. vollständig auf die 
Antragstellerin bzw. den Antragsteller abwälzt, könnte 
wegen ihres Abschreckungscharakters dem bereits ge-
nannten Kernziel des Gesetzes zuwiderlaufen, wonach 
vor allem im Interesse der Wirtschaft das Potenzial der 
im Ausland qualifizierten Menschen ausgeschöpft wer-
den soll, um den Fachkräftebedarf decken zu können. 
Hamburg setzt sich daher dafür ein, dass die Gebüh-
ren für Antragstellende so bemessen werden, dass sie 
den Gesetzeszielen gerecht werden. Gleichzeitig sollten 
möglichst bundesweit einheitliche Gebührenregelungen 
abgestimmt werden, um überall die gleichen Bedingun-
gen zu erreichen und einen Gebührentourismus zu ver-
meiden. Im länderübergreifenden Abstimmungsprozess 
hat sich eine qualifizierte Mehrheit der Bundesländer 
dem Hamburger Vorschlag angeschlossen, die Gebüh-
renobergrenze auf 600 Euro festzusetzen, zumal diese 
betragsmäßig den Gebührensätzen entspricht, die die 
Handwerkskammer Hamburg (max. 600 Euro) und die 

zentrale Anerkennungsstelle „Foreign Skills Approval“ 
(FOSA) der Industrie- und Handelskammern (max. 600 
Euro) für die Durchführung eines Anerkennungsverfah-
rens erheben. Die Abstimmung der Länder ist noch nicht 
abgeschlossen. Hamburg setzt sich daher weiterhin für 
eine länderübergreifende Vereinbarung über eine bun-
desweit einheitliche Höchstgebühr ein, die den Gebüh-
rensätzen der Kammern entspricht. 
Das HmbABQG enthält vorsorglich in seinem Art. 2 eine 
Verordnungsermächtigung, die es dem Senat ermög-
licht, entweder eine eigene Gebührenregelung für den 
Bereich der Anerkennung von Berufsqualifikationen zu 
schaffen oder die angestrebte ländereinheitliche Rege-
lung ohne erneutes Gesetzgebungsverfahren in ham-
burgisches Recht umzusetzen. Der Anwendungsbereich 
umfasst alle Verfahren zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit bzw. Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen.
Außerdem hat die Bundesregierung zugesagt, zur Qua-
litätssicherung bereits vor den im Gesetz geregelten 
Evaluationsfristen den Vollzug in geeigneter Weise 
kontinuierlich zu beobachten und bei offensichtlichem 
Anpassungsbedarf unverzüglich, gegebenenfalls auch 
gesetzgeberisch, tätig zu werden, um sicherzustel-
len, dass die Anerkennungsverfahren bundesweit ei-
nem einheitlichen Qualitätsstandard entsprechen. Die 
Bundesregierung wird weiterhin prüfen, bei welcher 
Institution Aufgaben der Entwicklung und Sicherung 
einheitlicher Qualitätsstandards für die Verfahren zur 
Gleichwertigkeitsfeststellung und einer einheitlichen 
Bewertungspraxis im Zuständigkeitsbereich des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung am sinn-
vollsten angesiedelt werden können. Da bislang nicht 
festgestellt werden konnte, ob der Bund diese Vorschlä-
ge auch umsetzen wird, hat Hamburg das BMBF sowie 
das BMAS gebeten, ein organisatorisch und finanziell 
abgesichertes Anerkennungssystem in Deutschland 
nunmehr auf untergesetzlicher Ebene im Zuständig-
keitsbereich der Bundesagentur für Arbeit einzurichten, 
und zugleich darauf hingewiesen, dass hierfür Spezifi-
zierungen der fachlichen Weisungen zum Einsatz der 
Förderinstrumente des SGB III sowie eine Weiterent-
wicklung ihrer IT-Systeme erforderlich sind. Zugleich 
müssten sich die Agenturen für Arbeit organisatorisch 
und personell auf die Erfordernisse des Anerkennungs-
gesetzes einstellen. 
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Praktische Auswirkungen  
des neuen Anerkennungsrechts

Die meisten Berufe (ca. 500), auf die das neue Anerken-
nungsverfahrensrecht anzuwenden ist, zählen zur Grup-
pe der sog. nicht reglementierten Berufe, das sind im 
Wesentlichen die anerkannten Ausbildungsberufe nach 
dem BBiG bzw. der HwO. 
Für die Durchführung der Anerkennungsverfahren ha-
ben sich das Handwerk und die Industrie- und Handels-
kammern für zwei unterschiedliche Verfahrensweisen 
entschieden:
Die Bewertung handwerklicher Berufsqualifikationen 
wird von den Handwerkskammern in Form eines Leit-
kammersystems selbst durchgeführt werden. Hierbei 
spezialisieren sich einzelne Kammern auf bestimmte 
Herkunftsländer (so z.B. die Handwerkskammer Ham-
burg u.a. auf Polen) und übernehmen die Bewertungs-
verfahren für Abschlüsse aus dem jeweiligen Land auf 
Anfrage auch für andere Kammern. Diese Vorgehens-
weise ist sinnvoll, weil diese Arbeitsteilung einerseits 
effizient ist (nicht jede Kammer muss sich mit Anträgen 
aus aller Welt befassen), sondern beschleunigt auch die 
Professionalität der Entscheidungen, wenn sich jede 
Kammer nur auf bestimmte Herkunftsländer speziali-
siert. Zur Sicherstellung eines bundesweit möglichst 
einheitlichen und transparenten Verfahrens nimmt da-
bei der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
koordinierende Aufgaben wahr. Um eine ortsnahe und 
kundenorientierte Betreuung und Beratung in Anerken-
nungsfragen sicherzustellen, werden jedoch die örtli-
chen Handwerkskammern im direkten Kontakt mit den 
Anerkennungssuchenden stehen. 
77 von 80 Industrie- und Handelskammern sind für ihren 
Zuständigkeitsbereich einen anderen Weg gegangen: 
Diese haben sich darauf geeinigt, eine zentrale Stelle 
zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüs-
sen einzurichten und dazu eine eigenständige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Nürnberg zu 
gründen.80 Diese firmiert unter dem Namen „IHK-FO-
SA“ (Foreign Skills Approval) und hat ihre Arbeit am 30. 
März 2012, also rechtzeitig zum Inkrafttreten des BQFG 
des Bundes, aufgenommen. Auch in diesem Bereich ist 

80 Nürnberg wurde bewusst als Standort gewählt, weil auf 
diese Weise die sehr enge Kooperation mit den dort ebenfalls 
ansässigen Einrichtungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
und des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
unmittelbar möglich ist. Darüber hinaus soll die zentrale 
Bearbeitung der Anträge bundesweit einheitliche Standards in der 
Anerkennungspraxis sichern.

die ortsnahe und kundenorientierte Beratung von (po-
tenziellen) Antragstellenden zumindest in Hamburg 
gewährleistet, da die Handelskammer Hamburg ein 
kostenloses Beratungsangebot rund um das Anerken-
nungsverfahren vorhält. 

Das Anerkennungsverfahren für reglementierte bzw. 
nicht reglementierte Berufe ist unterschiedlich. Bei 
letzteren, zu denen v.a. die rd. 350 Ausbildungsberu-
fe nach BBiG und HwO zählen, ist der Nachweis eines 
einschlägigen Berufsabschlusses keine zwingende Vo-
raussetzung zur Berufsausübung. Dementsprechend ist 
der Anerkennungsbescheid bei nicht reglementierten 
Berufen keine zwingende Voraussetzung für die Berufs-
übung, sondern nur ein „Transparenzinstrument“, das es 
potenziellen Arbeitgebern ermöglicht, die Qualität der 
mitgebrachten ausländischen Berufsqualifikation zutref-
fend einzuschätzen. Dies gilt auch für Fälle, in denen die 
Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation 
nicht festgestellt werden kann: Die Anerkennungstelle 
hat im Bescheid positiv darzulegen, welche (sonstigen) 
beruflichen Qualifikationen vorhanden sind. Bei den vor-
wiegend von den Handwerkskammern sowie Industrie- 
und Handelskammern betreuten nicht reglementierten 
Berufen stellt sich das Anerkennungsverfahren wie 
folgt dar:

Quelle: „Erläuterungen zum Anerkennungsgesetz des Bundes“, S. 28, Stand: 
März 2012, herausgegeben vom BMBF, abrufbar unter: http://www.
anerkennung-in-deutschland.de/media/20120320_erlaeuterungen_
zum_anerkennungsg_bund.pdf

Etwas komplexer ist der Gang des Anerkennungsver-
fahrens bei den sog. reglementierten Berufen; das 
sind solche, deren Aufnahme bzw. Ausübung recht-
lich verbindlich das Vorhandensein bestimmter Be-
rufsqualifikationen voraussetzt (z.B. Arzt). Hier stellt 
der Anerkennungsbescheid einen Teil des Berufszu-
lassungsverfahrens dar; liegt er nicht vor, ist eine Be-
rufsausübung im reglementierten Beruf ausgeschlos-
sen. Ein Unterfall der Berufsausübung ist das Führen 
einer Berufsbezeichnung, die nur bei Vorhandensein 

Antrag
(aus dem In- oder Ausland)

Eingang bei zuständiger Stelle
u.a. IHK-Fosa, Handwerkskammer

Prüfung der Antragsberechtigung
• im Ausland erworbener Ausbildungsnachweis
• bei Auslandsanträgen: Ewerbsabsicht

Eingangsbestätigung
4. Prüfung Vollständigkeit Unterlagen
5. ggf. Nachforderung
6. Hinweis auf Beginn 3-Monatsfrist

Festlegung Referenzberuf
• vergleichbarer Beruf und Qualifikation
• im Einvernehmen mit Antragsteller

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?

• Gravierende Ungleichheiten der erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse?

• Erhebliche Abweichungen der Dauer der 
Ausbildung

Berufserfahrung (ergänzend)
zum Ausgleich wesentlicher Unter-
schiede nachgewiesen?

Nachforderung Unterlagen
• Zusätzl. Informationen zu Inhalt und Dauer
• Zweifel an Echtheit und Richtigkeit

Sonstige geeignete Verfahren
• Keine Unterlagen (z.B. Flüchtlinge)
• Nachgeforderte Unterlagen reichen nicht aus

z.B. Hinzuziehung externer Sachverstand

Gleichwertigkeitsbescheid, entspricht
• bestandener Aus- und Fortbildungsprüfung 

nach BBiG
• bestandener Gesellenprüfung Handwerk

Keine Gleichwertigkeit, aber
• positive Darstellung vorhandener Qualifikatio-

nen (in Begründung)

Nein Ja

Individuelle Weiterqualifizierung
Weiterbildungsmarkt

1 Monat

3 Monate
Hemmung Fristlauf bei:

Einmalige Fristverlängerung bei:

t

t

t

t

t

ABBILDUNG 20: 

Anerkennungsverfahren für nicht reglementierte Berufe (u.a. bei den Handwerkskammern und den 
Industrie- und Handelskammern)
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Befugnis zur Ausübung des Berufes bzw. zum Führen der 
Berufsbezeichnung. Die Zuständigkeit liegt folglich bei 
denjenigen Stellen, die diese Entscheidung treffen.
Der in Hamburg eingeführte Beratungsanspruch bedingt 
die Verstetigung des Aufgabenspektrums der „Zentralen 
Anlaufstellestelle Anerkennung“ (ZAA). Ihr Beratungs-
auftrag umfasst nicht nur eine Information darüber, wo 
die fachlich zuständige Anerkennungsstelle zu finden ist 
etc., sondern auch darüber, wo eventuell erforderliche 
Ausgleichsqualifizierungen und/oder Prüfungen statt-
finden und welche Fördermöglichkeiten vorhanden sind. 
Zu gegebener Zeit wird sie in das „Hamburg Welcome 
Center“ als erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kun-
den aus Hamburg überführt werden. 
Wo zwischen inländischem Referenzberuf und der im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation wesentli-
che Unterschiede bestehen, sollen diese grundsätzlich 
durch Ausgleichsmaßnahmen (Anpassungslehrgänge 
oder Eignungsprüfungen) ausgeglichen werden können. 
Im Unterschied zum Nachholen eines deutschen Berufs-
abschlusses sind die Ausgleichsmaßnahmen auf die 
wesentlichen Unterschiede zu begrenzen. Da diese in-
dividuell sehr unterschiedlich ausfallen können, ergibt 
sich in der Praxis das Problem, ein Maßnahmeangebot 
zu schaffen, das einerseits individuell auf den Ausgleich 
fehlender Berufsqualifikation begrenzt ist, andererseits 
jedoch durch Standardisierung und bestimmte Grup-
pengrößen die Kosten der Maßnahme möglichst gering 
hält. Um dies zu erproben, fördert die BASFI seit Mai 
2012 das Modellprojekt „Anpassungsqualifizierung im 
Handwerk“. Ziel des Projekts ist es, Anerkennungssu-
chenden in ausgewählten Berufen des Handwerks ei-
nen möglichst betriebsnahen Ausgleich fehlender Qua-
lifikationen zu ermöglichen. Das Pilotprojekt ist in eine 
sechsmonatige Konzeptphase und eine achtzehnmonati-
ge Durchführungsphase gegliedert. In der Konzeptphase 
soll zunächst die sich abzeichnende Heterogenität der 
Anträge erfasst und analysiert werden. Anschließend 
sollen die in den Feststellungsbescheiden beschrie-
benen wesentlichen Unterschiede in zu beteiligenden 
Handwerksbetrieben ausgeglichen werden. Im gemein-
samen Arbeitsmarktprogramm von Agentur für Arbeit, 
Jobcenter team.arbeit.hamburg und BASFI sind hierfür 
rechtskreisübergreifend 1.250.000 € veranschlagt. 
Im Vorfeld der zur Unterzeichnung im Oktober 2012 
vorgesehenen Hamburger „Mittelstandsvereinbarung 
III“ haben die beteiligten Wirtschaftskammern zuge-
sagt, ein den Bedarfen der Antragstellenden und der 

bestimmter Berufsqualifikationen geführt werden darf 
(z.B. Ingenieur).81 
Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht den Ver-
fahrensweg der Anerkennung in reglementierten 
Berufen:

ABBILDUNG 21: 

Anerkennungsverfahren in reglementierten Berufen

81 Vielfach ist der Einwand erhoben worden, dass in diesen Fällen 
kein Anerkennungsbedürfnis bestehe, da dieser Personenkreis als 
Angestellter in einem Ingenieurbüro arbeiten und selbstständig 
Ingenieurleistungen erbringen könne, für die dann das Büro 
verantwortlich zeichne. Dem ist entgegenzuhalten, dass die 
Arbeitsmarktchancen und Verdienstmöglichkeiten solcher 
Personen, deren ausländische Berufsqualifikation in Deutschland 
nicht formal als gleichwertig anerkannt worden ist, deutlich 
geringer sind.

Die Anerkennungsgesetze des Bundes und des Landes 
finden keine Anwendung auf folgende Abschlüsse bzw. 
Qualifikationen 82:
• Hochschulabschlüsse, soweit diese für die 

Ausübung bestimmter Berufe nicht zwingend 
vorgeschrieben sind (reglementierte Berufe 
wie Arzt). Für diese besteht die Möglichkeit 
der Begutachtung durch die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB); 

• allgemeinbildende Schulabschlüsse; 
• Studien- und sonstige Prüfungsleistungen (macht 

die Hochschule);
• (ausländische) akademische Grade83.

Umsetzung der neuen  
Anerkennungsregelungen in Hamburg

Neben der Schaffung eines gesetzlichen Beratungs-
anspruchs ist eine Reihe von flankierenden Maßnah-
men erforderlich, um die arbeitsmarkt- und integrati-
onspolitischen Zielsetzungen der neuen bundes- und 
landesrechtlichen Anerkennungsregelungen wirksam 
umzusetzen.
In der Verantwortung des Landes liegt sowohl die Aus-
führung des Bundesgesetzes als auch die des Landes-
gesetzes. Für die nicht reglementierten Berufe werden 
in dem BQFG und dem HmbBQFG bzw. den zugehörigen 
Zuständigkeitsanordnungen die zuständigen Stellen 
für die Feststellung der Gleichwertigkeit bestimmt. Im 
Bereich der reglementierten Berufe ist die Gleichwer-
tigkeitsprüfung nur ein Teil der Entscheidung über die 

82 Die Einzelheiten sind in der Bürgerschaftsdrucksache 20/4106 
erläutert.

83 Das Führen akademischer Grade ist landesrechtlich geregelt. 
Die Umwandlung eines ausländischen Grades in einen 
deutschen Grad ist nicht möglich (Ausnahme: Spätaussiedler). 
Möglich ist aber die Führung des ausländischen Grades (je 
nach Landeshochschulgesetz). Für Hamburg gilt Folgendes: 
Ein im Ausland erworbener Hochschulgrad darf nach § 69 
Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) in der verliehenen 
Form (also ausländischen Originalform)  mit Angabe der 
verleihenden Hochschule (Herkunftshinweis) geführt werden, 
wenn er aufgrund einer Prüfung  im Anschluss an ein 
tatsächlich absolviertes Studium von einer nach dem Recht 
des Herkunftslandes anerkannten Hochschule ordnungsgemäß 
verliehen wurde. Bei der Regelung nach § 69 HmbHG handelt 
es sich um eine allgemeine Genehmigung, d.h. es bedarf keines 
Einzelantrags auf Genehmigung des ausländischen Grades. Die 
Inhaberin bzw. der Inhaber des Grades muss also in eigener 
Verantwortung entscheiden, ob in ihrem bzw. seinem Fall die 
Voraussetzungen nach § 69 HmbHG zur befugten Gradführung 
erfüllt sind. Dieses muss ggf. den dazu berechtigten Stellen 
gegenüber nachgewiesen werden, z.B. durch Vorlage der 
Verleihungsurkunde.

Antrag im Rahmen der Berufszulassung

Eingang bei zuständiger Stelle
Länderbehörde

Prüfung der Antragsberechtigung

Eingangsbestätigung
4. Prüfung Vollständigkeit Unterlagen
5. ggf. Nachforderung
6. Hinweis auf Beginn 3-Monatsfrist

Referenzberuf
im Inland reglementierter Beruf

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?

• Gravierende Ungleichheiten der erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse?

• Erhebliche Abweichungen der Dauer der 
Ausbildung

Berufserfahrung (ergänzend)
zum Ausgleich wesentlicher Unter-
schiede nachgewiesen?

Nachforderung Unterlagen
• Zusätzl. Informationen zu Inhalt und Dauer
• Zweifel an Echtheit und Richtigkeit

Sonstige geeignete Verfahren
• Keine Unterlagen (z.B. Flüchtlinge)
• Nachgeforderte Unterlagen reichen nicht aus

z.B. Hinzuziehung externer Sachverstand 
(ZAB)

Gleichwertigkeit
• Wenn alle Vorraussetzungen gegeben sind 

erfolgt Berufszulassung (bzw. Erlaubnis zum 
Führen einer Berufsbezeichnung

• Z.T. kein eigener Bescheid über 
Gleichwertigkeit

Ausgleichsmaßnahmen
zum Nachweis des gleichwertigen Ausbil-

Nein Ja

Anpassungslehrgang Eignungsprüfung Kenntnisprüfung

1 Monat

3 bzw. 4 Monate
Hemmung Fristlauf bei:

Fristverlängerung:

Einmalige Fristverlängerung bei:

t

t

t

t

t t

t
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mittelständischen Wirtschaft angemessenes Angebot 
für Anpassungsqualifizierungen gewährleisten zu wol-
len. Grundsätzlich ist das geschilderte Problem jedoch 
über den Markt zu lösen. Es ist davon auszugehen, dass 
Bildungsträger über die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügen, auf eine Nachfrage nach Aus-
gleichsmaßnahmen mit entsprechenden Angeboten zu 
reagieren. In den Berufsfeldern, in denen in Hamburg 
ein besonderer Bedarf an Fachkräften vorhanden ist und 
bei denen ein Angebot an Ausgleichsmaßnahmen nicht 
angeboten wird, wird der Senat mit geeigneten Maß-
nahmen nachsteuern.
Auf Bundesebene ist eine wichtige Voraussetzung für 
ein Greifen der neuen Anerkennungspraxis noch nicht 
befriedigend gelöst, und zwar die finanzielle Absiche-
rung der Antragstellenden, bei denen noch die zur In-
tegration in den inländischen Arbeitsmarkt jeweils 
erforderlichen Sprachkenntnisse fehlen bzw. nicht un-
mittelbar die Gleichwertigkeit der ausländischen und in-
ländischen Berufsausbildung festgestellt werden kann. 
In solchen Fällen muss nicht nur ein entsprechendes 
Qualifizierungsangebot vorhanden sein, den Inhabern 
ausländischer Berufsqualifikationen müssen auch die fi-
nanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um einerseits 
die Verfahrensgebühren, Ausgleichsmaßnahmen oder 
ähnliche Angebote zu finanzieren, und andererseits in 
der Zeit der Qualifizierung ihren Lebensunterhalt zu si-
chern. Das SGB III sieht gegenwärtig keine spezifischen 
Instrumente zur Finanzierung von Anpassungsmaßnah-
men vor. Anpassungsmaßnahmen können jedoch als 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung nach § 45 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB III) oder als Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung nach § 81 SGB III gefördert werden. Die Bundes-
agentur für Arbeit hat im März 2012 eine entsprechen-
de Handlungsempfehlung und Geschäftsanweisung 
(HEGA) erlassen. Hamburg hatte bereits im Jahre 2010 
als Pilotprojekt zudem ein Stipendienprogramm aufge-
legt, um Hamburgerinnen und Hamburgern mit einem 
im Ausland erworbenen Berufsabschluss finanziell zu 
unterstützen, während sie über einen bestimmten Zeit-
raum an Ausgleichsmaßnahmen teilnehmen, die dem 
Zweck der Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen in 
Deutschland dienen. Über Stipendien wird die Siche-
rung des Lebensunterhalts gefördert. Die Stipendien 
werden als laufende Auszahlungen hälftig in Form zins-
loser Darlehen und nicht-rückzahlbarer Zuschüsse für 
maximal drei Jahre gewährt. Darüber hinaus werden 

über das Stipendienprogramm Ausgleichsmaßnahmen, 
Vorbereitungskurse auf Eignungsprüfungen, Lernmittel, 
Übersetzungen vorzulegender Unterlagen, Fahrtkosten, 
Kinderbetreuungskosten, Gebühren für Anerkennungs-
verfahren sowie berufsbezogene Sprachkurse ober-
halb des Niveaus B1 durch nicht-rückzahlbare Einmal-
zuschüsse bis maximal 12.000 € pro Person gefördert. 
Die Förderung wird ausschließlich nachrangig gewährt, 
wenn die Maßnahme nicht über das SGB III oder als 
individuelle Ausbildungsförderung im Sinne des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) gefördert 
werden kann. Die Durchführungsrichtlinien für das Pro-
gramm sind kürzlich an die neue Rechtslage angepasst 
worden. Als wesentliche Neuerung ist die Erstreckung 
der Fördermöglichkeit auf nicht reglementierte Berufe 
hervorzuheben.84  
Das Hamburgische Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz übernimmt die Regelungen des Bundesgeset-
zes (BQFG) zur Bescheidgestaltung. Es wurde darauf 
verzichtet, hier detailliertere Vorgaben einzuführen, 
um den länderübergreifenden Konsens zum Musterge-
setz nicht in Frage zu stellen. Auch interne Vorgaben zur 
Bescheidgestaltung in den Behörden erscheinen we-
gen der teilweise erheblich voneinander abweichenden 
fachspezifischen Besonderheiten wenig sinnvoll. Aller-
dings ist vorgesehen, dass die zentrale Beratungsstelle 
im Rahmen der geplanten Evaluation die von ihr betreu-
ten Antragstellenden zur Qualität des Anerkennungs-
verfahrens befragt; dazu gehört auch die Verständlich-
keit und Vollständigkeit der jeweils erteilten Bescheide. 
Sollte sich im Einzelfall berechtigte Kritik an der Durch-
führung des Anerkennungsverfahrens ergeben, wird die 
betroffene Anerkennungsstelle aufgefordert werden, 
die erkannten Mängel abzustellen.  
Die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen 
(ZAB), angesiedelt am Sekretariat der Kultusminister-
konferenz wird zum Zwecke der einheitlichen Entschei-
dungspraxis in Deutschland zusätzliche Aufgaben er-
halten. Nach ihrem gegenwärtigen Aufgabenzuschnitt 
ist die ZAB die zentrale Stelle für die Bewertung aus-
ländischer Qualifikationen in Deutschland. Hierzu ge-
hören schulische und berufliche sowie Hochschulqua-
lifikationen. Die ZAB erbringt Dienstleistungen für 
Bildungseinrichtungen, Behörden und Privatpersonen. 

84 Die überarbeitete „Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration zur Gewährung von Stipendien und 
Zuschüssen zur Förderung der Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen (Stipendienprogramm)“ ist zum 
1. August 2012 in Kraft getreten, sie war bis Redaktionsschluss 
noch nicht veröffentlicht.

Sie beantwortet jedes Jahr etwa 27.000 Anfragen. Die 
zahlreichen zurzeit für die Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen zuständigen Stellen in den Ländern kön-
nen die ZAB um ein Gutachten im konkreten Einzelfall 
oder um allgemeine Informationen über das betreffende 
Land und sein Bildungssystem bitten. Diese Informatio-
nen sind auch über die Datenbank „anabin“ zugänglich. 
Ferner stellt die ZAB für Inhaber eines ausländischen 
Hochschulabschlusses auf Antrag eine individuelle 
Zeugnisbewertung aus. Darüber hinaus wurde die ZAB 
von der Bundesregierung als nationale Informations-
stelle im Rahmen der Anwendung der EU-Richtlinie zur 
Anerkennung von Berufsqualifikationen benannt. Über-
dies soll die ZAB künftig als „Zentrale Anlaufstelle für 
Anträge aus dem Ausland“ fungieren. In dieser Funkti-
on ist die ZAB erste Ansprechpartnerin für Antragsteller 
aus dem Ausland. Diese können ihre Anträge bei der 
ZAB einreichen, die dann die – gerade für Antragstel-
ler aus dem Ausland schwierige – Bestimmung des 
Referenzberufes und der zuständigen Stelle vornimmt 
und die Anträge an die zuständige Anerkennungsstel-
le weiterleitet. Den Antragstellern bleibt es daneben 
aber unbenommen, sich unmittelbar an die Anerken-
nungsstellen zu wenden; die Bearbeitungsfrist beginnt 
erst mit dem Eingang des Antrags bei der zuständigen 
Stelle. Ferner soll die Rolle der ZAB durch Übertragung 
von bisherigen Länderzuständigkeiten für die Anerken-
nung ausländischer Qualifikationen gestärkt werden. 
Dies erscheint sinnvoll, da auf diese Weise die Länder 
von der Bearbeitung von Einzelfällen entbunden und der 
erforderliche Sachverstand an einer Stelle konzentriert 
werden können. Die Schaffung der notwendigen rechtli-
chen Regelungen und übrigen Voraussetzungen wird ge-
genwärtig auf KMK-Ebene intensiv vorbereitet. Noch ist 
jedoch nicht abzusehen, zu welchem Zeitpunkt die ZAB 
den umfänglicheren Aufgabenkanon übernehmen kann.
Abschließend ist darauf  hinzuweisen,  dass das       
HmbBQFG (§ 18) eine Evaluation auf Grundlage der zu 
führenden Statistik sowie eine Berichtspflicht an die 
Bürgerschaft nach Ablauf von vier Jahren ab Inkraft-
treten des Gesetzes vorsieht. Dadurch kann überprüft 
werden, inwieweit durch das vorgelegte Gesetz die 
Hamburger Anerkennungspraxis verändert wurde, und 
Fehlentwicklungen bei Bedarf entgegengewirkt wer-
den. Sollten bereits vorher Anpassungsbedarfe erkenn-
bar werden, so werden Gegenmaßnahmen bereits zu ei-
nem früheren Zeitpunkt eingeleitet. 

Angemessene Ausbildungsvergütungen
In der täglichen Eintragungspraxis von Ausbildungsver-
trägen in das Kammerverzeichnis ist stets die Angemes-
senheit der vereinbarten Ausbildungsvergütung zu prü-
fen. Obwohl es bei der Auslegung dieses unbestimmten 
Rechtsbegriffs nicht selten Unsicherheiten gibt, spielt 
das Thema Ausbildungsvergütungen in der bildungspo-
litischen Debatte eine eher untergeordnete Rolle. In den 
jährlichen Berufsbildungsberichten der Bundesregie-
rung findet es dementsprechend praktisch nie Erwäh-
nung. Das BIBB untersucht zwar seit Mitte der 1970er 
Jahre die Entwicklung der tariflichen Ausbildungsver-
gütungen; aber viel mehr als eine jährliche Pressemit-
teilung über die neuesten Vergütungssätze wird dazu 
selten veröffentlicht.85 Gelegentlich wird das Thema 
Ausbildungsvergütungen v.a. von Gewerkschaftsseite 
aufgegriffen – insbesondere dann, wenn aus ihrer Sicht 
Missstände identifiziert worden seien.86 Eine Auswer-
tung der Rechtsprechungs-Datenbanken hat zudem er-
geben, dass Streitigkeiten über Ausbildungsvergütun-
gen selten gerichtshängig werden.
Dennoch gibt es Informationsbedarf zu den rechtlichen 
Grundlagen und zur hamburgspezifischen Ausprägung 
der Ausbildungsvergütungen. Auf diese beiden Aspekte 
soll daher mit einem Schwerpunkt auf den anerkannten 
Ausbildungsberufen nach BBiG bzw. HwO nachfolgend 
eingegangen werden.

Rechtliche Grundlagen

§ 17 Abs. 1 BBiG legt fest, dass Auszubildende gegen-
über ihren Ausbildenden (Betrieben) einen Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung haben, die nach dem Le-
bensalter der Auszubildenden so zu bemessen ist, dass 
sie mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens 
jährlich, ansteigt. Damit hat der Gesetzgeber lediglich 
einen Rahmen vorgegeben, der dem Umstand Rechnung 
trägt, dass es dem Ausbildenden und dem Auszubilden-
den bzw. den Tarifvertragsparteien überlassen ist, die 
(Höhe der) Ausbildungsvergütung eigenverantwortlich 
zu bestimmen. Der Begriff Ausbildungsvergütung ist 
dem Arbeitsrecht entlehnt und passt nur bedingt auf 
Ausbildungsverhältnisse, da der Auszubildende grund-
sätzlich keine Arbeit leistet und auch nicht leisten darf, 

85 Zuletzt die Pressemitteilung Nr. 1/2012 vom 04.01.1012 (abrufbar 
unter: http://www.BIBB.de/de/60369.htm).

86 Siehe hierzu: Ausbildungsreport Hamburg 2011/12 der 
DGB-Jugend Nord, S. 47 f.; abrufbar unter der URL http://
www.dgb-jugend-nord.de/images/stories/Hamburg/
ausbildungsreport2012hh_web.pdf
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die vergütungspflichtig wäre.87 Dabei hatte bereits der 
Gesetzgeber des BBiG 1969, inzwischen in ständiger 
Rechtsprechung durch die Arbeitsgerichtsbarkeit bestä-
tigt, drei Komponenten herausgearbeitet, die Sinn und 
Zweck der Ausbildungsvergütung ausmachen: Zunächst 
soll dem Auszubildenden bzw. dessen Eltern ein spür-
barer finanzieller Beitrag zum Lebensunterhalt gewährt 
werden. Zum anderen enthält die Ausbildungsvergütung 
im gewissen Umfang auch eine Vergütungskomponente 
für die vom Auszubildenden – namentlich in der zwei-
ten Hälfte des Ausbildungsverhältnisses – erbrachten 
geldwerten ausbildungsgerechten Arbeitsleistungen. 
Schließlich dient die (Höhe der) Ausbildungsvergütung 
auch als Werbemittel bei den Jugendlichen, um sich un-
ter Umständen allein aus diesem Grund für eine Ausbil-
dung in einem ursprünglich nicht angewählten Beruf zu 
entscheiden.88

In vielen Fällen ist die Höhe der zu gewährenden Ausbil-
dungsvergütung durch Tarifvertrag vorgegeben. Ist die-
ser für allgemein verbindlich erklärt worden, haben sich 
auch nicht organisierte Betriebe daran zu halten und 
dürfen im Ausbildungsvertrag keine (nach unten) ab-
weichenden Vergütungssätze vereinbaren. Welcher Ta-
rifvertrag anzuwenden ist, richtet sich im Übrigen nicht 
nach dem Ausbildungsberuf, sondern nach der Branche, 
in der die Ausbildung stattfindet. Bürokaufleute, die von 
einer Bank ausgebildet werden, erhalten die Ausbil-
dungsvergütung nach dem Banktarifvertrag und Gärtner, 
die im öffentlichen Dienst ausgebildet werden, diejeni-
ge nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.89

Sofern keine zwingend anzuwendenden tariflichen Aus-
bildungsvergütungssätze vorliegen, können auch Bran-
chenempfehlungen als Grundlage für die Angemessen-
heit einer Ausbildungsvergütung herangezogen werden; 
vielfach gibt es gerade in Handwerken mit einer weni-
ger intensiven Ausbildungstätigkeit Innungsempfehlun-
gen für Vergütungssätze.
Nicht tarifgebundene Ausbildungsbetriebe können 
niedrigere Ausbildungsvergütungssätze vereinbaren 
als nach einem Tarifvertrag vorgesehen, wenn dieser 
nicht für allgemein verbindlich erklärt worden ist. Die 

87 Gleichwohl wird dieser Begriff aus Gründen des besseren 
Verständnisses im folgenden Text weiterverwendet.

88 Vgl. Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales, Bundestagsdrucksache V/4260, S. 9 und (als Beispiel 
mit weiteren Nachweisen) Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
15.12.2005 (Az: 6 AZR 224/05), veröffentlicht bei HURLEBAUS, 
Entscheidungssammlung zum Berufsbildungsrecht, Nr. 58 zu § 17 
Abs. 1 BBiG.

89 BAG-Urteil vom 15.12.2005, a.a.O.

ständige Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit 
hält eine Ausbildungsvergütung dann noch für ange-
messen, wenn sie tarifliche Vergütungssätze um nicht 
mehr als 20 Prozent unterschreitet.
Zur Ermittlung der angemessenen Ausbildungsvergü-
tung kann auch auf eine Empfehlung der Kammer oder 
der Innungen zurückgegriffen werden.90 Die Empfeh-
lungen müssen sich an den oben beschriebenen recht-
lichen Vorgaben des BBiG orientieren. Auch hierzu hat 
das BAG entschieden, dass eine Abweichung der indi-
viduell vereinbarten Ausbildungsvergütung von einer 
Kammerempfehlung nach unten um mehr als 20 Prozent 
unzulässig wäre.91 Innungs- bzw. Verbandsempfehlun-
gen können nur dann angewendet werden, wenn keine 
(nicht für allgemeinverbindlich erklärten) Branchentarif-
verträge als Vergleichsmaßstab zur Verfügung stehen. 
Das Bundesarbeitsgericht begründet die unterschiedli-
che Wertigkeit von Tarifverträgen und Innungsempfeh-
lungen u.a. damit, dass letztere nicht von Vertretern der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ausgehandelt wor-
den sind und damit nicht die gleiche Gewähr wie Ta-
rifverträge für die angemessene Berücksichtigung der 
Interessen beider Seiten böten. Deshalb sei es sachge-
recht, auch bei einem geringen Organisationsgrad der 
tarifschließenden Vertragspartner und sogar für nicht 
tarifgebundene Parteien als Maßstab primär Tarifver-
träge heranzuziehen.92 
Schwieriger ist die Feststellung der angemessenen Ver-
gütung, wenn tarifliche Regelungen oder erkennbare 
„ortsübliche Vergütungssätze“ fehlen. Hier wird man 
sich mit Vergleichssachverhalten und der „allgemeinen 
Verkehrsanschauung“ behelfen müssen. Ein Gradmes-
ser für die Angemessenheit der Ausbildungsvergütung 
kann die bereits erwähnte alljährlich vom BIBB her-
ausgegebene Übersicht über die Durchschnittsvergü-
tungssätze in der dualen Berufsausbildung sein. Einen 
weiteren Hinweis geben die Sätze der Berufsausbil-
dungsbeihilfe, die nach dem SGB III (allerdings einkom-
mensabhängig) gewährt werden kann. Die gegenwärtig 
geltenden Sätze setzen allein den monatlichen „Grund-
bedarf“ mit 348 Euro an. Eine Ausbildungsvergütung 

90 So auch der Standardkommentar zum BBiG, Herkert-Töltl, Rdnr. 12 
zu § 17 BBiG.

91 BAG vom 30.09.1998, zitiert nach HERKERT-TÖLTL, Kommentar 
zum Berufsbildungsgesetz,  Rdnr. 12 zu § 17 BBiG.

92 BAG-Urteile vom 15.12.2005, a.a.O. sowie vom 19.02.2008 
(Az.: 9 AZR 1091/06), veröffentlicht bei HURLEBAUS, 
Entscheidungssammlung zum Berufsbildungsrecht, Nr. 65 zu § 17 
Abs. 1 BBiG.

von 140 Euro dürfte danach nicht angemessen sein, da 
sie von der Höhe her nicht geeignet erscheint, die drei 
Komponenten der Ausbildungsvergütung auch nur annä-
hernd abzudecken.
Die auf der Grundlage des § 17 BBiG entwickelten 
Grundsätze zur Angemessenheit der Ausbildungsvergü-
tung sind im Übrigen nicht nur auf Ausbildungsverhält-
nisse in anerkannten Ausbildungsberufen nach BBiG /
HwO anwendbar, sondern auch auf solche im Bereich 
der Gesundheitsberufe. § 12 Abs. 1 Krankenpflegege-
setz (KrPflG) bestimmt, dass der Träger der Ausbildung 
der Schülerin und dem Schüler (!) eine angemessene 
Ausbildungsvergütung zu gewähren hat. Das Bundes-
arbeitsgericht hat klargestellt, dass die von ihm entwi-
ckelte Rechtsprechung zu § 17 Abs. 1 BBiG (bzw. § 10 
Abs. 1 BBiG a.F.) auf § 12 KrPflG anzuwenden sei und be-
gründet dies mit der Zweckidentität beider Vorschriften 
auch im Hinblick auf das Angemessenheitserfordernis.93  

Sonderfälle

Mehrarbeit

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Aus-
bildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist geson-
dert zu vergüten. Auch diese Vergütung soll angemes-
sen sein. Statt der Überstundenvergütung kann auch 
Freizeitausgleich gewährt werden. Für Sonn- und Fei-
ertagsarbeit, die Jugendliche in bestimmten Wirt-
schaftszweigen nach den Bestimmungen des Jugendar-
beitsschutzrechts verrichten dürfen, wird in bestimmtem 
Umfang Freizeit gewährt.

Anrechnungs- und Verkürzungstatbestände 

Einfach ist der Sachverhalt, wenn eine Anrechnung 
einer beruflichen Vorbildung auf die Ausbildungszeit 
vorzunehmen ist (Fälle des § 7 BBiG). In diesen Fäl-
len tritt der/die Auszubildende in das 2. Ausbildungs-
jahr einer Ausbildung ein, sodass sich die Vergütung 
nach den z.B. tarifvertraglich festgelegten Sätzen für 
das 2. Ausbildungsjahr richtet. Gleiches gilt im Falle 
einer Anrechnung einer vorausgegangenen Berufsaus-
bildung auf die Ausbildungszeit im Folgeberuf (diese 
Konstellation ist nicht nur bei Stufenberufen denkbar). 
Auch hier tritt der Auszubildende unmittelbar in ein 
höheres als das erste Ausbildungsjahr ein, sodass der 

93 Urteil vom 19.02.2008 (Az: 9 AZR 1091/06), veröffentlich bei 
HURLEBAUS, EzB, Nr. 65 zu § 17 Abs. 1 BBiG.

Ausbildungsvergütungssatz entsprechend vorzusehen 
ist. Schwieriger ist die Lage zu beurteilen, wenn eine 
Ausbildung aufgrund allgemeinbildender Vorleistun-
gen (z.B. Abitur) verkürzt wird. Eine solche Verkürzung 
wird verfahrensmäßig über § 8 Abs. 1 BBiG vollzogen. 
Anders als in den Fällen des § 7 BBiG, wo die anrech-
nungsfähige Vorbildung das erste Ausbildungsjahr auch 
inhaltlich ersetzt, handelt es sich lediglich um einen 
Verkürzungs-, nicht Anrechnungstatbestand. Das Gesetz 
gibt daher der Kammer vor, auf Antrag die Ausbildungs-
zeit zu verkürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbil-
dungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird. Dies heißt 
nicht, dass der Jugendliche seine Ausbildung automa-
tisch im 2. Ausbildungsjahr beginnt, d.h. die Inhalte des 
ersten Ausbildungsjahrs bereits anderweitig erworben 
hat. Vielmehr wird unterstellt, dass dieser Jugendliche 
aufgrund seiner Vorbildung in der Lage ist, die Ausbil-
dungsinhalte eines dreijährigen Ausbildungsberufs in-
nerhalb einer kürzeren Zeit zu erwerben. Wenn also in 
Fällen einer Ausbildungszeitverkürzung nach § 8 BBiG 
nichts anderes durch Tarif- oder Einzelvertrag geregelt 
ist, wird bei der Bemessung der Ausbildungsvergütung 
regelmäßig der Vergütungssatz des 1. Ausbildungsjahrs 
zugrunde zu legen sein. 
Hinzuweisen ist darauf, dass die vorstehend beschrie-
benen Grundsätze und Erwägungen insbesondere zur 
angemessenen Höhe der Ausbildungsvergütung nicht 
für Ausbildungsverhältnisse gelten, die öffentlich fi-
nanziert sind (z.B. eine außerbetriebliche Ausbildung im 
Rahmen von Benachteiligtenprogrammen nach §§ 240 
ff. SGB III oder entsprechenden Landesprogrammen 
wie dem Hamburger Ausbildungsprogramm). Der we-
sentliche Grund für diese Ausnahme liegt darin, dass 
solche staatlich finanzierten Programme einzig dem 
Zweck dienen, Jugendlichen, die auf dem ersten Aus-
bildungsmarkt keinen betrieblichen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, eine Chance auf einen anerkannten 
Berufsabschluss zu geben. Die Besonderheit dieser Pro-
gramme liegt darin, dass Bewerber in Ausbildungsplät-
ze für unterschiedliche Ausbildungsberufe vermittelt 
werden und hierbei aufgrund der zur Verfügung gestell-
ten öffentlichen Mittel nur einheitliche und nicht nach 
Art der Berufsausbildung unterschiedliche und an den 
jeweiligen Tarifvertrag angepasste Ausbildungsvergü-
tungen gewährt werden können.94 Hinzu tritt, dass zwei 

94 Bestätigt in ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, 
z.B. Urteil vom 16.01.2003 (Az: 6 AZR 325/01), veröffentlicht bei 
HURLEBAUS, Entscheidungssammlung zum Berufsbildungsrecht 
(Verjüngungsausgabe), Nr. 78 zu § 10 Abs. 1 BBiG a.F.
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der drei eingangs beschriebenen Komponenten der „re-
gulären“ Ausbildungsvergütung bei außerbetrieblichen 
Ausbildungsverhältnissen nicht zum Tragen kommen: 
Weder erbringt ein „Programmjugendlicher“ geldwerte 
Arbeitsleistungen, da sich der in der Regel gemeinnüt-
zige Bildungsträger nicht wie ein Gewerbebetrieb mit 
Gewinnerzielungsabsicht betätigen darf, noch spielt der 
Werbefaktor für die Entscheidung des Jugendlichen, 
einen bestimmten (i.d.R. nicht marktgängigen) Ausbil-
dungsplatz anzutreten, bei öffentlich finanzierten Aus-
bildungsmaßnahmen eine Rolle. 

Verfahrensfragen

Ein Beitrag in der bwp hat zur Frage eines Kontrollrechts 
bzw. einer entsprechenden Pflicht der zuständigen Stel-
le (Kammer) in Bezug auf die Angemessenheit der Aus-
bildungsvergütung für Irritationen geführt.95 Der Autor 
kommt zum Ergebnis, dass im Zuge der Reform des BBiG 
im Jahre 2005 der § 35 BBiG (früher § 32 BBiG), das 
ist die Norm, die die Eintragungsmodalitäten für Aus-
bildungsverträge regelt, den Schluss nahelege, die zu-
ständige Stelle sei bei der Prüfung von Eintragungshin-
dernissen nicht (mehr) befugt, die Angemessenheit der 
vereinbarten Ausbildungsvergütung zu prüfen; begrün-
det wird diese Argumentation damit, dass die Ausbil-
dungsvergütung – anders als nach altem Recht – nicht 
mehr als „wesentlicher Inhalt“ der einzutragenden Da-
ten des § 34 Abs. 2 BBiG genannt sei. Diese Schluss-
folgerung ist unzutreffend. Abgesehen davon, dass der 
Gesetzgeber in der Begründung zum BBiG 2005 selbst 
ausführt, dass „§ 35 inhaltlich § 32 des Berufsbil-
dungsgesetzes von 1969“ entspreche96, ergibt sich das 
Prüfrecht, sogar eine Prüfpflicht, der Kammer unmittel-
bar aus § 35 Abs. 1 Nr. 1 BBiG, wonach ein Berufsaus-
bildungsvertrag nur einzutragen ist, wenn er dem Be-
rufsbildungsgesetz entspricht. Diese Voraussetzung ist 
nur dann erfüllt, wenn die vereinbarte (und im Vertrag 
vermerkte) Ausbildungsvergütung den Grundsätzen des 
§ 17 BBiG entspricht, u.a. also angemessen ist.97 Die-
se Auffassung hat auch das OVG Berlin-Brandenburg 

95 LAKIES, T., „Unangemessene Ausbildungsvergütung – 
Kontrollrecht der Kammer?“ in:bwp 4/2011, S. 57 f.

96 Vgl. Bundestagsdrucksache 15/3980, Begründung zu § 35, S. 50.
97 VOGT, C.-M., Dr. weist in seiner Replik zu LAKIES zutreffend 

darauf hin, dass die Parallelvorschrift des § 29 HwO zu § 35 BBiG 
von „gesetzlichen Vorschriften“ spreche, demnach also auch den 
Bezug zu den §§ 11, 17 BBiG herstelle, und folgert daraus, dass 
diese Weiterung gesetzgeberisch gewollt sei, da anderenfalls 
die von § 35 BBiG abweichende erweiterte Formulierung weder 
notwendig noch begründet sei (Quelle: bwp 6/2011, S. 52 f.).

bestätigt, indem es ausführt, dass die Vertragsfreiheit 
des einzelnen Unternehmers (Ausbildungsbetriebs) ge-
setzlich angeordnete Folgen dafür haben kann, ob der 
Ausbildungsvertrag gemäß § 29 HwO eintragungsfä-
hig sei - je nachdem, wie sie hinsichtlich der Höhe der 
Ausbildungsvergütung ausgeübt worden ist, (vgl. hier-
zu noch OVG Bautzen, Beschluss vom 19. Februar 2009, 
nicht veröffentlicht).98

Eine lückenlose Übersicht über die in Hamburg tat-
sächlich gewährten Ausbildungsvergütungssätze gibt 
es nicht, u.a. deswegen, weil Hamburg kein offizielles 
Tarifregister führt. Das BIBB hat zwar eine „Datenbank 
Ausbildungsvergütungen“ aufgebaut, die es ermögli-
chen soll, die durchschnittlichen Vergütungen für na-
hezu alle quantitativ bedeutenden Ausbildungsberufe 
jährlich auf aktuellem Stand zum Stichtag 1. Oktober zu 
ermitteln. Nach Auskunft des BIBB ist es jedoch nicht 
möglich, mit Hilfe dieser Datenbank regionalspezifische 
Vergütungssätze beispielsweise für Hamburg heraus-
zufiltern; u.a. sei dies darauf zurückzuführen, dass die 
ausgewerteten Materialien in vielen Fällen keinen un-
mittelbaren Bezug zu speziellen Regionen herstellten. 
Allerdings haben die zuständigen Stellen (Kammern) 
die meisten der aktuell geltenden Ausbildungsvergü-
tungssätze ihres Zuständigkeitsbereichs veröffentlicht, 
die sich jedoch nach dem Obengesagten von den tat-
sächlich gewährten Vergütungssätzen bis zu einem be-
stimmten Umfang (maximal 20 Prozent nach unten) un-
terscheiden können.99

Auszubildende können auf Antrag bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit  unter bestimmten Voraussetzungen 
Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Sozialgesetzbuch 
III erhalten. Die Beihilfe wird gewährt, soweit die für 
die Ausbildung erforderlichen Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts, für die Fahrkosten und die sonstigen 
Aufwendungen („Gesamtbedarf“) nicht anderweitig zur 
Verfügung stehen. Die Höhe der Beihilfe richtet sich so-
wohl nach dem Nettoeinkommen der Eltern als auch 

98 Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 29.09.2009 (Az: 
OVG 1 N 74.08); veröffentlicht unter der URL http://www.
gerichtsentscheidungen.berlin-branden-burg.de/jportal/portal/t/
m8l/bs/10/page/sammlung.psml;jsessionid=192B7E6382C96DD7
2553D919FADA0EB8.jp64?pid=Dokumentanzeige&showdoccase
=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=
1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090049594&doc.part=L&doc.
price=0.0#focuspoint

99 So z.B. die Handelskammer Hamburg unter der URL http://www.
hk24.de/linkableblob/352774/.18./data/Ausbildungsverguetung-
data.pdf oder die Handwerkskammer Hamburg unter der URL 
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/berufe-von-a-bis-z.html.

nach dem der Auszubildenden bzw. seines Partners; 
die Einkommensanrechnung (§ 71 SGB III) richtet sich 
nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes (BAföG). Finanzielle Hilfen 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts werden nicht ge-
währt, wenn der Auszubildende noch bei seinen Eltern 
wohnt oder ihm dies zuzumuten wäre. Letzteres ist dann 
nicht der Fall, wenn der Ausbildungsbetrieb vom Eltern-
haus zu weit entfernt ist oder der Auszubildende älter 
als 18 Jahre oder verheiratet beziehungsweise in einer 
Lebenspartnerschaft verbunden ist (oder dies war) oder 
mindestens ein Kind hat.100

Dauer der dualen Ausbildungsberufe
Das Berufsbildungsgesetz beschreibt in seinem § 5 den 
Mindestkanon der Festlegungen, die eine Ausbildungs-
ordnung zu treffen hat. Dazu zählt die Bestimmung der 
(regelmäßigen) Ausbildungsdauer. Das Gesetz sieht 
vor, dass diese nicht mehr als drei und nicht weniger 
als zwei Jahre betragen soll (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). 
Zur Unterschreitung dieser Marge ist es nie gekommen, 
d.h. seit Inkrafttreten des BBiG im Jahre 1969 ist kein 
einziger anerkannter Ausbildungsberuf mit einer kürze-
ren Ausbildungsdauer als zwei Jahre verordnet worden. 
Zu den zweijährigen Ausbildungsberufen enthält der 
Ausbildungsreport 2009 eine Beschreibung und Bewer-
tung, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.101 Neu-
eren Datums ist die Diskussion am oberen Ende des 
vorgegebenen Zeitrahmens, namentlich die Frage, ob 
und aus welchen Gründen Ausbildungsberufe mit einer 
Regelausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren benö-
tigt werden. Die bildungspolitische Bedeutung dieser 
Debatte liegt darin, dass nahezu alle strukturellen Än-
derungen, die in der Bildungslandschaft vorgenommen 
werden, auf eine Verkürzung der in Deutschland als zu 
lang empfundenen Bildungs- und Qualifizierungsphase 
eines jungen Menschen gerichtet sind; genannt seien 
an dieser Stelle das auf drei Jahre angelegte Bachelor-
studium oder die Verkürzung des gymnasialen Bildungs-
gangs von neun auf acht Jahre. 
Lange Zeit ist dieser Diskurs am dualen Ausbildungssys-
tem vorbeigegangen. Erst neuerdings ist die Frage nach 
der Höchstdauer eines Ausbildungsberufs aufgeworfen 
worden, und zwar in der Sitzung des Hauptausschusses 

100 Einzelheiten zu Fördervoraussetzungen etc. können unter der 
URL http://www.arbeitsagentur.de/nn_26036/zentraler-Content/
A07-Geldleistung/A072-berufliche-Qualifizierung/Allgemein/BAB-
Anspruchsvoraussetzungen.html  abgerufen werden.

101 Siehe dort S. 32 ff.

des BIBB vom 17. Juni 2011 im Zusammenhang mit der 
Neuordnung der Berufe „Konstruktion“, die für eine 
Ausbildungsdauer über 3 ½ Jahre ausgelegt worden 
sind. Die für die Verordnung zuständigen Bundesmi-
nisterien hatten vorgeschlagen, die Geltungsdauer der 
neuen Ordnungsmittel auf fünf Jahre zu beschränken, 
um in der Zwischenzeit die Notwendigkeit der dreiein-
halbjährigen Ausbildungsdauer evaluieren zu lassen. 
Im Zuge der Verabschiedung der einschlägigen Ord-
nungsmittel hat der Hauptausschuss mit breiter Mehr-
heit (dem Verordnungsgeber BMWi) jedoch empfohlen, 
auf die Befristung zu verzichten oder einen allgemeinen 
Evaluierungsauftrag zu formulieren. Diese Empfehlung 
hat das BIBB zum Anlass genommen, im Herbst 2011 
eine Expertenmonitor-Befragung zu diesem Fragenkom-
plex durchzuführen.102 
Es gibt zurzeit 53 Ausbildungsberufe (Stand: Ende 2011), 
für die eine Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren 
verordnet und damit von der im BBiG vorgegebenen 
Obergrenze von drei Jahren abgewichen worden ist.103 
Formalrechtlich handelt es bei dieser Vorgabe (nur) 
um eine Sollvorschrift, d.h., sie schreibt ein bestimm-
tes Tun oder Unterlassen zwar für den Regelfall, aber 
nicht zwingend vor. Dennoch ist das Ermessen des Ver-
ordnungsgebers engen Grenzen unterworfen: Nur in be-
sonderen Ausnahmefällen darf von der gesetzlich ange-
ordneten Rechtsfolge abgewichen werden. Vor diesem 
Hintergrund erwartet man bei Ausbildungsordnungen, 
die den gesetzlichen Rahmen für die Ausbildungsdau-
er überschreiten, eine plausible Begründung für diese 
Abweichung. Eine solche sucht man jedoch vergeblich, 
während beispielsweise für die zeitliche Gliederung des 
Ausbildungsrahmenplans, die die Ausbildungsordnung 
ebenfalls regeln muss (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BBiG), sehr de-
taillierte Vorgaben gemacht werden. Wenn von rd. 350 
anerkannten Ausbildungsberufen immerhin fast 15 Pro-
zent mit einer dreieinhalbjährigen Ausbildungsdauer 
verordnet worden sind, scheint der Ausnahmecharakter, 
den das Gesetz für eine Abweichung vom Regelrahmen 
zwischen zwei und drei Jahren vorsieht, nicht immer 
mit der gebührenden Begründungstiefe in den Blick ge-
nommen zu sein. 70 Prozent der vom BIBB befragten Ex-
perten haben sich für eine Beibehaltung für eine bis zu 

102 Verwiesen wird auf die Ergebnisse der BIBB-Expertenmonitor-
Umfrage 2011 „Duale Berufsausbildungen: Zwei bis dreijährig 
oder bis zu dreieinhalbjährig?“ im Internet veröffentlichte Fassung 
vom 6.1.2012 (URL: http://www.BIBB.de/dokumente/pdf/
Ergebnisbericht_EM2011_Ausbildungsdauer_final09012012.pdf)

103 Vgl. BIBB-Expertenmonitor-Umfrage 2011, a.a.O., S. 4.
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dreieinhalbjährige Ausbildungsdauer ausgesprochen.104 
Dies ist eine überraschend hohe Befürworterquote; die 
höchste mit 96 Prozent ist bei den Gewerkschaften, die 
niedrigste bei den Kammern mit 61 bzw. der Bildungs-
verwaltung mit 51 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt 
sind 15 Argumente für die Beihaltung von dreieinhalb-
jährigen Berufen vorgebracht worden.
Die Überprüfung der Pro-Argumente für eine dreiein-
halbjährige Ausbildungsdauer auf ihre Belastbarkeit 
gibt (noch) kein klares Bild für die Notwendigkeit einer 
von der gesetzlichen Regel abweichenden Ausbildungs-
dauer. Keines der vorgebrachten Argumente – insbeson-
dere diejenigen, die auch auf die dreijährigen Ausbil-
dungsberufe zutreffen –  ist so überzeugend, dass man 
womöglich den Gesetzgeber auffordern müsste, die re-
gelhafte Begrenzung der Ausbildungsdauer (im § 5 Abs. 
1 Nr. 2) BBiG zu streichen.105

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass der Ver-
ordnungsgeber (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie - BMWi) im Frühjahr 2012 ein Gutachten an 
die „Interval GmbH“ Berlin in Auftrag gab, das sich mit 
den Pro- und Kontra-Argumenten zur Ausbildungsdauer 
auseinandersetzt. Es soll Aufschluss darüber bringen, 
in welchen Fällen die reguläre Ausbildungsdauer von 
Berufen drei Jahre überschreiten soll/kann. Die dazu 
zu entwickelnden, berufsunabhängigen Kriterien sollen 

104 Befragt wurden Fachleute u.a. aus Betrieben, Bildungsstätten, 
der Kammern, Sozialpartner und der Bildungsverwaltung. 
Von insgesamt 1.222 angefragten Experten haben 474 
auswertungsfähige Antworten erteilt, was einer Rücklaufquote 
von immerhin 39 Prozent entspricht.

105 Drei Beispiele mögen dies verdeutlichen:
• Ein dreieinhalbjähriger Beruf erhöhe die Arbeitsmarktchancen der 

Auszubildenden. Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass 
die Arbeitsmarktchancen nicht von der Ausbildungsdauer, sondern 
von Marktfaktoren wie z.B. dem Fachkräftebedarf abhängen. 
Im Übrigen: Fachinformatiker und andere „nur“ dreijährig 
Ausgebildete haben hervorragende Arbeitsmarktchancen.

• Komplexe Ausbildungsinhalte ließen sich nur in drei-
einhalb Jahren qualitativ hochwertig vermitteln. Hier ist die 
grundsätzliche Frage zu stellen, ob nur gewerblich-technische 
Berufe komplexe Ausbildungsinhalte aufweisen. Es erscheint 
ungewiss, mit welchem Ergebnis ein inhaltlicher Vergleich eines 
anspruchsvollen dreijährigen Berufs wie dem Fachinformatiker 
mit einem dreieinhalbjährigen gewerblich-technischen Beruf, z. B. 
Konstruktionsmechaniker, ausginge.

• Die verlängerte Ausbildungsdauer erlaube es den 
Ausbildungsbetrieben, sich auf die unterschiedlichen 
Leistungsstärken der Jugendlichen einstellen zu können.Träfe dies 
zu, könnten in einem kaufmännisch ausbildenden Betrieb niemals 
leistungsstarke (mit individuell verkürzter Ausbildungsdauer) 
neben „normalen“ Auszubildenden ausgebildet werden. Dies ist 
jedoch Alltag.

in zukünftigen Ordnungsverfahren Richtschnur für die 
Festlegung der  Ausbildungsdauer sein. Das Gutachten 
soll auch auf die Frage eingehen, aus welchen Gründen 
dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe ausschließlich im 
gewerblich-technischen Bereich verordnet werden, und 
ob es Berufe gibt, die so komplex sind, dass ihre Inhal-
te nicht innerhalb einer Regelausbildungsdauer von drei 
Jahren vermittelt werden könnten. Dies impliziert die 
Prüfung, ob bei der Bestimmung der Ausbildungsinhal-
te bzw. des Ausbildungsberufsbilds wirklich alle einge-
brachten Vorschläge erforderlich sind, um das vom Ge-
setz im § 1 Abs. 3 BBiG formulierte Ausbildungsziel der 
beruflichen Handlungsfähigkeit zu erreichen. Denkbar 
ist, dass ein Teil der bislang während einer Ausbildung 
zu vermittelnden Inhalte besser Gegenstand einer qua-
lifizierten beruflichen Fortbildung wäre, insbesondere 
dann, wenn es sich um Arbeitsinhalte handelt, die im 
betrieblichen Alltag eher Meistern oder anderen Höher-
qualifizierten, zumindest Beschäftigten mit längerer Be-
rufserfahrung zugewiesen werden. Diese Frage ist auch 
deshalb von Bedeutung, weil sie möglicherweise Hin-
weise darauf geben kann, wie der Umfang einer Berufs-
abschlussprüfung auf ein vertretbares Maß verringert 
werden kann, ohne deren fachliche Qualität in Frage zu 
stellen.106 Das Gutachten soll auch klären, welche Aus-
wirkungen eine Festlegung der Ausbildungsdauer auf 
drei Jahre für die an einer Berufsausbildung unmittel-
bar beteiligten Akteure (Ausbildungsbetrieb, Auszubil-
dender, Berufsschule, Kammern) u.a. in organisatori-
scher Hinsicht hätte.
Das Gutachten wird frühestens im Herbst 2012 vorlie-
gen. Über richtungsweisende Ergebnisse wird im nächs-
ten Ausbildungsreport berichtet werden.
Das BMWi als Verordnungsgeber hat – solange das 
Gutachten nicht vorliegt – entschieden, dass alle drei-
einhalbjährigen Ausbildungsordnungen in künftigen 
Neuordnungsverfahren nur noch (auf fünf Jahre) befris-
tet erlassen werden. Anhand einer Evaluation soll dann 
entschieden werden, ob die verlängerte Ausbildungs-
dauer beibehalten werden kann.

106 So wird beklagt, dass die Prüfungen in vielen Ausbildungsberufen 
durch übersteigerte Anforderungen vielfach zu kompliziert, teuer 
und für die ehrenamtlich tätigen Prüfer zu aufwändig geworden 
seien. Fundstelle: „Dual mit Wahl – ein Modell der IHK-
Organisation zur Reform der betrieblichen Ausbildung“, Stand: 
März 2011; Download über http://www.dihk.de/ressourcen/
downloads/reformmodell.

Auswertung Erstprüfungserfolg 
Bund/Hamburg
Seit dem Jahr 2009 kann, dank der Umstellung der Da-
tenerhebung für die Berufsbildungsstatistik der Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder, ermittelt 
werden, wie hoch die Erfolgsquote bei Erstprüfungen107  
in der dualen Ausbildung ist. Zum Zeitpunkt der Berichter-
stellung lagen noch keine Angaben zum Jahr 2011 vor, 
es können aber Einblicke in die Ergebnisse aus den Jah-
ren 2009 und 2010 gegeben werden. Im Bundesdurch-
schnitt betrug die Quote in beiden Jahren jeweils 91,2. 
Dabei erreichten die männlichen Prüflinge in beiden 
Folgejahren einen Wert von 90,0 und die weiblichen je-
weils höhere Quoten von 92,8 in 2009 respektive 92,7 
in 2010. Dieser Trend zeigte sich auch bei den unten 
abgebildeten Bundesländern. Die jungen Frauen konn-
ten auch in Hamburg und seinen Umländern höhere 
Prüfungserfolgsquoten als ihre männlichen Mitstreiter 
vorweisen. Hamburg konnte in beiden Jahren den Bun-
desdurchschnitt von 91,2 übertreffen und auch höhere 
Erfolgsquoten erzielen als die direkten Nachbarländer 
Schleswig-Holstein, Niedersachen und Mecklenburg-
Vorpommern. In allen genannten Bundesländern sanken 
die Quoten jedoch von 2009 auf 2010 in kleinem Maße. 

TABELLE 17: 

Erfolgsquote bei Erstprüfungen in dualen Aus-
bildungsberufen in 2009 und 2010 Deutschland, 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachen und 
Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf 
Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.).

107 Die Erfolgsquote errechnet sich aus dem Anteil der bestandenen 
Erstprüfungen im Verhältnis zu der Gesamtzahl aller Erst-
prüfungen.

Deutsch-
land Hamburg

Schles-
wig-Hol-

stein

Nieder-
sachsen

Mecklen-
burg-Vor-
pommern

2009 91,2 93,3 91,7 92,4 85,0

Männer 90,0 91,4 90,7 91,2 83,6

Frauen 92,8 95,5 93,0 94,1 86,8

2010 91,2 92,9 91,5 92,2 84,3

Männer 90,0 91,0 90,6 90,8 83,0

Frauen 95,5 95,2 92,6 94,2 86,1

Bei der Betrachtung des höchsten allgemeinbildenden 
Schulabschlusses der Prüflinge zeigt sich, nicht uner-
wartet, dass die Erfolgsquote stieg, je höher der allge-
meinbildende Schulabschluss war. So betrug die Quote 
für die Hamburger Ausbildungsabsolventen in 2010 für 
Absolventen mit maximal einem Hauptschulabschluss 
82,0 Prozent, für diejenigen mit einem Realschulab-
schluss 93,4 Prozent und für Berufsstarter mit einer 
Studienberechtigung 98,7 Prozent. Im Bundesvergleich 
schnitten hier die Hamburger Abiturienten besser ab 
als der deutsche Durchschnitt, der eine Quote von 97,6 
Prozent erzielte (Prüflinge mit maximal Hauptschulab-
schluss 83,7 Prozent und mit Realschulabschluss 93,6 
Prozent).108 
Die nachstehende Aufstellung gibt einen Einblick in die 
Erfolgsquoten bei den 20 Berufen mit den höchsten Prü-
fungsteilnahmen in Hamburg in 2009 und 2010. Hier 
stechen insbesondere die Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten heraus, die in beiden Jahren einen 100-pro-
zentigen Prüfungserfolg aufwiesen. In diesem Zusam-
menhang ist bemerkenswert, dass unter den Prüflingen 
ein beachtlicher Teil maximal einen Hauptschulab-
schluss vorzuweisen hatte: In 2009 20,5 Prozent und in 
2010 21,2 Prozent aller Prüflinge. Nah an dieses posi-
tive Ergebnis kamen in beiden Berichtsjahren nur die 
Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern in den Be-
rufen Medizinische Fachangestellte bzw. Medizinischer 
Fachangestellter (99,6 Prozent in 2009 und 98,0 Prozent 
in 2010) und Industriekaufmann bzw. -frau (98,8 Prozent 
in 2009 und 98,2  Prozent in 2010). Die in Hamburg so 
herausragenden Zahnmedizinischen Fachangestellten 
tauchen auch unter den 20 Berufen mit den höchsten 
Prüfungsteilnahmen in ganz Deutschland auf, erreichen 
hier auch noch im Vergleich gute Quoten, aber bei Wei-
tem keine 100 Prozent (in 2009 94,8 Prozent und in 2010 
93,2 Prozent). Die Quoten sind im Allgemeinen im Bun-
desdurchschnitt niedriger angesiedelt. Die besten Wer-
te erzielten in 2009 die Bankkaufleute mit 97,1 Prozent 
und in 2010 die Industriemechaniker mit 97,2 Prozent.109

108 Quelle: Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für 
Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der 
statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

 (Erhebung zum 31.12.).
109 Quelle: Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für 

Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der 
statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

 (Erhebung zum 31.12.).
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Beruf1
2010 2009

Teilnehmende EQEP
2 Teilnehmende EQEP

2

Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel 678 96,7 642 96,3

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 687 94,3 696 93,7

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 531 92,1 465 97,0

Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung 480 97,9 438 97,3

Bankkaufmann/-frau 390 98,2 378 96,0

Verkäufer/-in 372 80,6 279 83,5

Bürokaufmann/-frau 336 89,6 306 95,4

Hotelfachmann/-frau 285 96,5 270 95,9

Industriekaufmann/-frau 279 98,2 249 98,8

Friseur/-in 264 95,5 240 95,0

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 261 73,6 243 83,5

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r 255 100,0 234 100

Medizinische/-r Fachangestellte/-r 255 98,0 258 99,6

Fachinformatiker/-in 246 95,1 237 93,7

Kaufmann/-frau für 
Versicherung und Finanzen 231 97,4 210 98,1

Schifffahrtskaufmann/-frau 225 95,1 189 96,8

Fachkraft für Lagerlogistik 222 95,1 207 94,7

Fachlagerist/-in 207 90,8 XX3 XX3

Koch/Köchin 201 89,1 186 79,1

Anlagenmechaniker/-in für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 195 71,9 171 80,1

Industriemechaniker/-in XX3 XX3 183 95,1

Sachstand zum Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR)
Zur Erleichterung der transnationale Mobilität von Be-
schäftigten und Lernenden hatten sich das Europäische 
Parlament und der Europäische Rat darauf verständigt, 
als vordringliche Aufgabe für eine verstärkte europäi-
sche Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung einen 
offenen und flexiblen Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR) mit acht Niveaustufen zu entwickeln, der – 
gestützt auf Transparenz und gegenseitiges Vertrauen 
– als gemeinsamer Bezugsrahmen sowohl für berufliche 
Bildung als auch für das Hochschulwesen dienen soll. 
Ziel des EQR ist es, europäischen Arbeitgebern ein Ins-
trument an die Hand zu geben, den Bildungsstand und 
die Kompetenzen eines Bewerbers aus einem anderen 
EU-Land besser einschätzen zu können. Voraussetzung 
für den EQR ist zunächst, dass die EU-Mitgliedstaaten 
alle eigenen Bildungsabschlüsse in einen nationalen 
Qualifikationsrahmen einordnen.110

In Deutschland herrschte relativ rasch Einvernehmen 
darüber, die Promotion (Doktorwürde) auf der höchsten 
Niveaustufe acht, den Master auf Stufe sieben sowie 
den Bachelor – und parallel dazu – hochwertige beruf-
liche Fortbildungsabschlüsse (Meister, Techniker und 
Fachwirte) auf Stufe sechs einzuordnen. Demgegen-
über war hochstrittig, welchen Niveaustufen das Abitur 
(Stufe vier oder fünf) und die Abschlüsse der beruflichen 
Erstausbildung (Stufen drei bis fünf) zugeordnet werden 
sollen. Dieser Streit macht deutlich, dass eine Verstän-
digung in der bereits seit Jahrzehnten andauernden De-
batte über die Gleichwertigkeit von allgemeiner und be-
ruflicher Bildung noch immer nicht erreicht ist. Um diese 
schwierige Problemlage zu beenden, haben sich am 31. 
Januar 2012 auf Einladung des Präsidenten der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) die wichtigsten Akteure, das 
sind neben der KMK die Wirtschaftsministerkonferenz, 
die Bundesregierung, die Sozialpartner und Wirtschafts-
verbände auf einen gemeinsamen Weg zur Umsetzung 
des DQR verständigt. Damit war es gelungen, sich auf 
ein Verfahren zu verständigen, das die Fortsetzung des 
Prozesses zur Einführung des DQR erlaubt und zugleich 
die Voraussetzungen für eine abschließende Zuordnung 
in den kommenden Jahren schafft.

110 Im Ausbildungsreport 2010, S. 52 ff., ist ausführlich über 
Hintergründe und Intentionen zum Europäischen und Deutschen 
Qualifikationsrahmen (EQR/DQR) berichtet worden.

Die wesentlichen Elemente des Kompromisses sind 111:
• Für die berufliche Erstausbildung wird eine 

Zuordnung zunächst auf Niveau 3 (2-jährige 
Ausbildungen) und auf Niveau 4 (3- und 3 ½ jährige 
Ausbildungen) vorgenommen.

• Von einer Zuordnung allgemeinbildender 
Schulabschlüsse zum DQR wird vorerst 
abgesehen. Da die gegenseitige Anerkennung 
von Schulabschlüssen im europäischen und 
internationalen Rahmen durch völkerrechtliche 
Staatsverträge geregelt ist, entstehen damit 
für Schülerinnen und Schüler keinerlei 
Benachteiligungen.

• Nach einem Zeitraum von fünf Jahren werden 
auf der Grundlage kompetenzorientierter 
Ausbildungsordnungen der beruflichen 
Erstausbildung und kompetenzorientierter 
Bildungsstandards für die allgemeinbildenden 
Schulabschlüsse unter Maßgabe der 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung alle Zuordnungen erneut beraten und 
gemeinsam entschieden. Dabei soll die weitere 
Entwicklung auf der europäischen Ebene mit 
berücksichtigt und auch eine Höherstufung geprüft 
werden.

• Um den weiteren Arbeitsprozess des DQR mit dem 
Ziel einer zeitnahen Referenzierung an den EQR 
sicherzustellen, wird der Arbeitskreis DQR gebeten, 
die noch ausstehenden Zuordnungen vorzunehmen.

Nach Maßgabe des gefundenen Kompromisses sollen 
nach etwa fünf Jahren die jetzt vorgenommenen Zu-
ordnungen unter Berücksichtigung von zwischenzeit-
lich erkennbaren Entwicklungen auf EU-Ebene erneut  
überprüft werden. Dies soll auf der Grundlage von kom-
petenzorientierten Ausbildungsordnungen für die aner-
kannten Ausbildungsberufe (nach BBiG und HwO) und 
kompetenzorientierte Bildungsstandards der allgemein-
bildenden Schulen geschehen. Dabei soll die weitere 
Entwicklung auf der europäischen Ebene mit berück-
sichtigt und auch eine Höherstufung geprüft werden.
Im weiteren Umsetzungsverfahren wird – bezogen auf 
die beruflichen Erstausbildungsabschlüsse – zu klä-
ren sein, wie die Bestätigung der Niveaustufe dieser 

111 Quelle: Vereinbarungstext vom 31.01.2012, abrufbar unter der 
URL: http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de/aktuelles/
der-weg-f%C3%BCr-die-einf%C3%BChrung-des-deutschen-
qualifika_gq21oohc.html?s=cNLnZLo1UR5hwnXUu1

TABELLE 18: 

Teilnehmende an Erstprüfungen insgesamt in den 20 Ausbildungsberufen mit den höchsten 
Erstprüfungsteilnahmen in 2009 und 2010 sowie Erfolge; Regionale Einheit: Hamburg

1   Zusammenfassung aller Fachrichtungen und/oder Zuständigkeitsbereiche.
2   Erfolgsquote bei Erstprüfungen: (erfolgreiche Erstprüfungen/alle Erstprüfungen)*100.
3   Beruf ist in diesem Jahr nicht unter den 20 Berufen mit den meisten Erstprüfungen.

Quelle: Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.).



80 81A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2 A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2

Berufsabschlüsse beurkundet werden kann. Diese kann 
auf dem Kammerzeugnis, Berufsschulzeugnis, einer se-
paraten Erläuterung oder im Europass erfolgen. Dabei 
wird zu berücksichtigen sein, dass im Rahmen einer 
dualen Berufsausbildung die in den Deskriptoren des 
DQR definierten Qualifikationsprofile sowohl am Lern-
ort Betrieb als auch am Lernort Berufsschule vermittelt 
und erworben werden. Sollte daher die Bestätigung 
der Niveaustufe nur auf dem Kammerprüfungszeugnis 
ausgewiesen werden, erscheint der Zusatz angebracht, 
„in Verbindung mit dem Berufsschulabschlusszeugnis“. 
Hierüber gibt es noch keinen Konsens. 
Außerdem ist unter Einbeziehung aller Prozessbeteilig-
ten die Erarbeitung eines Handbuchs geplant, in dem 
die Zuordnung von Qualifikationen in der Breite des 
deutschen Bildungssystems erläutert wird.
Wie bereits im Ausbildungsreport 2010 erwähnt 112, ist 
die Frage, wie nicht-formales und informelles Lernen 
sinnvoll in den DQR-Rahmen eingepasst werden kön-
nen, ausgeklammert worden. Allerdings wurden im Juni 
2011 zwei Arbeitsgruppen gebildet, die Grundlagen für 
die Erarbeitung von Empfehlungen vorbereitet haben, 
nach welchen Kriterien nicht-formales und informelles 
Lernen an den DQR Anschluss finden kann. Unter Be-
teiligung insbesondere der Hauptakteure der Fort- und 
Weiterbildung sowie der Sozialpartner sollen mögliche 
Verfahrenswege und Strategien zur Einbeziehung nicht-
formalen und informellen Lernens erarbeitet und auf 
ihre Anwendbarkeit geprüft werden. Im Vorfeld wurden 
bereits zwei Gutachten zu dieser Thematik erstellt. Die 
Empfehlungen der Arbeitsgruppen werden derzeit in 
den DQR-Gremien beraten.113

Die dritte DQR-Fachtagung, in der die Fachöffentlichkeit 
über die weiteren Entwicklungsschritte informiert wird, 
war für den 11. September 2012 geplant.
Parallel zu diesen Aktivitäten wird der deutsche Refe-
renzierungsbericht erarbeitet, der möglichst noch im 
Jahre 2012 an die Europäische Kommission übermittelt 
werden soll. 

112 Siehe dort S. 54 f.
113 Diese und weitere Expertenempfehlungen können eingesehen 

werden unter der URL http://www.deutscherqualifikationsrahmen.
de/de/expertenvoten/gutachten-und-stellungnahmen-zum-nicht-
formalen-un_gl4wdxqs.html

Ausblick 2012

Prognose 2012
Auch wenn aussagekräftige Daten und verlässliche 
Prognosen zur Entwicklung des Ausbildungsmarkts im 
Jahr 2012 noch nicht vorliegen, gibt es jedoch einige 
erwähnenswerte Einschätzungen zur Entwicklung auf 
dem Ausbildungsmarkt in den kommenden Jahren: Un-
geachtet der „Eurokrise“ ist die wirtschaftliche Situa-
tion in Deutschland vergleichsweise noch als günstig 
zu bezeichnen, was sich entsprechend auf das betrieb-
liche Ausbildungsangebot niederschlägt. Der bereits 
seit mehreren Jahren zu beobachtende demografiebe-
dingte Bewerberrückgang hat sich im Jahre 2012 fort-
gesetzt, wenngleich verlangsamt. Insgesamt ist bei der 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit 
einer „schwarzen Null“ zu rechnen: Das BIBB geht hier 
von einem leichten Anstieg um 0,2 Prozent auf dann ca. 
571.600 Neuabschlüsse aus. Beim Ausbildungsplatzan-
gebot rechnet das Institut mit einer Steigerung um rund 
6.400 auf mehr als 606.000 Angebote (plus 1,0 Prozent) 
und einem gleichzeitigen Rückgang der Bewerberinnen 
und Bewerber um etwa 2.100 auf rund 644.800 (minus 
0,4 Prozent).114 Soweit dort aufgenommen, gibt die Bun-
desregierung im Berufsbildungsbericht 2012 dieselben 
Werte an.115

Der auch schon in den Vorjahren erkennbare Trend auf 
dem Ausbildungsmarkt zu einem hohen Ausbildungs-
platzangebot bei zugleich sinkender Bewerberzahl wird 
gemeinhin als Entwicklung zum „Bewerbermarkt“ be-
zeichnet. So titelt der vom BIBB herausgegebene News-
letter im Juni 2012 „Vom Ausbildungsmarkt zum Bewer-
bermarkt - neue Chancen für Leistungsschwächere“.116 
Richtig ist die Aussage, dass sich der Ausbildungsmarkt 
grundlegend wandelt. Vorbei scheinen die Zeiten, wo 
sich die Unternehmen aus einem großen Reservoir an 
hochqualifizierten Abiturientinnen und Abiturienten 
mit hohen Sozial- und Personalkompetenzen bedie-
nen konnten. Nach den Ergebnissen der Erhebung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) über die neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum Stichtag 
30.09.2011 ist das Gesamtangebot an Ausbildungs-

114 Siehe Pressemitteilung des BIBB Nr. 20 vom 9.5.2012; abrufbar 
unter der URL http://www.BIBB.de/de/61255.htm.

115 Berufsbildungsbericht 2012, Abschnitt 2.3, S. 25; abrufbar unter 
der URL http://www.bmbf.de/pub/bbb_2012.pdf

116 „Good Practice Center“, Newsletter Nr. 114 vom 09.06.2012, 
Rubrik  “Aktuelles Thema”; abrufbar unter der URL http://www.
good-practice.de/4747.htm#area_01.

Aus berufsbildungspolitischer Sicht stehen in diesem 
Jahr bzw. im Jahr 2013 folgende Aufgaben an, die im 
Wesentlichen der Arbeitskreis DQR zu bearbeiten hat:
• Zuordnung von Qualifikationen,
• Entwicklung kompetenzorientierter (outcome- 

bzw. lernergebnisorientierter) Ordnungsmittel 
(Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne sowie 
sonstige Bildungspläne),

• Verweis auf das zutreffende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) auf 
allen neuen Qualifikationsbescheinigungen (u. 
a. Berufsschulzeugnisse, Kammerzeugnisse, 
Europass), 

• Anerkennung nicht formaler Kompetenzen als 
Qualifikation i.S. des DQR (Validierung der 
geregelten Fort- und Weiterbildungen),

• Anwendung von Grundsätzen für die 
Qualitätssicherung der beruflichen und allgemeinen 
Bildung. 

plätzen im Vergleich zu 2010 um über 20.000 gestie-
gen, während die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge nur um rund die Hälfte (etwa 10.000) 
auf über 570.000 stieg. Genau im Umfang dieser Dif-
ferenz stieg die Zahl unbesetzter betrieblicher Ausbil-
dungsplätze auf nunmehr knapp 30.000 (rund 5 Prozent 
aller Plätze); damit war es laut BIBB im Jahre 2011 für 
die Betriebe so schwierig wie seit rund 15 Jahren nicht 
mehr, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.117 Auch für 
das Ausbildungsjahr 2012/13 ist eine ähnlich hohe Zahl 
an nicht besetzten betrieblichen Ausbildungsplätzen zu 
erwarten.
Als Hauptgrund für diese Entwicklung wird der demogra-
fische Wandel genannt, was das Problem jedoch nicht 
umfassend beschreibt: Man wird unterscheiden müs-
sen zwischen Branchen, die wegen ihrer Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen, ihres Images etc. traditionell 
große Schwierigkeiten haben, ihr Ausbildungspotenzi-
al auszuschöpfen, während der demografische Wandel 
namentlich solche Betriebe trifft, die attraktive Ausbil-
dungsplätze anzubieten haben, diese jedoch (erstmals) 
nicht besetzen können: Besonders augenfällig ist die-
se Situation in den Regionen der neuen Bundesländer, 
in denen die Zahl der Schulabsolventinnen und -absol-
venten besonders stark zurückgegangen ist.118 Bestätigt 
wird dies durch die Ergebnisse der jährlichen Umfrage 
des DIHK zur Ausbildungssituation. Danach kann mehr 
als ein Fünftel aller Betriebe mehr als einen Ausbil-
dungsplatz nicht besetzen, von den ostdeutschen Be-
trieben ist es sogar jeder dritte. Hinzu tritt, dass mitt-
lere und große Betriebe ihr Ausbildungsangebot in den 
letzten Jahren ausgeweitet haben, was es insbesonde-
re kleineren Betrieben erschwert, den dringend benö-
tigten Nachwuchs zu finden. Besonders schwierig sei 
danach – dies ist allerdings keine ganz neue Tatsache 
– die Lage in der  Gastronomie, wo über 50 Prozent, 
in Ostdeutschland sogar zwei Drittel der Betriebe Be-
setzungsschwierigkeiten hätten.119 Dies könnte u.a. von 
den generellen Rahmenbedingungen herrühren, die die-
se Berufe kennzeichnen, wie etwa die Gestaltung der 

117 Pressemeldung Nr. 54/2011 des BIBB vom 15.12.2011; abrufbar 
unter der URL http://www.BIBB.de/de/60251.htm

118 Die Autoren des Bildungsberichts 2012 gehen sogar noch einen 
Schritt weiter mit ihrer Feststellung, dass es bislang allenfalls 
in wenigen Ausbildungsberufen Nachwuchsengpässe gebe; vgl. 
„Bildung in Deutschland 2012“, a.a.O., S. 121.

119 Die Ergebnisse der DIHK-Umfrage stehen unter  http://www.
dihk.de/presse/meldungen/2012-05-08-ausbildungsumfrage  als 
Download zur Verfügung.
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Ausbildungs- und späteren Arbeitszeiten, die Überstun-
den, das Ausmaß der körperlichen Belastung und die 
vergleichsweise moderate Vergütung. Im Ausbildungs-
report Hamburg 2011/12 des DGB wurden diese Berei-
che im Hotel- und Gastgewerbe als Problemfelder iden-
tifiziert und Handlungsbedarfe ausgewiesen.120 Der DGB 
problematisiert in einer weiteren Expertise eine fehlen-
de „Ausbildungsreife der Betriebe“, die aus mangelnder 
Ausbildungsqualität und Attraktivität der Berufe resul-
tiert und zu Besetzungsproblemen führen kann.121 Und 
auch eine Expertise der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu 
ähnlichen Schlüssen: Die Autoren konnten keine „Bele-
ge für ein generell nachlassendes Qualifikationsniveau“ 
auf Seiten der Jugendlichen nachweisen, sondern al-
lenfalls den Zusammenhang, dass in Branchen mit be-
sonders unattraktiven Arbeitsbedingungen und geringer 
Bezahlung die Besetzungsproblematik dementspre-
chend groß ist.122

Ein weiterer Indikator lässt eher den Schluss zu, dass 
die Lage auf dem Ausbildungsmarkt gespalten ist: Es 
mag sein, dass heute mehr Jugendliche, die zwar aus-
bildungsfähig sind, aber nicht zur ersten Wahl der Aus-
bildungsbetriebe zählen, eher als früher einen betrieb-
lichen Ausbildungsplatz finden; richtig ist auch, dass 
sich leistungsstarke Jugendliche heutzutage aus ei-
ner Vielzahl attraktiver Ausbildungsangebote bedie-
nen können. Diese Entwicklung wird häufig als positi-
ve Wende zugunsten der ausbildungsplatzsuchenden 
Jugendlichen bezeichnet („Bewerbermarkt“). Hier ist 
aber Zurückhaltung angebracht, da die Marktsitua-
tion insgesamt eher schwieriger ist als etwa vor drei 
Jahren. So musste das BIBB vermelden, dass im Jah-
re 2011 noch immer mehr Jugendliche bei ihrer Lehr-
stellensuche erfolglos bleiben, als Ausbildungsplätze 
nicht besetzt werden konnten. Rund 76.700 Jugendli-
che (darunter knapp 11.600 ohne und rund 65.100 mit 

120 Vgl. „Studie, Ausbildungsreport Hamburg 2011/12“, Hrsg. 
DGB-Jugend Hamburg, 2012, S. 43 ff.; Download unter http://
www.dgb-jugend.de/ausbildung/ausbildungsreport/data/
ausbildungsreport2011.pdf

121 „Hohe Abbrecherquoten, geringe Vergütungen, schlechte 
Prüfungsergebnisse – Viele Betriebe sind nicht ausbildungsreif“, 
DGB-Expertise zu den Schwierigkeiten der Betriebe bei der 
Besetzung von Ausbildungsplätzen“, Berlin, April 2012, S. 3. 
Download unter http://www.wir-gestalten-berufsbildung.de/
fileadmin/user_upload/NL_wissenaktuell/Hintergrundpapier_
Berufsbildungsbericht_2012.pdf

122 „Klischee mangelnder Ausbildungsreife“, Böckler 
Impuls, Ausgabe 09/2012, abrufbar unter http://boeckler.
de/39820_39829.htm

alternativer Verbleibsmöglichkeit) waren zum Abschluss 
des Berichtsjahres 2011 (Ende September) immer noch 
auf Ausbildungsplatzsuche. Das sind zwar 9,3 Prozent 
weniger als im Vergleich zum Vorjahr, aber nach wie 
vor zu viele. Ein ähnlicher Befund gilt für die Zahl der 
Jugendlichen, die mangels Ausbildungsalternative in 
Übergangsangeboten untergebracht werden mussten. 
Bundesweit waren dies rd. 290.000 Jugendliche. Mit 
den Autoren des Berufsbildungsberichts ist festzuhal-
ten, dass auch diese Zahl viel zu hoch ist, auch wenn sie 
gegenüber dem Jahr 2010 um 30.000 oder 9,4 Prozent 
zurückgegangen ist. Bemerkenswert ist, dass dem Be-
rufsbildungsbericht zufolge rund ein Viertel der Jugend-
lichen, die in Übergangsmaßnahmen einmünden, sogar 
einen Realschul- oder gleichwertigen Abschluss hätten. 
Wenn es dann nach Aussagen von Wirtschaftsverbän-
den für Betriebe immer schwieriger werde,123 den „pas-
senden“ Auszubildenden zu finden, scheint dies jeden-
falls partiell nicht am Bewerbermangel sondern an einer 
typischen „Mismatch-Situation“ zu liegen. In diesem 
Zusammenhang bietet auch ein näherer Blick auf das 
seit Jahren steigende Einstiegsalter der Jugendlichen 
in Berufsbildung interessante Aufschlüsse: Dies ist 
nämlich mit im Durchschnitt 19,5 Jahren (Bundesdurch-
schnitt) inzwischen erstaunlich hoch. Vielfach wird an-
genommen, dass diese Entwicklung mit einem höheren 
Anteil von Fachschulabsolventinnen und -absolventen 
bzw. Abiturientinnen und Abiturienten (Stichwort: Dop-
pelte Entlassjahrgänge) in Zusammenhang stehe. Diese 
Annahme wird durch den Bildungsbericht 2012 des Bun-
des nicht bestätigt: Danach weist die Gruppe der Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss mit 19,9 Jahren nach 
den Abiturientinnen und Abiturienten (21,1) das höchste 
Einstiegsalter in Berufsausbildung auf. Bemerkenswert 
ist, dass dieses Faktum nicht allein mit einer hohen Ver-
weildauer im „Übergangssystem“ erklärt werden kön-
ne. Eine große Gruppe habe vielmehr mit „zeitrauben-
den Passungsproblemen des Übergangs“ zu kämpfen.124 
Dies verdeutlicht zugleich, dass Hamburg mit der Etab-
lierung einer Jugendberufsagentur zur Optimierung der 
Beratungs- und Vermittlungsleistungen auf dem Ausbil-
dungssektor auf dem richtigen Weg ist.
Mit dem Präsidenten des BIBB ist daher festzuhalten, 

123 Hierauf weist beispielsweise der Präsident des DIHK hin. Vgl. 
Pressemeldung des DIHK „Der  Ausbildungsmarkt wandelt sich 
grundlegend“ vom 8.5.2012, abrufbar unter der URL http://www.
dihk.de/presse/meldungen/2012-05-08-ausbildungsumfrage

124 „Bildung in Deutschland 2012“, a.a.O., S. 105.

dass die Betriebe ihr Ausbildungsmarketing auf hohem 
Niveau halten müssen, um alle Potenziale zur Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses erschließen zu können: 
„Dazu gehören unter anderem eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung, attraktive Rahmenbedingungen und ein 
frühzeitiger Kontakt zu den Jugendlichen.“125   Zugleich 
müssen die Anstrengungen namentlich in den Schulen 
fortgesetzt werden, die jungen Menschen auf die An-
forderungen im künftigen Berufsleben so vorzubereiten, 
dass sie diesen möglichst ohne „Reparaturmaßnah-
men“ des beruflichen Bildungswesens gewachsen sind. 
Um dies erreichen zu können, müssen alle Verantwortli-
chen gemeinsam überprüfen, ob der schillernde Begriff 
der „Ausbildungsreife“ nach dem heutigen Diskussions-
stand tatsächlich das zutreffende Anforderungs- und 
Kompetenzprofil definiert, das in der Berufs- und Ar-
beitswelt zwingend vorauszusetzen ist.126

Situation in Hamburg

Prognose 2012

Gemessen am wichtigsten Marktindikator zur Beurtei-
lung der Ausbildungssituation, der Zahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge, dürfte sich die Lage 
in Hamburg nach den von den beiden großen Kammern 
gemeldeten Eintragungsständen per Ende Juli 2012 
ähnlich positiv gestalten wie im Vorjahr – und damit 
insgesamt günstiger als in der Bundesrepublik ins-
gesamt. Die Handwerkskammer Hamburg konnte mit 
1.472 neuen Ausbildungsverträgen einen Zuwachs von 
46 zusätzlichen Verträgen gegenüber dem Vorjahr regis-
trieren und die Handelskammer Hamburg verzeichnete 
einen Anstieg der Neueintragungen um 70 auf nunmehr 
8.016, sodass bei einer Gesamtbetrachtung der Stand 
des Vergleichsmonats im Vorjahr bei den beiden großen 
Kammern übertroffen worden ist.
Dennoch wird auch Hamburg voraussichtlich vom Bun-
destrend getroffen werden, dass sich der Überhang an 
freien Ausbildungsstellen gegenüber der Zahl der Aus-
bildungsplatzsuchenden weiter vergrößert – wenn-
gleich dies nur im abgeschwächten Maße zu erwarten 
ist. Ausweislich der Monatsstatistik der Agentur für 

125 Pressemitteilung des BIBB Nr. 20/2012, a.a.O
126 Die Diskussion um das Thema „Ausbildungsreife“ wird belebt 

durch das kritische „Arbeitspapier 189:  Ausbildungsreife – 
Ein umstrittener Begriff beim Übergang Jugendlicher in eine 
Berufsausbildung“, veröffentlicht von der Hans-Böckler-Stiftung, 
Mai 2012, abrufbar unter http://www.boeckler.de/pdf/p_
arbp_189.pdf

Arbeit Hamburg (Juni 2012) für den Ausbildungsstellen-
markt Hamburg ist die Zahl der unbesetzten Berufsaus-
bildungsstellen stärker gestiegen (von 3.256 auf 3.948 
oder um 21,3 Prozent) als die der unversorgten Bewer-
berinnen und Bewerber (von 2.935 auf 3.419 oder um 
16,5 Prozent).   Der Löwenanteil am Gesamtbestand der 
unbesetzten Berufsausbildungsstellen entfällt mit 2.534 
unbesetzten Stellen oder nahezu 75 Prozent allein auf 
die „Top-Ten-Berufe“, wie die nachstehende Tabelle 
ausweist.

TABELLE 19: 

Top 10 der offenen Ausbildungsstellen in Hamburg 

Rang Ausbildungsberuf Anzahl

1 Einzelhandelskaufleute 366

2 Verkäufer/-in 183

3 Friseur/-in 163

4 Kaufleute für Bürokommunikation 108

5 Fachkräfte - Lagerlogistik 106

6 Groß- und Außenhandelskaufleute 106

7 Elektroniker/-in Energie-/
Gebäudetechnik 103

8 Fachkraft - Gastgewerbe 96

9 Fachverkäuferin -Lebensmittelhandwerk 92

10 Koch/Köchin 91

Quelle: „Der Ausbildungsstellenmarkt im Juni 2012 (Agentur für Arbeit Ham-
burg)“, a.a.O. 

Auf den ersten Blick überrascht die dargestellte Situa-
tion nicht nur deswegen, weil sie sich ähnlich darstellt 
wie im Vorjahr. Marktbegünstigend sollte sich auswir-
ken, dass zum einen das Angebot an öffentlich finan-
zierten Ausbildungsplätzen im Jahre 2012 nicht ge-
wachsen ist. Auch der demografische Faktor, der die 
Ausbildungsstellenmärkte der meisten übrigen Bundes-
länder bereits erheblich belastet, hat in Hamburg bis-
lang kaum negative Wirkungen gezeitigt: Zum einen ist 
die Zahl der Abgängerinnen und -abgänger aus den all-
gemeinbildenden Schulen nur geringfügig zurückgegan-
gen; zum anderen ist die Magnetwirkung der attraktiven 
Ausbildungsplätze in Hamburg wieder größer gewor-
den, wie die Trendwende beim  Zustrom auswärtiger 
Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger (Steigerung 
um 2 Prozentpunkte auf 42,4 Prozent) belegt. Für die 
Besetzungsschwierigkeiten freier Ausbildungsstellen 
können viele Faktoren verantwortlich sein: Denkbar ist, 
worauf bereits im Vorjahr hingewiesen worden ist, dass 
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das Auswahlverhalten der ausbildenden Betriebe nach 
wie vor relativ anspruchsvoll ist, d.h., bei der Besetzung 
freier Ausbildungsstellen mit schwächeren Bewerberin-
nen und Bewerbern wird nach wie vor trotz teilweise 
anderslautender Aussagen eher Zurückhaltung geübt. 
Branchen, die traditionell aus vielfältigen Gründen an 
Nachwuchsmangel leiden, haben in ihren Bemühungen, 
sich am Markt attraktiv zu zeigen, noch keine nachhal-
tigen Erfolge erzielt. Offensichtlich gibt es jedoch noch 
weitere Hindernisse, die „passenden Partner“ für eine 
Berufsausbildung zusammenzuführen: Bemerkenswert 
ist in diesem Zusammenhang der bei der Agentur für 
Arbeit Hamburg festgestellte Anstieg der unversorg-
ten Bewerberinnen und Bewerber mit mittlerem Schul-
abschluss: Allein 1.358 oder knapp 40 Prozent der ins-
gesamt 3.419 Unversorgten zählen zu dieser Gruppe, 
für die im Vorjahresvergleich in absoluten Zahlen der 
stärkste Anstieg zu verzeichnen ist (plus 202). Da auch 
die Zahlen der unversorgten Bewerberinnen und Bewer-
ber mit Fachhochschulreife (um 110 auf 285) bzw. Allge-
meine Hochschulreife (um 115 auf 333) nicht unerheb-
lich gestiegen sind, sollte es spätestens im Rahmen der 
Nachvermittlungsaktionen im September möglich sein, 
die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber 
sowie der unbesetzten Berufsausbildungsstellen deut-
lich zu senken. 
Auch in Zukunft wird zu erwarten sein, dass sich vie-
le junge Menschen, die ihren Schulabschluss nicht in 
Hamburg erworben haben, wegen seiner hohen Attrak-
tivität auch weiterhin um einen Ausbildungsplatz in 
Hamburg bemühen werden. 
Nach Auswertung der Anmeldezahlen für die beruflichen 
Vollzeitbildungsgänge wird erwartet, dass die Schüler-
zahl in den Bildungsgängen der Berufsvorbereitungs-
schule insgesamt steigt, wobei die Zahl in der klassi-
schen Ausbildungsvorbereitung (AV-dual) unverändert 
bleibt, während die Bildungsgänge für Migranten (VJ-
M/BVJ-M) infolge des anhaltenden Zustroms jugendli-
cher Flüchtlinge zunehmen werden. Die Bildungsgänge 
der Berufsfachschule werden voraussichtlich deutlich 
weniger Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Der 
Rückgang wird gegenüber dem Vorjahr in einer Größen-
ordnung von 700 bis 800 erwartet. Für die Beruflichen 
Gymnasien wurde auf Grundlage der Anmeldezahlen 
ein geringfügiger Rückgang von ca. 100 Schülerinnen 
und Schülern angenommen. Und für die Fachoberschu-
le ist ebenso ein Rückgang in etwas größerem Umfang 
prognostiziert worden. Erste Rückmeldungen aus den 

Schulen unmittelbar nach Beginn des gerade angelau-
fenen Schuljahres geben Hinweise darauf, dass das 
Ergebnis zur Herbststatistik einen deutlich größeren 
Rückgang in den Beruflichen Gymnasien bei gleichzei-
tig deutlich geringerem Rückgang in der Fachoberschule 
zeigen wird. Die erstmalig angebotene Berufsoberschu-
le wird an vier Standorten (zwei davon als Schulverbün-
de) mit etwa 100 Schülerinnen und Schülern starten, 
also nur der Hälfte der ursprünglich prognostizierten 
200. Für die Fachschulen werden keine Veränderungen 
erwartet. Über alle beruflichen Vollzeitformen hinweg 
betrachtet, wird es einen Rückgang der Schülerzahlen 
geben, der sich jedoch erst nach Vorlage der Herbststa-
tistik eindeutig beurteilen lassen wird.

Fazit
Auch wenn – wie bereits ausgeführt – die oben wieder-
gegebenen Daten für das Ausbildungsjahr 2012/13 zum 
jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt belastbar sind, scheinen 
sie darauf hinzudeuten, dass bei weitem noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, um die zu besetzen-
den Berufsausbildungsstellen mit „passenden“ Jugend-
lichen zu besetzen. Unbeschadet dessen darf in den 
Anstrengungen nicht nachgelassen werden, so viele 
Schülerinnen und Schüler wie möglich auf die Anforde-
rungen einer beruflichen Ausbildung oder eines Studi-
ums vorzubereiten, damit sie diese Qualifizierungspha-
se erfolgreich durchlaufen. Wie bereits für das Vorjahr 
festgestellt, bleiben auch in diesem Jahr die Verbesse-
rung der Ausbildungsreife der Jugendlichen, die pass-
genaue Vermittlung in Ausbildung und die Integration 
von sozial benachteiligten und lernbeeinträchtigten Ju-
gendlichen in Ausbildung wichtige Herausforderungen, 
die von den Partnern aus Politik, Wirtschaft und Ge-
werkschaften in bewährter Form – z.B. im Landesaus-
schuss für Berufsbildung oder dem Aktionsbündnis für 
Bildung und Beschäftigung – gemeinsam angegangen 
und gelöst werden müssen. Wie in den Vorjahren sind 
dabei vor allem die Gruppen der Altbewerber und der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Blick zu 
nehmen. 
Die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt macht 
deutlich, dass noch viel zu tun bleibt, um das System 
der dualen Berufsausbildung attraktiv auch für leis-
tungsfähige Jugendliche zu gestalten. Ein wesentli-
cher Beitrag war dabei die lange Zeit umstrittene, im 
Ergebnis jedoch sachgerechte Einordnung der berufli-
chen Abschlüsse in das Niveaugefüge des Deutschen 

Qualifikationsrahmens DQR. Auf Hamburg bezogen blei-
ben die Verantwortlichen aufgerufen, den eingeleiteten 
Reformprozess am Übergang Schule – Beruf weiterhin 
kritisch zu begleiten, um sicherzustellen, dass die oben 
näher ausgeführten Reformvorhaben auch in der täg-
lichen Praxis erfolgreich implementiert und „gelebt“ 
werden. 
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Anlagen

PLATZANGEBOT IM HAMBURGER AUSBILDUNGSPROGRAMM 2011

(Stand 01.04.2012)

Träger Ausbildung/Beruf
Ausbildungs-

dauer in 
Jahren

Platzangebot 
insgesamt

Neuangebot 
2011

Alraune gGmbH Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 3 4 0

Alraune gGmbH Koch/Köchin 3 3 0

Alraune gGmbH Maler/-in, Lackierer/-in 3 5 0

Alraune gGmbH Restaurantfachleute 3 1 0

Beschäftigung und Bildung e. V. Fachlagerist/ -in 2 33 18

Beschäftigung und Bildung e. V. Mechatroniker/-in 3,5 1 0

Beschäftigung und Bildung e. V. Pool, versch. Berufe 2 15 10

Beschäftigung und Bildung e. V. Pool, versch. Berufe 3 39 10

Berufsbildungszentrum für den 
Hamburger Einzelhandel e. V. Kaufleute im Einzelhandel 3 43 16

Berufsbildungszentrum für den 
Hamburger Einzelhandel e. V. Verkäufer / -in 2 16 16

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH Fachlagerist/-in 2 13 0

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 11 0

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH Verkäufer /-in 2 12 0

DEKRA Akademie GmbH Berufskraftfahrer/ -in 3 24 0

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH Fachkraft für Schutz und Sicherheit 3 6 0

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 10 10

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH Servicekraft Schutz und Sicherheit 2 6 6

Hamburger Ausbildungszentrum e.V. Fachkraft im Fahrbetrieb 3 13 7

Hamburger Ausbildungszentrum e.V. Konstruktionsmechaniker/-in 3,5 6 6

Hamburger Ausbildungszentrum e.V. Mechaniker/-in für Land- und 
Baumaschinentechnik 3,5 12 12

Internationaler Bund gGmbH Friseur/ -in (Teilzeit, für junge Mütter) 3,5 12 0

inab - Ausbildungs- und Beschaefti-
gungsgesellschaft des bfw mbH

Anlagenmechaniker/ -in (Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik) 3,5 6 6

Jugend in Arbeit Hamburg gGmbH Elektroniker/-in, Fachrichtung: Energie- 
und Gebäudetechnik 3,5 12 5

Jugend in Arbeit Hamburg gGmbH Konstruktionsmechaniker/-in Schiffbau 3,5 4 0

Jugend in Arbeit Hamburg gGmbH Metallbauer/-in, Konstruktionstechnik 3,5 8 8

Jugend in Arbeit Hamburg gGmbH Tischler/ -in, Schiffsinnenausbau 3 18 8

Jugendbildung Hamburg gGmbH Änderungsschneider/ -in 2 6 0

Jugendbildung Hamburg gGmbH Fachkraft im Gastgewerbe 2 24 12

Jugendbildung Hamburg gGmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 12 0

Jugendbildung Hamburg gGmbH Maßschneider/ -in 3 6 6

Jugendbildung Hamburg gGmbH Pool (Büro/Lager, Fachkraft für Möbel-, 
Küchen- und Umzugsservice) 3 18 0

KOM - Gesellschaft für berufliche 
Kompetenzentwicklung mbH Maler/ -in, Lackierer/ -in 3 20 10

passage - Gesellschaft für Arbeit und 
Integration gGmbH 

Anlagenmechaniker/ -in (Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik) 3,5 11 3

passage - Gesellschaft für Arbeit und 
Integration gGmbH Pool, versch. Berufe 2 32 12

passage - Gesellschaft für Arbeit und 
Integration gGmbH Pool, versch. Berufe 3 60 15

TÜV Nord Fahrzeuglackierer/-in 3 8 0

WHDI - Bildungs-GmbH Pool (Bäcker/-in, Tischler/-in, Bauhand-
werk, Fachverkäufer/-in Lebensmittel) 3 77 30

WHDI - Bildungs-GmbH Pool ( Metall, Sanitär und Heizung, Elek-
tro, Kfz) 3,5 90 30

Gesamtzahl der Plätze: 697 256

Quelle: Sekretariat für Kooperation

PLATZANGEBOT IN DER JUGENDBERUFSHILFE 2011

(Stand 01.04.2012)

Träger Ausbildung/Beruf
Ausbildungs-

dauer in 
Jahren

Platzangebot 
insgesamt

Neuangebot 
2011

Alraune gGmbH Fachkraft Gastgewerbe 2 27 16

Alraune gGmbH Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 3 2 0

Alraune gGmbH Koch/Köchin 3 13 0

Alraune gGmbH Pool Gastro 3 10 10

Alraune gGmbH Restaurantfachkraft 3 9 0

Alraune gGmbH Tischler/-in 3 7 0

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V.

Elektroniker/ -in, Fachrichtung: Energie 
und Gebäudetechnik 3,5 29 10

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V.

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 3 4 4

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V.

Gärtner/ - in, Fachrichtung: Garten- und 
Landschaftsbau 3 11 11

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V. Kfz-Mechatroniker /-in 3,5 13 4

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V.

Maler/ -in/Lackierer/ -in, Fachrichtung: 
Gestaltung und Instandhaltung 3 26 14

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V. Tischler/-in 3 6 6

autonome jugendwerkstätten 
Hamburg e. V. Trockenbaumonteur/-in 3 4 4

AWO - Jugend- und Bildungswerk 
der Arbeiterwohlfahrt Hamburg GmbH Pool Metall 3,5 35 10

BI Beruf und Integration 
Elbinseln gGmbH Verkäufer/-in 2 26 14

BI Beruf und Integration 
Elbinseln gGmbH Friseur/-in 3 50 20

BI Beruf und Integration 
Elbinseln gGmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 35 20

BI Beruf und Integration 
Elbinseln gGmbH

Teilezurichter/-in / 
Konstruktionsmechaniker/-in 2 / 3,5 14 14

BI Beruf und Integration 
Elbinseln gGmbH Maschinen - und Anlagenführer/ -in 2 15 0

passage - Gesellschaft für Arbeit 
und Integration gGmbH

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 3 10 0

Soziale Arbeit und Fortbildung e. V. Pool  Handwerk 3 8 8

Gesamtzahl der Plätze: 354 165

Quelle: Sekretariat für Kooperation



88 89A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2 A U S B I L D U N G S R E P O R T  2 0 1 2

Plätze Programm Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Bewilligung

BERUFSVORBEREITUNG

 **) Berufsorientierung für 
Schüler*)

Koordinierungsstelle 
Ausbildung 399.976,00 160.500,00    560.476,00

184 Qualif. u. Arbeit für 
Schulabg. (QuAS)*)

Förderung der QuAS-Betrie-
be (Umstellungsphase im 
Kontext "AV-dual")

200.500,00 81.450,00    281.950,00

 Qualif. u. Arbeit für 
Schulabg. (QuAS)*)

Soz.päd.Betreuung von 
QuAS 449.787,32     449.787,32

382 Produktionsschulen PS.A (Altona) und 7 weitere 3.265.297,83     3.265.297,83

 **) Einzelmaßnahmen 
der Berufsvorb.

Freie Schule (Projekt Neu-
start) IN VIA (Ausbildungs-
vorbereitende Hilfen)

283.037,50     283.037,50

 **) ESF-Kofinanzierung 
bes. Maßnahmen

Übergangsmanagement, 
Schülercoaching, Brü-
ckenbau, BQM, Selbst-
verantwortlich, Agentur 
Job-Transfer

161.644,66 73.562,46    235.207,12

 **) Pilotierung für das 
"AV-dual" (HIBB)

Ausbildungsvorbereitungs-
begleitung 136.545,93     136.545,93

Jugendberufshilfe ArbeitsBerufsOrientierung 123.072,00 246.144,00    369.216,00

 Jugendberufshilfe PraktikerQualifizierung 146.040,00 292.080,00    438.120,00

 Jugendberufshilfe Einstiegs-Qualifizierung 209.500,00 160.500,00    370.000,00

566 Gesamtplatzzahl 
Berufsvorbereitung Ergebnis: 5.375.401,24 1.014.236,46 0,00 0,00 0,00 6.389.637,70

BETRIEBLICHE AUSBILDUNG

286 geförderte Einzelfälle Benachteiligte 228.290,00 388.320,00 352.470,00 193.020,00 16.420,00 1.178.520,00

14 geförderte Einzelfälle Verbundausbildung 9.900,00 19.800,00 24.300,00 15.150,00 300,00 69.450,00

  **) Pilotierung der 
Ausbildungsbegleitung Berufsqualifizierung HHM 13.081,25     13.081,25

 **) ESF-Kofinanzierung besond. 
Maßn. Verbundausbildung 35,31    35,31

300 Gesamtplatzzahl be-
triebliche Ausbildung Ergebnis: 251.306,56 408.120,00 376.770,00 208.170,00 16.720,00 1.261.086,56

Plätze Programm Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Bewilligung

PLÄTZE  UND BEWILLIGUNGEN DER IM JAHR 2011 ZU FINANZIERENDEN UND DER IM JAHR 2011 BEGONNENEN 

ÜBERJÄHRIGEN MASSNAHMEN DER BSB

(Stand: Juli 2012)

Plätze Programm Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Bewilligung

TRÄGERGESTÜTZE AUSBILDUNG / ÜBERGREIFENDE AKTIVITÄTEN

 261 Hamburger 
Ausbildungsprogramm 2011 beginnend 751.961,84 2.015.394,66 1.204.389,54 640.858,48 27.277,20 4.639.881,72

 20 Hamburger 
Ausbildungsprogramm Mobilitätsagentur, Inklusion 109.669,83     109.669,83

 167 Jugendberufshilfe 2011 beginnend 729.293,76 2.164.891,66 1.562.736,98 653.704,07 16.327,73 5.126.954,20

 ***) Jugendberufshilfe Auffangplätze LEB 48.945,00 48.132,00    97.077,00

 **) ESF-Kofinanzierung 
besond. Maßn.

div. Träger (Kalenderjahr 
2011) 139.524,29     139.524,29

 **) ESF-Kofinanzierung 
besond. Maßn. Netzwerkstelle LLL 22.491,86     22.491,86

 **) Teilnehmerlenkung Sekretariat für Kooperation 264.300,49     264.300,49

 **) Teilnehmerlenkung Sekretariat für Kooperation 50.000,00     50.000,00

448

Gesamtplatzzahl trä-
gergestützte Ausbil-
dung/übergreifende 
Aktivitäten

Ergebnis: 2.116.187,07 4.228.418,32 2.767.126,52 1.294.562,55 43.604,93 10.449.899,39

Gesamtergebnis 7.742.894,87 5.650.774,78 3.143.896,52 1.502.732,55 60.324,93 18.100.623,65

Haushaltsmittel der BSB und der BASFI ohne Mittel des ESF oder der Agentur für Arbeit

Kalenderjährliche Ausgaben für laufende Maßnahmen, bei mehrjährigen Verpflichtungen auch deren Ablaufraten

*)   mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

**)  kein bzw. geringer Teilnehmerbezug

**) auslaufend aus Vorjahren

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung
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Abkürzungsverzeichnis

A

AA Arbeitsagentur Hamburg

AB Arbeitsberatung

ABB Ausbildungsbausteine

ABBH Aktionsbündnis für Bildung und Beschäftigung Hamburg

abH Ausbildungsbegleitende Hilfen

ABO Arbeits- und Berufsorientierung

AFBG Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

AFG Arbeitsförderungsgesetz

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AHR Allgemeine Hochschulreife

ALG II Arbeitslosengeld II

ARGE Arbeitsgemeinschaft nach dem Sozialgesetzbuch II

AV Ausbildungsvorbereitung

AZWV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung

B

BaE Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen

BA Bundesagentur für Arbeit

BA-Studie Studie der Bundesanstalt für Arbeit

BAG Bundesarbeitsgericht

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BASFI Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

BAV Berufsausbildungsvorbereitung

BBIG Berufsbildungsgesetz

BDA Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

BFS tq Berufsfachschule teilqualifizierend

BFS vq Berufsfachschule vollqualifizierend

BGBl Bundesgesetzblatt 

BG-Gym. Berufliches Gymnasium

BGJ Berufsgrundbildungsjahr

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMG Bundesministerium für Gesundheit

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

BO-Beauftragte Berufsorientierungsbeauftragte

BOTP Berufsorientierungstournee Pflege

BQJ Berufsqualifizierungsjahr (im Rahmen des „Hamburger Modells“)

BQFG Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen

BQM Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifikation von jungen Migrantinnen und Migranten

BSB Behörde für Schule und Berufsbildung

BvB Berufsvorbereitungsmaßnahme

BVBVO Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung

BVJ Berufsvorbereitungsjahr

BVS Berufsvorbereitungsschule

BV-Schüler Berufsvorbereitungsschüler

bwp Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Periodikum des BIBB

BZBS Beratungs- und Unterstützungszentrum berufliche Schulen

D

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen

Drs. Drucksache

DRV Deutsche Rentenversicherung

E

ECVET European Credit System for Vocation Education and Training

EQ Einstiegsqualifizierung

EQF European Qualifications Framework

EQR Europäischer Qualifikationsrahmen

ESF Europäischer Sozialfonds

EuGH Europäischer Gerichtshof

F

FIT Familieninterventionsteam

FKS Fachkundige Stellen

FOSA Foreign Skills Approval

G

GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH

GMK Gesundheitsministerkonferenz

H

HAM Hamburger Ausbildungsmodell

HAP Hamburger Ausbildungsprogramm

HASA Hauptschulabschluss

HEGA Handlungsempfehlung und Geschäftsanweisung

HIBB Hamburger Institut für Berufliche Bildung

HmbABQG Hamburgisches Gesetz über die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

HmbBQFG Hamburgisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

HmbGPAG Hamburgisches Gesetz über die Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassistenz

HmbGVBl Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt

HmbHG Hamburgisches Hochschulgesetz

HmbSG Hamburgisches Schulgesetz

HW Handwerkskammer

HwO Handwerksordnung

HzE Hilfen zur Erziehung

I

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

IAQ Institut Arbeit und Qualifikation

IHK Industrie- und Handelskammer

IZ HIBB Informationszentrum des Hamburger Institutes für Berufliche Bildung

J

JBA Jugendberufsagentur

JBH Jugendberufshilfe

JC Programm "Jobstarter Connect"
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K

KMK Kultusministerkonferenz

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

KrPflG Krankenpflegegesetz

L

LEB Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung

LRH Landesrechnungshof

M

MINT Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

MPK Ministerpräsidentenkonferenz

N

NC Numerus Clausus

Netzwerkstelle LLL Netzwerkstelle Lebenslanges Lernen

O

OTA Operationstechnische Assistenz

OVG Oberverwaltungsgericht

Q

QB Qualifizierungsbausteine

QES plus Qualitätsentwicklungssystem - ein Qualitätsmanagementsystem für den (Weiter-) Bildungssektor

QuAS Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger

R

REBUS Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

RESA Realschulabschluss

S

SGB II, III, VIII Sozialgesetzbuch II, III, VIII

SoPro Sofortprogramm Ausbildung des Senats

StBA Statistisches Bundesamt

StS Stadtteilschule

T

t.a.h. team.arbeit.hamburg

TN Teilnehmer/Teilnehmerin

TVA-L Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes in den Ländern

U

ÜLU Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung

W

WHDI WHDI-Bildungs-GmbH - Wenn Handwerk dann Innung

Z

ZAA Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (des Diakonischen Werks) in Hamburg

ZAB Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen

ZAF Zentrum für Aus-und Fortbildung der FHH

ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks

ZEW Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung GmbH

ZQ Zusatzqualifikation



 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Schulinformationszentrum (SIZ)
 Hamburger Straße 125a
 22083 Hamburg
 Tel 040. 428 99 22 11
 Fax 040. 428 63 27 28
 schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
 www.hamburg.de/siz

www.hamburg.de/bsb-publikationen
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